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Tagblatt
des Grossen Rates
des Kantons Bern

Kreisschreiben
an die Mitglieder
des Grossen Rates

Frienisberg, 15. Oktober 1975

Frau Grossrätin,
Herr Grossrat,

Gemäss Artikel 1 Absatz 1 der Geschäftsordnung für
den Grossen Rat beginnt die ordentliche November-
Session

Montag, 3. November 1975

Sie werden eingeladen, sich am genannten Tage um
14.00 Uhr im Grossratssaal, Rathaus Bern, einzufinden.

Zur Behandlung kommen folgende Geschäfte:

Gesetzesentwürfe

zur zweiten Beratung:

1. Gesetz über Niederlassung und Aufenthalt der
Schweizer Bürger (Änderung)
2. Gesetz über die Einleitung und Durchführung des
Anschlussverfahrens im Amtsbezirk Laufen an einen
benachbarten Kanton
3. Gesetz über die Arbeitsvermittlung und die
Arbeitslosenversicherung (Änderung)
4. Zivilprozessordnung für den Kanton Bern (Änderung)

Dekretsentwürfe

1. Dekret über die Bezeichnung des Gebietes, in
welchem das Trennungsverfahren einzuleiten ist, sowie
der Wahlkreise für die Wahl des Verfassungsrates
gemäss Artikel 11 des Zusatzes zur Staatsverfassung
hinsichtlich des jurassischen Landesteils
2. Dekret über die Einteilung des Kantons Bern in 30
Amtsbezirke (Änderung)
3. Dekrete über die Gewährung von Teuerungszulagen
für die Jahre 1975 und 1976 an die Behördemitglieder
und das Staatspersonal, die Mitglieder des Regierungsrates,

die Rentenbezüger der Versicherungskasse und
der Lehrerversicherungskasse sowie an die Lehrerschaft

4. Dekret über die Organisation der Finanzdirektion
(Änderung)

5. Dekret betreffend den Tarif in Strafsachen

6. Dekret betreffend den Tarif über die Gerichtsgebühren
in Zivilprozessachen

7. Dekret über Niederlassung und Aufenthalt der
Schweizer Bürger (Änderung)

8. Dekret über den Minderheitenschutz

9. Dekret über das Busseneröffnungsverfahren in den
Gemeinden (Änderung)

10. Dekret über die Fischereigebühren
11. Dekret über die Krisenhilfe für versicherte Arbeitslose

(Änderung)

12. Dekret über die Organisation der Wirtschaftsförderung

(Änderung)

Grossratsbeschluss betreffend die authentische
Auslegung von Artikel 27 Absatz 2 des Dekretes vom 13.
Februar 1973 betreffend die Hauptrevision der amtlichen

Werte der Grundstücke und Wasserkräfte

Bestellung einer Kommission

1. Gesetz über den Beitritt des Kantons Bern zum
interkantonalen Konkordat über den Handel mit Waffen
und Munition vom 27. März 1969

2. Gesetz über die Ausbildungsbeiträge
3. Gesetz über die Organisation des Kirchenwesens
(Änderung)

4. Gesetz über die Wehrdienste

5. Dekret über die Versicherungskasse der bernischen
Staatsverwaltung (Änderung)

6. Dekret über den Zusammenschluss und die
Eingemeindung kleiner Gemeinden

7. Dekret betreffend die Neuorganisation der
römischkatholischen Gesamtkirchgemeinde Bern und Umgebung

8. Dekret betreffend die Errichtung von evangelischreformierten

Pfarrstellen

9. Dekret betreffend die Schaffung und Organisation
einer römisch-katholischen Bezirkshelferei

10. Dekret über die Schulhausbau-Subventionen
(Änderung)

11. Dekret über die Gebäudeversicherung
12. Dekret über die Feuerpolizei
13. Dekret über die Teilung der Gemeindesteuern der
Kernkraftwerk Graben AG
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654 3. November 1975

Direktionsgeschäfte

(siehe separate Vorlage)

Weitere Geschäfte

Präsidialabteilung

1. Eintritt neuer Mitglieder in den Rat; Vereidigung
2. Jura-Plebiszit; Erwahrung des Ergebnisses der
Volksbefragung in der Gemeinde Roggenburg vom 19.
Oktober 1975

3. Festsetzung des Datums für die Wahl eines
Verfassungsrates für den neuen Kanton

4. Nachkredit

Polizeidirektion

1. Einbürgerungen
2. Straferlassgesuche
3. Nachkredite

Finanzdirektion

1. Staatsvoranschlag 1976

2. Grossratsbeschluss betreffend die Begrenzung und
Festsetzung von staatlichen Baubeiträgen (Änderung)

3. Nachkredite

4. Wahl eines Mitgliedes des Kreises 1 der Schätzungskommission

gemäss Artikel 44 und 45 des Gesetzes
vom 3. Oktober 1965 über die Enteignung als Ersatz
für den wegen Erreichens der Altersgrenze ausscheidenden

Hans Lörtscher, Bauunternehmer, Oberwil i.S.

5. Wahl eines Mitgliedes des Kreises 5 der Schätzungskommission

gemäss Artikel 44 und 45 des Gesetzes
vom 3. Oktober 1965 über die Enteignung als Ersatz für
den wegen Erreichens der Altersgrenze ausscheidenden

Oscar Schmid, Fürsprecher, La Neuveville

6. Wahl eines Mitgliedes der Staatswirtschaftskommission
als Ersatz für den zurücktretenden Oscar Zingg

Tagesordnung der ersten Sitzung:

1.Eintritt neuer Mitglieder in den Rat; Vereidigung
2. Geschäfte der Präsidialabteilung
im übrigen gemäss Detailprogramm

Mit Hochschätzung

Der Grossratspräsident:
Gerber

Nachkredite

Justizdirektion (Gerichtsverwaltung)
Volkswirtschaftsdirektion
Gesundheitsdirektion
Militärdirektion
Erziehungsdirektion
Baudirektion
Verkehrs-, Energie- und Wasserwirtschaftsdirektion
Forstdirektion
Landwirtschaftsdirektion
Fürsorgedirektion
Gemeindedirektion

Parlamentarische Eingänge

(siehe separate Vorlage)

Wahlen

1.Wahl von zwei Mitgliedern des Ständerates

2. Wahl von zwei Mitgliedern des Obergerichts als
Ersatz für die zurücktretenden Robert Zürcher und
Joseph Vallat

3. Wahl eines Mitgliedes der kantonalen Rekurskommission

als Ersatz für den wegen Erreichens der
Altersgrenze ausscheidenden Gottfried Stähli, Landwirt,
Mattstetten
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Erste Sitzung

Montag, 3. November 1975, 14 Uhr

Vorsitzender: Präsident Gerber

Anwesend sind 190 Mitglieder. Entschuldigt abwesend
sind die Herren Baumberger, Beutler, Christen O. W„
Gygi, Hess (Stettlen), Hubacher, Marchand, Müller,
Pieren.

Präsident. Herren Regierungsräte, meine verehrten
Damen und Herren, ich begrüsse Sie zur Novembersession

1975, die uns zirka zwei Wochen in Anspruch nehmen

wird.
Wir stehen am Ende eines eidgenössischen Wahlherbstes.

Wenn wir die Resultate der Nationalratswahlen
betrachten, stellen wir fest, dass die eidgenössische
politische Landschaft nur wenig verändert worden ist.
Zwar gab es innerhalb der Bundesratsparteien
Mandatsverschiebungen: nach meiner Meinung werden
diese Mandatsverschiebungen jedoch keine grundsätzliche

Neuorientierung der schweizerischen Politik zur
Folge haben.
Beängstigend ist die Feststellung, dass die Stimmbeteiligung

erneut zurückgegangen ist. Den Gründen
muss nachgegangen werden, und es ist Aufgabe aller
politisch interessierten Schweizer, das mit Seriosität
zu tun. Ist der Stimmbürger in den Nationalratswahlen
durch die Vielfalt der Kandidatenlisten überfordert
worden, hat er das Vertrauen in die Wirksamkeit des
Parlaments verloren, besteht ganz allgemein ein
Malaise über und um unsere politischen Institutionen?
Alle diese Fragen müssen ernsthaft untersucht werden.

Auch unsere kantonaibernische Delegation ist zum Teil
erneuert worden. Ich gratuliere allen neugewählten
Nationalräten zu ihrer Wahl herzlich. Viele von ihnen
haben bereits diesem Rat angehört. Besonders gratulieren

möchte ich den neu zu Nationalräten gewählten
Mitgliedern des heutigen Grossen Rates. Es sind dies
die Herren Vizepräsident Eggenberg, Blum und Stähli
(Tramelan). Ich wünsche ihnen in ihrem anspruchsvollen

neuen politischen Amt viel Befriedigung und
Erfolg (Beifall).
Die Ausmittlung der Wahlresultate hat auch dieses
Jahr im Kanton Bern wegen der Vielzahl der Listen
und der grossen Zahl der Gemeinden länger gedauert
als in den übrigen Schweizerkantonen. Immerhin ist
festzustellen, dass das Schlussresultat dieses Jahr
früher erschienen ist als vor vier Jahren. Sicher lässt
sich aber die Ausmittlungszeit durch Verbesserung der
Arbeit auf allen Stufen, angefangen bei den Gemeinden

bis hinauf zur Staatskanzlei, noch weiter verkürzen.

Wir werden jedoch auch in Zukunft damit rechnen

müssen, dass der Kanton Bern für diese Arbeit
wegen seiner Struktur mehr Zeit als alle übrigen
Schweizerkantone benötigt.
In unserer schweizerischen Demokratie tritt nach wichtigen

Wahlen kein Stillstand ein; die politische Arbeit
geht vielmehr unvermindert weiter. Hoffen wir, dass sie
sich weiterhin in einem Klima gegenseitigen Verständnisses

abwickeln kann. Für die Vielzahl von Problemen,
die es auf nationaler und kantonaler Ebene zu lösen
gilt, ist aber nicht nur das gegenseitige Verständnis

notwendig, sondern es sind auch die wirtschaftlichen
Möglichkeiten zu berücksichtigen. Wir stellen fest,
dass sich unsere Wirtschaft nach wie vor in einer
unsicheren Lage befindet. Niemand weiss, ob die
vieldiskutierte Talsohle bereits erreicht oder eventuell
schon durchschritten ist. Glücklicherweise konnte die
Teuerung in geordnetere Bahnen gelenkt werden. Man
hofft, dass die Jahresteuerung Ende Dezember 1975
nur noch zwischen drei und vier Prozent betragen
wird.
Ich hoffe, dass auch im politischen Leben unseres
jurassischen Landesteils eine Beruhigung eintreten wird,
so dass die weiteren Vorgänge nach dem Verfassungszusatz,

wie die Festlegung der Grenzen und die Wahl
des Verfassungsrates, in Ruhe und Ordnung abgewik-
kelt werden können. Auf alle Fälle erwarten wir, dass
unsere Behörden gegen kriminelle Handlungen, die
zum Teil unter dem Vorwand politischer Vorgänge
vorbereitet oder ausgeübt werden, scharf einschreiten.
Mit diesen Worten erkläre ich die Novembersession als
eröffnet.

Nachrufe

Präsident. Am 27. September 1975 ist unser Ratskollege
Heinz Hess aus Zollikofen gestorben. Wir haben

ihn am I.Oktober 1975 zur letzten Ruhestätte geleitet.

Heinz Hess gehörte dem bernischen Grossen Rat seit
1970 an und befasste sich insbesondere mit Finanz-
und Steuerfragen. Er war auf diesem Gebiet ein
ausgesprochener, anerkannter Fachmann, und seine
Arbeit war durch Objektivität gezeichnet. Heinz Hess war
uns aber auch ein lieber Kamerad, dessen menschliche

Wärme und freundschaftliches Wesen wir zu schätzen

wussten. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken
bewahren.
Ganz unerwartet für uns alle ist heute morgen an einer
Fraktionssitzung im Rathaus unser Kollege Ernst
Thommen aus Herzogenbuchsee zusammengebrochen
und auf dem Transport ins Spital verschieden. Ernst
Thommen war seit 1974 Mitglied unseres Rates. Er
gehörte während dieser Zeit mehreren Kommissionen an,
so unter anderen der Kommission für die Vorberatung
des Gesetzes zur Erhaltung von Wohnraum und der
Kommission zur Vorberatung des Dekrets über die
Gewährung von Teuerungszulagen. Er war uns allen ein
loyaler und lieber Kollege. Der unerwartete Hinschied
von Ernst Thommen erinnert uns an die irdische
Vergänglichkeit und lässt uns vielleicht in manchen
Belangen wieder etwas bescheidener werden. Im Namen
des bernischen Grossen Rates spreche ich der Familie
Thommen unser herzliches Beileid aus.
Ich bitte den Rat und die Besucher auf der Tribüne,
sich zu Ehren der beiden Verstorbenen zu erheben.

Der Rat erhebt sich zu Ehren der Verstorbenen von
den Sitzen.

Mitteilungen der Präsidentenkonferenz

Präsident. Die Dauer der Session ist auf zwei Wochen
festgelegt. Wir hoffen, die Session am 12. November
schliessen zu können. Ich bitte aber die Kolleginnen
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und Kollegen, sich den 13. November noch als Reservetag

vorzumerken.
Die jurassischen Angelegenheiten v/erden am
Mittwoch, dem 19. November, von 9 bis 12 Uhr behandelt.
Wir mussten diese Geschäfte hinausschieben, da
gewisse Fristen einzuhalten sind.
Zum Bericht des Regierungsrates über die Richtlinien
der Regierungspolitik der Jahre 1975 bis 1978 wird der
Herr Regierungspräsident eine Erklärung abgeben. Der
Rat wird dann vom Bericht Kenntnis nehmen. Eine
Diskussion ist nicht vorgesehen.
Das Postulat Günter/Golowin über die Murtenfeier 1976
und die Interpellation Golowin/ Günter betreffend die
Murten-Gedenkfeier 1976 werden vom Vizepräsidenten
des Regierungsrates, Herrn Dr. Martignoni, beantwortet

werden, da Herr Dr. Martignoni das kantonale
Organisationskomitee für die Murtenfeier 1976 präsidiert.

Die Geschäfte Nr. 3815 (Gesundheitsdirektion,
Spitalerweiterung Burgdorf) und Nr. 3638 (Fürsorgedirektion,
Alierspflegeheim Burgdorf) sind von der
Staatswirtschaftskommission zur Abklärung von Vereinfachungen
an die Regierung zurückgewiesen worden.
Die Wahlen sind für den 12. November vorgesehen.
Sollte die Session wider Erwarten bereits am 11.
November geschlossen werden können, müssten die
Wahlen bereits am 11. November vorgenommen werden.

Ich bitte die Fraktionen, sich entsprechend
vorzubereiten.

Am 11. November findet auf Einladung des Berner
Männerchors der traditionelle Grossratsabend im Casino

statt. Die Damen und Herren sind zu diesem Anlass
freundlich eingeladen und gebeten, auch ihre
Ehefrauen und Ehemänner mitzubringen.

Eintritt eines neuen Mitgliedes in den Rat

An Stelle des verstorbenen Heinz Hess, Zollikofen, tritt
neu in den Rat ein:

Herr Christoph Steinlin, Fürsprecher, wohnhaft in Muri.

Herr Steinlin wird vereidigt.

Erklärungen zum Bericht des Regierungsrates über die
Richtlinien der Regierungspolitik der Jahre 1975 - 1978

Bauder, Regierungspräsident. Der Regierungsrat hat
erstmals am 11. August 1971 Richtlinien für die
Regierungspolitik der Jahre 1971 bis 1974 veröffentlicht, über
deren Vollzug er im Bericht vom 9. Januar 1974
Rechenschaft abgelegt hat. In der Februarsession 1974
hat der Grosse Rat vom Bericht Kenntnis genommen.
Der Regierungsrat hat sich entschlossen, auch für die
laufende Legislaturperiode die Richtlinien seiner
Regierungspolitik bekanntzugeben. Die Überlegungen, die
ihn im Jahre 1971 zu diesem Vorgehen veranlasst
haben, sind für das zweite Programm die gleichen
geblieben. Die gesammelten Erfahrungen können zur
Hauptsache in zwei Erkenntnissen zusammengefasst
werden:
Die Richtlinien haben nach Ansicht des Regierungsrates

vor allem die Funktion eines Führungsinstruments.

Sie gestatten es, in der Fülle der drängenden

Aufgaben Schwerpunkte und Prioritäten zu setzen, was
angesichts der beschränkten Mittel des Staates uner-
lässlich ist. Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn
Parlament und Öffentlichkeit über die Absichten des
Regierungsrates mittelfristig orientiert werden.
Die Richtlinien haben aber auch eine Funktion auf
Verwaltungsebene zu erfüllen. Sie sind ein wertvolles
Arbeitsinstrument der einzelnen Direktionen und dienen

überdies der Orientierung über die Grenzen der
einzelnen Verwaltungsdepartemente hinweg, so dass
auch hier eine Zusammenarbeit erfolgen kann.
Es versteht sich, dass die Spitalplanung und das Stras-
senbauprogramm unabhängig von diesem Bericht über
die Regierungstätigkeit weitergeführt werden. Die
Spitalplanung ist ja im Gesetz vom 2. Dezember 1973 über
Spitäler und Schulen für Spitalberufe verankert. Die
Gesundheitsdirektion hat die Spitalplanung im Auftrag
der Regierung laufend den Verhältnissen anzupassen.
Allerdings ist dazu zu sagen, dass die im Artikel 38 des
Spitalgesetzes vorgesehene Überprüfung der Planung
innerhalb eines Jahres seit Inkrafttreten dieses Gesetzes

erst erfolgen kann, wenn die Grenzen des neuen
Kantons feststehen. Das ist jetzt der Fall.
Was das Strassenbauprogramm betrifft, wird es dem
Grossen Rat seit längerer Zeit gemäss einer
Verwaltungspraxis, jedoch ohne rechtliche Verpflichtung, zur
Genehmigung vorgelegt. Auch daran soll in Zukunft
nichts geändert werden.
Schliesslich ist es noch wichtig, sich Gedanken
darüber zu machen, was das Regierungsprogramm nicht
ist. Die Richtlinien für die Regierungspolitik dürfen
nicht mit den Regierungsprogrammen ausländischer
Staaten verwechselt werden. Die ausländischen
Regierungsprogramme werden bekanntlich entweder von
einer einzigen Partei, sofern diese über die absolute
Mehrheit im Parlament verfügt, oder gestützt auf
Absprachen unter den Regierungsparteien bekanntgegeben.

Das Regierungssystem in Bund und Kanton - wir
kennen eine Trennung in Regierung und Opposition im
klassischen parlamentarischen Sinne nicht - steht dem
Erlass solcher Regierungsprogramme entgegen. Unsere

Richtlinien sind für die Regierung in dem Sinne
rechtlich nicht verbindlich, als die Möglichkeit bestehen

muss, sie laufend zu überprüfen und anzupassen.
Anlass dazu können Grundsatzentscheide des Volkes,
wie die Annahme einer Volksinitiative, oder
Grundsatzentscheide des Grossen Rates, aber auch Erlasse des
Bundes sein.
Ein letzter Punkt bedarf in diesem Zusammenhang der
Klärung. Er betrifft den Inhalt der Richtlinien. Es handelt

sich hier nicht um einen Korb voll Massnahmen
und Absichten, in dem jedermann all das pfannenfertig
findet, was er vom Regierungsrat in der laufenden
Legislaturperiode erwartet. Die Richtlinien für die
Regierungspolitik sind vielmehr Anregungen und stecken
einen Weg ab. Zahlreiche Vorhaben sind in den Richtlinien

nicht detailliert erwähnt. Das will indessen nicht
heissen, dass der Regierungsrat nicht auch ihnen alle
Aufmerksamkeit schenken will. Je nach der Situation
werden sie früher oder später in Angriff genommen.
Die Richtlinien für die Regierungspolitik sind also nicht
etwas Festgefügtes, sondern sie bilden einen Rahmen,
innerhalb dessen die Regierung beweglich bleiben soll.
Sie soll, wenn notwendig, sogar die Akzente anders
setzen können, als sie jetzt gesetzt sind.
Das Dokument ist vom Regierungsrat entworfen worden.

Der Regierungsrat gibt dem Grossen Rat und der
Öffentlichkeit davon Kenntnis aus den Gründen, die



3. November 1975 657

ich einleitend erwähnt habe. Wir bitten deshalb den
Grossen Rat um Kenntnisnahme.Sollten gewisse Punkte

nicht den Wünschen einzelner Damen und Herren
entsprechen oder sollte man den Eindruck haben, dieses

oder jenes sei vorzuziehen, so bleibt jedem
Ratsmitglied der Weg des persönlichen Vorstosses offen,
um allenfalls Akzente mit dem Willen des Rates anders
zu setzen.

Präsident. Wir nehmen von diesen Erläuterungen des
Herrn Regierungspräsidenten und damit vom Bericht
des Reglerungsrates über die Richtlinien der
Regierungspolitik der Jahre 1975 bis 1978 Kenntnis.

Postulat Zwygart - Unerledigte parlamentarische
Verstösse

Wortlaut des Postulates vom 16. September 1975

Aus dem Verwaltungsbericht geht hervor, dass nicht
alle Direktionen die überwiesenen Motionen und
Postulate in gleicher Weise aufführen. Besonders wurde
auch das Fehlen von Angaben über den Stand der
Bearbeitung als Mangel empfunden.
Deshalb wird der Regierungsrat beauftragt zu
veranlassen, dass in den kommenden Staatsverwaltungsberichten

aller Direktionen die überwiesenen, unerledigten
parlamentarischen Vorstösse aufzuführen sind

und kurz Auskunft zu geben ist über den Stand der
Bearbeitung.

(27 Mitunterzeichner)

Regierungspräsident Bauder nimmt zum Postulat
namens des Regierungsrates schriftlich wie folgt
Stellung:

In seinem Postulat beauftragt Grossrat Zwygart den
Regierungsrat, zu veranlassen, dass in den kommenden

Staatsverwaltungsberichten aller Direktionen die
überwiesenen, unerledigten parlamentarischen
Vorstösse aufzuführen seien, verbunden mit einer kurzen
Auskunft über den Stand der Bearbeitung.
Artikel 68 Absatz 2 der Geschäftsordnung für den Grossen

Rat vom 8. Februar 1972 bestimmt, dass über die
weitere Behandlung erheblich erklärter, aber noch
nicht ausgeführter Motionen und Postulate jeweilen im
Staatsverwaltungsbericht Mitteilung zu machen ist. Die
Präsidialabteilung erarbeitet zusammen mit sämtlichen
Direktionen Richtlinien, welche für die Gestaltung der
Verwaltungsberichte allgemein verbindlich erklärt werden

sollen. In diesem Zusammenhang kann festgelegt
werden, wie Artikel 68 Absatz 2 der Geschäftsordnung
einheitlich angewandt werden soll. Dabei geht es vor
allem um die verständliche und übersichtliche Darstellung

einer Liste sämtlicher noch nicht ausgeführter
Motionen und Postulate. Die stichwortartige Umschreibung

des Standes der Arbeiten ist möglich, ohne dass
die Verwaltungsberichte allzusehr belastet werden.
Ausgenommen wären Fälle, deren Bearbeitung eine
Daueraufgabe darstellt, wie z. B. Massnahmen zur
Hebung der Stimmbeteiligung, Förderung des
Informationswesens usw.
Der Regierungsrat ist bereit, das Postulat in diesem
Sinn entgegenzunehmen.

Abstimmung

Für Annahme des Postulates Grosse Mehrheit

Einbürgerungen

Auf den Antrag des Regierungsrates und der
Justizkommission wird den nachgenannten Personen, die
sich über ihre Handlungsfähigkeit, den Genuss eines
guten Leumundes sowie über günstige Vermögensund

Erwerbsverhältnisse ausgewiesen haben, auf ihr
Ansuchen hin bei 143 in Betracht fallenden Stimmen,
also bei einem absoluten Mehr von 72 Stimmen, das
bernische Kantonsbürgerrecht und das Bürgerrecht
der nachbezeichneten Gemeinden mit 131 bis 140
Stimmen erteilt, unter Vorbehalt der Bezahlung der
Einbürgerungsgebühren:

Schweizerbürger/Citoyens suisses

1 .Bally Margaretha Viola, geb. Benteli, Schönenwerd
und Rohr (SO), 5.5.1896 in Bern, Hausfrau, Zürich,
verwitwet, Gemeindebürgerrecht zugesichert von
Bern (BG).

2.Brunner Hulda Ursula, Valendas (GR), 20.4.1906 in
Sitterdorf (TG), Arztgehilfin/Laborantin, Thun, ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Thun.

3. Büchler Ferdinand, Eschlikon (TG), 2.5.1915 in Basel,

Gemeindeangestellter, Langnau im Emmental,
verheiratet, Gemeindebürgerrecht zugesichert von
Langnau im Emmental.

4.Lack Alfred Armin, Kappel (SO) 7.7.1924 in Bern,
Ing. Techniker HTL, Gewerbelehrer, Bern, verheiratet,

3 Kinder, Gemeindebürgerrecht zugesichert von
Bern (BG).

5.Meile Rita Maria Bertha, Mosnang (SG), 19.9.1925
in Basel, Lehrerin, z. Zt. Studentin, Bern, ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.

6. Morel Charlotte, geb. Nydegger, Colombier (NE),
30.10.1910 in Bern, Hausfrau, Bern, verwitwet,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern (BG).

7. Neuhaus Franz Josef, Zürich und Zeihen (AG), 24.
11.1912 in Zürich, Beamter Generaldirektion SBB,
Muri bei Bern, verheiratet, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Muri bei Bern.

8. Renker Hansjörg, Zürich, 19.8.1925 in Bern, Dr.
ing., Ingenieur, Hilterfingen, verheiratet, 3 Kinder,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Hilterfingen
(BG).

9. Ruffi Elsa Marguerite, Saas-Fee (VS), 4.10.1908 in
Bern, Hausfrau, Bern, geschieden, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Burgdorf (BG).

10. Schachtler René, Altstätten (SG), 4.7.1931 in Bern,
Kaufmann, Burgdorf, verheiratet, 2 Kinder,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Burgdorf.

11 .Schibli Werner Emil, Dachsen (ZH), 31.1.1931 in
St. Gallen, Ing. Techniker HTL, Bern, verheiratet,
2 Kinder, Gemeindebürgerrecht zugesichert von
Bern (BG).

12.Schmid Heinz Richard, Ganterschwil (SG), 10.11.
1927 in Bern, Dr. phil., Vorsteher, Muri bei Bern,
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verheiratet, Gemeiridebürgerrecht zugesichert von
Muri bei Bern.

13.Schmid Lulu Irmgard, Zürich, 2.1.1917 in Zürich,
pens. Beamtin, Köniz, geschieden, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Köniz.

14. StampfIi Hans, Halten (SO), 4.6.1908 in Bern, Che-
migraf/Kartograf, Köniz, verheiratet, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Köniz.

15.Steiner Willy Ernst, Eglisau (ZH), 3.5.1920 in Bern,
Dr. med. dent., Zahnarzt, Hilterfingen, verheiratet,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Thun.

Ausländer / Etrangers

16. Bianchi Romano Guglielmo, Italien, 19.2.1937 in
St. Gallen, Bautechniker, Langenthal, verheiratet, 3
Kinder, Gemeindebürgerrecht zugesichert von
Langenthal.

Seit Geburt in der Schv/eiz; seit 1959 in Langenthal
gemeldet.

17. Boursin Dominique Maurice Georges, Frankreich,
18.6.1954 in Suresne (Frankreich), Bäcker-Konditor,

Langenthal, ledig, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Langenthal.
In der Schweiz seit 1958; seit 1967 in Langenthal
gemeldet.

18.Brun del Re Armando Giuseppe, Italien, 6.2.1938
in Bern, Unternehmer, Worb, verheiratet, 2 Kinder,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.
Seit Geburt in der Schweiz; seit 1974 in Worb
gemeldet.

19. Franzetti Margherita Paulina, Italien, 4.5.1954 in
Bern, Handarbeitslehrerin, Bern, ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.
Seit Geburt in der Schweiz; seit 1961 in Bern
gemeldet.

20. Heckmann Tibor, Ungarn, 19.3.1954 in Budapest,
Präzisionsmechaniker, Biel, ledig, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Biel.
In der Schweiz seit 1964; seither in Biel gemeldet.

21 .Iglesias José, Spanien, 20.6.1956 in Salient (Spa¬
nien), Verwaltungsangestellter, Lyss, ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Lyss.
In der Schweiz seit 1964; seither in Lyss gemeldet.

22.Lang Janos, Hongrie, 22.12.1955 à Sopron (Hon¬
grie), Coiffeur, Moutier, célibataire, droit de cité
garanti par Moutier.
En Suisse depuis 1956; depuis 1958 à Moutier.

23. Maddalozzo Sisto Flavio, Italien, 5.1.1956 in Arsié
(Italien), kaufm. Lehrling, Bolligen, ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bolligen.
Mit Ausnahme von 8 Monaten seit 1956 in der
Schweiz; seit 1971 in Bolligen gemeldet.

24. Nemeth Janos, Ungarn, 6.4.1951 in Mosonmagya-
rovar (Ungarn), Lüftungszeichner, Thun, ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Thun.
In der Schweiz seit 1956; seit 1969 in Thun gemeldet.

25. Roncari Bruno Francesco, Italien, 25.4.1938 in
Oftringen (AG), Instruktor für das graphische
Gewerbe, Bolligen, verheiratet, 2 Kinder,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bolligen.
Seit Geburt in der Schweiz; seit 1971 in Bolligen
gemeldet.

26.Rufer Kurt Wilhelm, Österreich, 7.1.1955 in Inns¬
bruck (Österreich), Elektromechaniker, Lyss, ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Lyss.
In der Schweiz seit 1958; seither in Lyss gemeldet.

27. Tosetti Alphonse, Italien, 21.8.1927 in Steffisburg,
Emboiteur, Lengnau, verheiratet, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Lengnau.
Seit Geburt in der Schweiz; seit 1967 in Lengnau
gemeldet.

28. Wagner Werner, Deutschland, 26.11.1951 in Sas-
bach a. K. (Deutschland), Student, Burgdorf, ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Walliswil bei
Wangen.
in der Schweiz seit 1958; seit 1971 in Burgdorf
gemeldet.

29. Wyss Heinz, Deutschland, 11.3.1959 in Burgdorf,
Betriebs-Lehrling SBB, Wynigen, ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Wynigen.
Seit Geburt in der Schweiz; seither in Wynigen
gemeldet.

30. Zambelli Diego Marcello, Italien, 30.11.1953 in
Bern, stud, med., Bern, ledig, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Bern.
Seit Geburt in der Schv/eiz; seither in Bern gemeldet.

31. Zamberletti Lorenzo, Italien, 25.8.1954 in Aarberg,
Automechniker, Lyss, ledig, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Lyss.
In der Schweiz seit Geburt; seither in Lyss gemeldet.

32.Arnemann Bernhard,Deutschland, 23.2.1940 in Mit¬
tenwald (Deutschland), Vertreter, Hasle bei Burgdorf,

verheiratet, 2 Kinder, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Hasle bei Burgdorf.
In der Schweiz von 1959 bis 1961 und seit 1966; seit
1972 in Hasle bei Burgdorf gemeldet.

33. Bolz Wolfgang Walter, Deutschland, 22.10.1933 in
Kreuzburg (Deutschland), Schweisser-Monteur, Pie-
terien, verheiratet, 3 Kinder, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Pieterlen.
In der Schweiz seit 1954; seit 1959 in Pieterlen
gemeldet.

34. Carrer Italo Luigi, Italien, 9.11.1934 in Treviso (ita¬
lien), Maurer, Rüegsau, verheiratet, 2 Kinder,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Rüegsau.
In der Schweiz seit 1961; seit 1964 in Rüegsau
gemeldet.

35. Dieterich Hans-Jürgen Konrad, Deutschland, 29.11.
1936 in Stuttgart, Tierpfleger, Studen, verheiratet,
1 Kind, Gemeindebürgerrecht zugesichert von
Studen.

In der Schweiz seit 1958; seit 1972 in Studen
gemeldet.
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36.Elis Gerhard, Deutschland, 26.4.1940 in Wessiedel
(Tschechoslowakei), Schriftsetzer, Münsingen,
verheiratet, 2 Kinder, Gemeindebürgerrecht zugesichert

von Münsingen.
In der Schweiz seit 1960; seit 1969 in Münsingen
gemeldet.

37. Fitz Ferdinand, Österreich, 15.12.1924 in Wien,
Schriftsetzer, Münsingen, verheiratet, 2 Kinder,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Münsingen.
In der Schweiz seit 1950; seither in Münsingen
gemeldet.

38. Kraner Jürgen Gerhard, Deutschland, 10.10.1942
in Bayreuth (Deutschland), Vermessungstechniker,
Lyss, verheiratet, 2 Kinder, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Lyss.
Mit Ausnahme von 7 Monaten seit 1961 in der
Schweiz; seit 1968 in Lyss gemeldet.

39. Mamerow Uwe, Deutschland, 6.9.1936 in Swine¬
münde (Deutschland), Geschäftsführer, Spiez,
verheiratet, 1 Kind, Gemeindebürgerrecht zugesichert
von Spiez.
Mit Ausnahme von IV2 Jahren seit 1956 in der
Schweiz; seit 1969 in Spiez gemeldet.

40.Mezger Helmut, Deutschland, 13.3.1941 in Ulm
(Deutschland), Maschinentechniker, Grosshöchstetten,

verheiratet, 2 Kinder, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Grosshöchstetten.
In der Schweiz seit 1961; seit 1965 in Grosshöchstetten

gemeldet.

41. Moccia Gerardino Antonio, Italien, 1.6.1940 in Stu-
ron (Italien), Schweisser, Aarberg, verheiratet, 4
Kinder, Gemeindebürgerrecht zugesichert von Kall-
nach.
In der Schweiz seit 1958; seit Juli 1973 in Aarberg
gemeldet.

42.Montinari Dionisio, Italien, 21.1.1941 in Nardö (Ita¬
lien), Fabrikationschef, Thun, verheiratet, 2 Kinder,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Thun.
In der Schweiz seit 1959; seit 1972 in Thun gemeldet.

43. Ozzeni Ernesto, Italie, 22.5.1920 à Domodossola
(Italie), mécanicien-dessinateur, Moutier, marié,
droit de cité garanti par Moutier.
A l'exception d'une année en Suisse et à Moutier
depuis 1948.

44. Pollach Siegfried Reiner, Deutschland, 12.6.1941
in Speyer (Deutschland), Fotolithograf, Bolligen,
verheiratet, 2 Kinder, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Bolligen.
In der Schweiz seit 1961; seit 1970 in Bolligen
gemeldet.

45. Rose Jean Marcel, France, 23.6.1927 à Croix (Fran¬
ce), menuisier, Grandfontaine, marié, 3 enfants,
droit de cité garanti par Grandfontaine.
En Suisse de 1930 à 1949 et depuis 1965 à Grand-
fontaine.

46. Schmitz Helmut Wilhelm, Deutschland, 8.12.1939
in Kaufbeuren (Deutschland), eidg. dipl. Küchen¬

chef, Bolligen, verheiratet, 2 Kinder, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Bolligen.
In der Schweiz seit 1959; seit 1961 in Bolligen
gemeldet.

47.Vialatte Marcel Robert Léon, France, 20.8.1935 à
Paris 12e, régleur, Bassecourt, marié, 4 enfants,
droit de cité garanti par Bassecourt.
En Suisse et à Bassecourt depuis 1957.

48. Vollmer Georg, Deutschland, 17.9.1937 in Göllsdorf
(Deutschland), dipl. Braumeister/Speditionschef, In-
terlaken, verheiratet, 3 Kinder, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Interlaken.
Mit Ausnahme von 6 Monaten seit 1960 in der
Schweiz; seit 1972 in Interlaken gemeldet.

49. Vietor Klaus Dietra Jaro, Deutschland, 28.11.1927
in Berlin-Charlottenburg, Kartograph, Bolligen,
verheiratet, 1 Kind, Gemeindebürgerrecht zugesichert
von Bolligen.
In der Schweiz seit 1960; seit 1970 in Bolligen
gemeldet.

50.Wetzlinger Josef, Österreich, 18.2.1930 in Himmelberg

(Österreich), Mechaniker-Autoverkäufer, Zolli-
kofen, verheiratet, 2 Kinder, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Zollikofen.
In der Schweiz seit 1952; seit 1953 in Zollikofen
gemeldet.

51 .Wiedemann Peter Maximilian Kurt, Deutschland, 18.
6.1936 in Berlin-Wilmersdorf, Elektroingenieur HTL,
Worb, verheiratet, 2 Kinder, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Worb.
In der Schweiz seit 1964; seit 1970 in Worb gemeldet.

52. Brodrecht Anneliese, geb. Scharnagl, Deutschland,
15.3.1926 in Tachau (Tschechoslowakei),
Bildhauerin/Geschäftsleiterin, Interlaken, geschieden, 1 Kind,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Interlaken.
In der Schweiz seit 1954; seit 1975 in Interlaken
gemeldet.

53. Burian Olek, Tschechoslowakei, 15.10.1915 in
Brünn (CSSR), Dr. med., Arzt, Heiligenschwendi,
ledig, Gemeindebürgerrecht zugesichert von
Heiligenschwendi.

In der Schweiz von 1956 bis 1962 und seit 1965;
seit 1965 in Heiligenschwendi gemeldet.

54.Freymann Jutta Käthe, Deutschland, 22.12.1938 in
Berlin-Wedding, Directrice, Ascona (Tl), ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Biel.
In der Schweiz seit 1955; seit 1975 in Ascona
gemeldet.

55.Gelati Ettore, Italien, 25.6.1922 in Corte Palasio
(Italien), Zementer, Müntschemier, verheiratet, 2
Kinder, Gemeindebürgerrecht zugesichert von
Müntschemier.

In der Schweiz seit 1946; seit 1954 in Müntschemier
gemeldet.

56. Gerlach Armin Dietrich, Deutschland, 16.3.1935 in
Magdeburg (Deutschland), Graveur, Köniz, verheiratet,

Gemeindebürgerrecht zugesichert von Köniz.
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In der Schweiz seit 1957; seit 1963 in Köniz gemeldet.

57. Hever Margit, née Kurcsics, Hongrie, 6.3.1923 à

Kapuvar (Hongrie), ouvrière d'usine, Undervelier,
veuve, droit de cité garanti par Undervelier.
En Suisse depuis 1956; depuis 1968 à Undervelier.

58.Hunzinger Rudolf Wilhelm, Deutschland, 23.2.1934
in Kandern (Deutschland), Sattler/Polsterer,
Finsterhennen, verheiratet, 6 Kinder, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Finsterhennen.
In der Schweiz seit 1953; seit 1956 in Finsterhennen
gemeidet.

59. Klimmek Reinhard Dietrich Günter, Deutschland,
14.2.1932 in Pronitten (Deutschland), Schriftsetzer,
Krauchthal, verheiratet, 2 Kinder, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Krauchthal.
Mit Ausnahme von 4 Jahren seit 1956 in der
Schweiz; seit 1971 in Krauchthal gemeldet.

60. Kugler Ivan Laszlo, Ungarn, 10.7.1932 in Budapest,
Betriebsmechaniker, Unterlangenegg, verheiratet, 1

Kind, Gemeindebürgerrecht zugesichert von
Unterlangenegg.

In der Schweiz seit 1956; seit 1970 in Unterlangenegg

gemeldet.

61. Oberle Karl Josef Joachim, Deutschland, 1.8.1928
in Villingen im Schwarzwald (Deutschland),
Handelslehrer, Huttwil, ledig, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Huttwil.
In der Schweiz seit 1951; seit 1966 in Huttwil
gemeldet.

62. Pechel Olga Helene Walburga, geb. Mayser,
Deutschland, 30.8.1905 in Ulm (Deutschland),
Hausfrau, Lenk, verwitwet, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Lenk.
In der Schweiz seit 1958; seither in Lenk gemeldet.

63.Schneider Horst Franz, Österreich, 7.2.1944 in
Graz (Österreich), Elektroingenieur HTL, Seedorf,
ledig, Gemeindebürgerrecht zugesichert von Seedorf.

In der Schweiz seit 1960; seit 1971 in Seedorf
gemeldet.

64. Sres Stefan, Jugoslawien, 13.8.1935 in Bratonci
(Jugoslawien), Hilfsarbeiter, Steffisburg, verheiratet,
3 Kinder, Gemeindebürgerrecht zugesichert von
Steffisburg.
In der Schweiz seit 1961; seither in Steffisburg
gemeldet.

65.Tantscher Ernst Franz Heinz, Österreich, 11.6.1932
in Graz (Österreich), Techniker, Arch, verheiratet,
1 Kind, Gemeindebürgerrecht zugesichert von
Arch.
In der Schweiz seit 1953; seit 1958 in Arch gemeldet.

66.Wöllner Günter Karl, Deutschland, 5.2.1934 in So¬

lingen (Deutschland), Dr. phil. hist., Verlagslektor,
Thun, verheiratet, Gemeindebürgerrecht zugesichert
von Thun.
In der Schweiz seit 1961; seither in Thun gemeldet.

Straferlassgesuche

Namens der vorberatenden Behörden referiert über
dieses Geschäft Grossrat Tanner, Mitglied der
Justizkommission. Frau Boehlen beantragt im Fall Nr. 6, den
Entscheid auf die Februarsession zu verschieben.
Polizeidirektor Bauder erklärt sich damit einverstanden,
worauf dem Antrag von Frau Boehlen oppositionslos
zugestimmt wird.
Die andern Strafnachlassgesuche werden stillschweigend

nach den übereinstimmenden Anträgen des
Regierungsrates und der Justizkommission erledigt.

Nachkredite der Polizeidirektion für das Jahr 1975, 2.
Serie

Beilage Nr. 40, Seiten 6 und 7

Über die Nachkreditbegehren der Polizeidirektion referiert

Grossrat Graf, Präsident der Staatswirtschaftskommission.

Grossrat Berberat stellt einen Antrag
auf Ablehnung. Polizeidirektor Bauder bekämpft den
Ablehnungsantrag, worauf die vorgelegten Nachkreditbegehren

mit grosser Mehrheit genehmigt werden.

Polizeikommando; Kredit und dringlicher Nachkredit

Beilage Nr. 22, Seite 1

Namens der Staatswirtschaftskommission referiert
über dieses Geschäft der Kommissionspräsident,
Grossrat Graf. Grossrat Schaffner beantragt Ablehnung
des Kreditbegehrens. Polizeidirektor Bauder widersetzt
sich dem Antrag Schaffner, worauf das Geschäft mit
grosser Mehrheit gutgeheissen wird.

Motion Rindiisbacher - Sportanlage auf Thorberg

Wortlaut der Motion vom 17. September 1975

In der Strafanstalt Thorberg fehlt es an jeglichen
Möglichkeiten zur sportlichen Ertüchtigung der Insassen.
Es ist kein Sportplatz vorhanden und ebenso fehlt die
Turnhalle.
Das ist alles umso bedauerlicher, als die
Rezessionserscheinungen auch den Betrieb in der Strafanstalt
und eine sinnvolle Beschäftigung der Enthaltenen
wenigstens teilweise verunmöglichen oder doch sehr
erschweren. Die Möglichkeit zu einer angemessenen
sportlichen Betätigung könnte in jeder Hinsicht die
Bestrebungen des Strafvollzuges wertvoll ergänzen.
Wir ersuchen den Regierungsrat, dem Grossen Rat
baldmöglichst die Unterlagen zur Verwirklichung einer
Sportanlage auf Thorberg vorzulegen.

(1 Mitunterzeichner)

Rindiisbacher. Der Artikel 37 des Schweizerischen
Strafgesetzbuches umschreibt in Ziffer 1 den Vollzug
von Zuchthaus- und Gefängnisstrafen. Es heisst dort:
«Der Vollzug der Zuchthaus- und Gefängnisstrafe soll
erziehend auf den Gefangenen einwirken und ihn auf
den Wiedereintritt in das bürgerliche Leben vorbereiten.»

Der Gedanke der Rache, der Sühne, der Vergel-
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tung, der Wiedergutmachung tritt in den Hintergrund;
man bezweckt vielmehr eine Wiedereingliederung in
die Gesellschaft.
Die Rezessionserscheinungen haben leider auch vor
der Strafanstalt Thorberg nicht haltgemacht. In vielen
Fällen ist es nicht mehr gelungen, immer eine sinnvolle
Arbeit für die Gefangenen zur Ausführung hereinzubringen.

Zahlreiche Firmen haben ihre Aufträge, die
sie für Thorberg reserviert hatten, stoppen oder sehr
stark reduzieren müssen.
In vielen Strafanstalten des In- und Auslandes kennt
man Sportanlagen, und jeder von uns weiss, dass der
Sport eine sehr sinnvolle Tätigkeit sein kann. Durch
sportliche Betätigung können Aggressionen abgebaut
und der Gedanke des Teamworks gefördert werden.
Der Sport erfüllt also eine erzieherische Aufgabe. Leider

fehlt uns auf Thorberg der dazu erforderliche
Sportplatz.
Ich beanspruche nicht etwa das Urheberrecht an
diesem Gedanken. Ich anerkenne voll und ganz, dass sich
die Polizeidirektion seit vielen Jahren bemüht, auf
Thorberg einen Sportplatz einzurichten. Die topogra-
fischen Verhältnisse standen einem solchen Projekt
bis jetzt im Wege, obschon man jährlich Aufschüttungen

vorgenommen hat, um eines Tages zum Ziel zu
gelangen. Als Mitglied der Aufsichtskommission möchte

ich aber nicht, dass man immer mehr aufschüttet,
so dass im Laufe der Jahre vielleicht der Gedanke von
sportlicher Betätigung auf Thorberg «verschüttet» wird.
Ich glaube, es wäre jetzt an der Zeit, das als richtig
anerkannte Anliegen in die Tat umzusetzen.
Die Kostenfolge kann ich nicht beurteilen. Ich habe in
meiner Motion den Regierungsrat deshalb auch nur
ersucht, dem Grossen Rat baldmöglichst die Unterlagen

zur Verwirklichung einer Sportanlage auf Thorberg

vorzulegen. Die Frage, ob es sich nur um einen
Sportplatz handeln soll oder ob auch noch eine Turnhalle

zu erstellen sei, möchte ich dem Regierungsrat
zum Entscheid überlassen. Bestimmt werden für das
Projekt auch Bundessubventionen ausgelöst werden
können, so dass mein Begehren nicht allzu grosse
Kosten verursachen dürfte.
Meines Erachtens haben wir die Pflicht, auch an
diejenigen zu denken, die Tag für Tag, auch samstags
und sonntags, hinter Gefängnismauern verbringen müssen

und dabei sehr oft nichts anderes tun können, als
über ihr bitteres Schicksal nachzudenken. Wir würden
ein gutes Werk tun, wenn wir es den Outsidern der
menschlichen Gesellschaft auf Thorberg ermöglichen
würden, sich sportlich zu betätigen und durch die
gelegentliche Einladung fremder Mannschaften auch
Kontakte mit der Aussenwelt zu erhalten.
Ich bin dankbar, dass die Regierung bereit ist, meine
Motion anzunehmen, und bitte den Rat, sie zu
überweisen.

dere Rolle. Sie gewährt den in den Ateliers beschäftigten

Insassen die nötige körperliche Bewegung,
fördert die Kameradschaft und die Rücksichtnahme und
hilft, wie es der Motionär gesagt hat, Aggressionen
abzubauen.

Mit Ausnahme der Anstalt Thorberg verfügen heute
alle der Polizeidirektion unterstellten Heime und
Anstalten über zum Teil sehr schöne, moderne, gut
ausgebaute Sportanlagen. In Thorberg ist dieser Mangel
auf zwei Faktoren zurückzuführen. Einerseits handelt
es sich um eine geschlossene Anstalt mit rund einem
Drittel flucht- oder gemeingefährlicher Insassen; eine
sportliche Betätigung ausserhalb der Mauern lässt sich
daher nur bedingt verantworten und würde grosse
Umtriebe auch in Sachen Bewachung mit sich bringen.
Anderseits ist Thorberg auf einem steil abfallenden
Hügel gelegen, so dass es auch topographisch nicht
einfach ist, das Gelände für einen Sportplatz bereitzustellen.

Die Polizeidirektion (Gefängnisinspektorat und
Anstaltsleitung) befasst sich gegenwärtig mit der
Ausarbeitung einer neuen Konzeption für Thorberg. Diese
soll als Grundlage dazu dienen, in den nächsten Jahren

den alten Zellenbau durch einen Neubau zu ersetzen,

in dem nebst Insassenunterkunft, Werkstätten,
Besuchs- und Freizeiträumen auch ein Mehrzwecksaal,
vielleicht sogar ein kleines Hallenbad Platz finden sollen.

Das ist die langfristige Lösung, an die wir auch
einige Bundessubventionen erwarten, wobei allerdings
zu sagen ist, dass auch die Bundessubventionen auf
dem Gebiete des Straf- und Massnahmenvollzugs heute

viel mühsamer fliessen, als das schon der Fall war.

Neben dieser längerfristigen Planung besteht die
Absicht, kurzfristig auf einer allerdings noch unvollständigen

Aufschüttung am Fusse des Schlossgebäudes,
von welcher der Herr Motionär gesprochen hat, einen
Sportplatz zu errichten, vielleicht in einem gewissen
Grade auch zu improvisieren, und im Dachstock eines
Werkstattgebäudes einen provisorischen Spiel- und
Fitnessraum für die flucht- und gemeingefährlichen
Insassen zu installieren. Der Sportplatz wird mit einem
unterirdischen Zugang, einer Duschenanlage und
einem Gerätemagazin zu versehen sein. Das Projekt
dürfte also nicht unerschwingliche, aber doch beträchtliche

Kosten verursachen.
Der Regierungsrat ist bereit, die Motion anzunehmen
und dem Grossen Rat möglichst bald ein Projekt zur
Verwirklichung einer ersten Etappe an Sportanlagen
der Anstalt Thorberg vorzulegen.

Abstimmung
Für Annahme der Motion Grosse Mehrheit

Bauder, Polizeidirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Im Rahmen des Erziehungsvollzuges wird
dem Problem einer sinnvollen Bewältigung der immer
länger werdenden Freizeit grosse Aufmerksamkeit
geschenkt; denn es ist eine unbestrittene Tatsache, dass
die meisten Rückfälle und Disziplinarvergehen ausserhalb

der Arbeitszeit passieren.
In der Freizeitgestaltung einer Vollzugsanstalt spielt
neben den üblichen Aktivitäten, wie Basteln, Theaterspielen,

Musizieren, Besuch interner Sprach- oder
Fernkurse usw., die sportliche Betätigung eine beson-

Postulat Herrmann - Polizeifunk für jedermann

Wortlaut des Postulates vom 16. September 1975

Ein Importeur in Zürich vertreibt seit einiger Zeit
Funkempfangsgeräte, mit denen auf vier Kanälen der
gesamte Polizeifunk verschiedener Kantone in hervorragender

Tonqualität abgehört werden kann. Es handelt
sich im besondern um den japanischen Typ MILAND,
Modell 13/904, Automatic Scanning, VHF-FM, der zum
Preis von nur 300 Franken abgegeben wird.

Tagblatt des Grossen Rates — Bulletin du Grand Conseil — 1975 85



662 3. November 1975

Die an sich schon beunruhigende Tatsache erhält
deswegen erhöhte Bedeutung, weil in spätestens sechs
Monaten auch das Zerhackersystem des Polizeifunks
ausgeschaltet werden soll.
Der Regierungsrat wird ersucht, unverzüglich den Verkauf

dieser Geräte zu verbieten, die bereits abgegebenen

Apparate aus dem Verkehr zu ziehen und ein
entsprechendes Verfahren einzuleiten, um diesem
folgenschweren Missbrauch und der Gefährdung der
Schutzmassnahmen unseres Rechtsstaates den Riegel zu
schieben.

(11 Mitunterzeichner)

Herrmann. Wenn Dinge passieren, wie ich sie vernommen

habe, so muss man wirklich sagen, dass mit
solchen Machenschaften das Pferd am Schwanz aufgezäumt

wird. So ist es praktisch jedermann möglich, mit
der Anschaffung eines Apparates zu 300 Franken und
der entsprechenden Kristalle zu 30 Franken den
Polizeifunk abzuhören. Ich hatte selber einen solchen
Apparat in meinem Büro und war damit in der Lage, den
Polizeifunk von Biel durch etwa zehn Betonblöcke
hindurch in einer Klarheit abzuhören, als ob im Nebenraum

gesendet worden wäre. Ich frage mich deshalb:
Wo kommen wir hin, wenn es jedermann gelingt, das
abzuhören, was nur für die Polizei im Interesse der
Erhaltung unseres Rechtsstaates und unserer Sicherheit

bestimmt ist?
Bekannt ist auch, dass es heute Automobilisten gibt,
die sich prinzipiell nur noch auf die Autobahn begeben,

wenn sie die vier Kristalle des Berner, des Solo-
thurner, des Aargauer und des Zürcher Polizeiradars
bei sich haben, um damit zu erfahren, ob auf der Autobahn

Radarkontrollen durchgeführt werden und, wenn
nichts los ist, dann entsprechend rasen zu können.
Auch die sogenannten Ganoven haben es heute leicht,
jeweils zu einer bestimmten Zeit - ich will sie nicht
öffentlich bekanntgeben - den Polizeifunk abzuhören.

Solchem Tun muss ein Riegel geschoben werden
durch die Unterbindung des Vertriebs entsprechender
Geräte, wie er zur Zeit von einer geschäftstüchtigen
Zürcherfirma erfolgt. Ich danke dem Regierungsrat,
dass er bereit ist, mein Postulat entgegenzunehmen,
und Sie, meine verehrten Ratskolleginnen und Ratskollegen,

bitte ich um Überweisung.

Bauder, Polizeidirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Regierungsrat weiss, dass nicht nur
im Kanton Bern, sondern im ganzen schweizerischen
Hoheitsgebiet Funkempfangsgeräte in den Handel kommen,

mit denen der gesamte Polizeifunk der Kantone

abgehört werden kann. Es handelt sich hauptsächlich
um Empfänger amerikanischer und japanischer
Herkunft, während die deutschen Hersteller - das sei zu
ihrer Ehrenrettung hier gesagt - bewusst auf den Einbau

entsprechender Kanäle verzichtet haben. Mit diesen

Empfangsgeräten können aber nicht nur die
Dienstgespräche der Polizei, sondern auch diejenigen der
Feuerwehr- und Sanitätskorps, ärztlicher Bereitschaftsdienste

usw. abgehört werden. Es dürfte auch bekannt
sein, dass damit ebenfalls Anrufe von grösseren
Kursschiffen unserer Seen und von in Motorfahrzeugen
installierten Apparaten unbefugt mitgehört werden können.

Mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 20.

September 1958 betreffend die Verstärkung des straf¬

rechtlichen Schutzes des persönlichen Geheimbereichs,

des sogenannten Mini-Spion-Gesetzes, wurden
weite Kreise auf die vorhandenen Möglichkeiten
aufmerksam gemacht - die erste Wirkung dieses Gesetzes

war also ausgesprochen kontraproduktiv -, und es
war nicht zu vermeiden, dass sich geschäftstüchtige
Händler dies zunutze machten und Funkempfangsgeräte

ausdrücklich als «Polizeifunkempfänger» den Kunden

anpriesen. Die Preise dieser Apparate liegen
zwischen 200 und 500 Franken. Die Geräte sind also für
jedermann erschwinglich.
Die Vollzugsverordnung I zum Bundesgesetz betreffend

den Telegrafen- und Telefonverkehr (TVG) vom
14. Oktober 1922 untersagt allerdings das Abhorchen
von Emissionen des fraglichen Sendebereichs durch
die Bestimmung: «Es ist verboten, private, staatliche,
militärische oder dienstliche Telegramme, Radiotelegramme,

telephonische oder radiophonische Gespräche

und Mitteilungen mit Radioempfangseinrichtungen
aufzufangen. Werden sie unbeabsichtigt empfangen, so
dürfen sie weder aufgezeichnet noch Dritten mitgeteilt
noch für irgendwelche Zwecke verwendet werden.»
Das tönt auf dem Papier sehr schön, ist aber in der
Praxis nicht viel wert. Besitzer und Benützer von
Radioempfangseinrichtungen, die dieses Verbot missachten,

sind nach Artikel 42 Absatz 1a beziehungsweise
1b TVG mit Busse oder mit Gefängnis bis zu einem
Jahr zu bestrafen. Auch das ist rechtsunwirksam,
indem es ausserordentlich schwierig ist, dem Besitzer
eines Radioempfängers nachzuweisen, dass er unbefugt

dienstliche Mitteilungen abgehört oder sogar
verwertet hat. In denjenigen Fällen, in denen eine
Widerhandlung gegen das Telephonverkehrsgesetz auf der
Hand lag, schritt die Telephondirektion ein und
verzeigte die «Schwarzhörer» beim zuständigen Richter.
Da sich die Polizeiorgane in diesen Fällen meistens
in einem Beweisnotstand befinden, ist die Verzeigung
von Personen, die Dienstgespräche mithören, äusserst
fraglich. Das Polizeikommando des Kantons Bern ging
deshalb dazu über, den Polizeifunk mit sogenannten
Sprachverschleierungsgeräten auszurüsten. Bei den
Apparaten herkömmlicher Bauart war es indessen
möglich, durch technische Manipulationen ihre
Wirkung, das heisst die Verzerrung des Tones, aufzuheben.

Nunmehr sind neue Verschleierungsgeräte auf
den Markt gekommen, bei denen eine Entschleierung
praktisch ausgeschlossen ist. Diese Geräte sind durch
einen sehr komplizierten Zahlenschlüssel geschützt,
der überdies in Sekundenschnelle verändert werden
kann, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein
Unbefugter den Schlüssel findet, ausserordentlich klein ist.

Der Postulant ersucht den Regierungsrat, den Verkauf
von Empfangsgeräten, die ein Abhören des Polizeifunks

ermöglichen, unverzüglich zu verbieten und
bereits verkaufte Apparate aus dem Verkehr zu ziehen.
Diese Forderung scheitert leider einerseits an der in

der Bundesverfassung verankerten Handels- und
Gewerbefreiheit und anderseits am Mangel an gesetzlichen

Vorschriften. Obwohl bereits Tausende von
Polizeifunkempfängern widerrechtlich verwendet werden,
erachteten es die zuständigen Stellen bisher nicht als

nötig, modernen Verhältnissen angepasste Bestimmungen

in das von mir zitierte TVG aus dem Jahre 1922

aufzunehmen. Wir vermuten aber, dass gegenwärtig
doch eine entsprechende Revision vorbereitet wird.
Wir sind deshalb bereit, das Problem erneut auf
eidgenössischer Ebene aufzugreifen. Wenn der Grosse Rat
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das Postulat überweist, werden wir beim in dieser
Sache einzig zuständigen eidgenössischen Gesetzgeber
intervenieren, damit endlich Rechtsgrundlagen
geschaffen werden, die es erlauben, wirksam gegen
Rechtsbrecher auf diesem Gebiet vorzugehen. Eine
kantonale Lösung könnte nicht zum Ziele führen,
solange in allen andern Kantonen der Handel mit den
betreffenden Geräten frei bleibt.
In diesem Sinne nimmt der Regierungsrat das Postulat
entgegen.

Abstimmung
Für Annahme des Postulates Grosse Mehrheit

Präsident. Wir behandeln nun die Geschäfte der
Direktion für Verkehr, Energie- und Wasserwirtschaft. Da
Herr Regierungsrat Huber erkrankt ist, wird er durch
Herrn Regierungspräsident Bauder vertreten.

Kanalisationen:
Amsoidingen,
ARA-Region Oberes Simmental,
Wohlen

Beilage Nr. 22, Seiten 1 und 2

Für die Staatswirtschaftskommission referiert Grossrat
Bärtschi (Heiligenschwendi), worauf die vorgelegten
Anträge diskussionslos gutgeheissen werden.

Abwasserreinigungsanlage in Därligen

Für die Staatswirtschaftskommission referiert Grossrat
Bärtschi (Heiligenschwendi), worauf dem Geschäft ohne

Diskussion zugestimmt wird.

Abwasserreinigungsanlagen und Kanalisationen:
Boltigen,
Innertkirchen,
Lauperswil,
ARA-Region Herzogenbuchsee

Beilage Nr. 22, Seiten 2 bis 6

Über diese Geschäfte referiert namens der
Staatswirtschaftskommission Grossrat Staender, worauf die
vorgelegten Anträge diskussionslos gutgeheissen werden.

Beiträge gemäss Volksbeschluss vom 26. Oktober 1969
und weitere Hilfeleistungen an konzessionierte
Transportunternehmungen für das Jahr 1976

Beilage Nr. 22, Seite 3

Über dieses Geschäft referiert Grossrat Graf, Präsident
der Staatswirtschaftskommission. Ferner sprechen dazu

Grossrat Andres und Regierungsrat Bauder, worauf
das Geschäft gutgeheissen wird.

Städtische Verkehrsbetriebe (SVB); Beitrag für die
Eigentrassierung der Tramlinie Wabern in der Seftigen-
strasse

Beilage Nr. 22, Seite 4

Für die Staatswirtschaftskommission referiert deren
Präsident, Grossrat Graf. Grossrat Beyeler stellt eine
Frage, die vom Präsidenten der Staatswirtschaftskommission

beantwortet wird. Dem Geschäft wird ohne
Gegenantrag zugestimmt.

Kanalisationen in Twann

Beilage Nr. 22, Seite 6; französische Beilage Seite 7

Für die Staatswirtschaftskommission referiert deren
Präsident, Grossrat Graf, worauf das Geschäft
diskussionslos gutgeheissen wird.

Kläranlagen und Kanalisationen:
Saignelégier
Region Tavannes

Beilage Nr. 22, Seiten 3 und 5

Für die Staatswirtschaftskommission referiert Grossrat
Stähli (Tramelan), worauf die vorgelegten Anträge
diskussionslos gutgeheissen werden.

Motion Schneider (Bern) - Weitere Abklärungen zum
Atomkraftwerk Graben

Wortlaut der Motion vom 19. August 1975

Die Auseinandersetzung um das A-Werk Graben zeigt
immer mehr, dass auch im Kanton Bern die Besorgnis
um den landesweiten A-Werkbau im Wachsen ist. Die
Debatte im Grossen Rat anlässlich der Motion auf
Verzicht des A-Werks Graben hat die Problematik um
dieses Projekt deutlich gemacht. Die Opposition ist
vorhanden und hat gewichtige Argumente gegen den
Bau des geplanten A-Werks und auch gegen das
Vorgehen im Zusammenhang mit der Ausarbeitung und
Ausführung dieses Projekts. Eine Reihe von grundsätzlichen

Fragen, besonders was die Sicherheitsfragen,
die Zustimmung der Bevölkerung in der Region und
die Ablagerung des Atommülls betrifft, sind noch nicht
beantwortet. Das Ausmass der z. T. schon gefällten
Entscheide für die Zukunft ist zu kolossal, als dass
eine Wiedererwägung und weitere Abklärungen nicht
gerechtfertigt wären.
Angesichts des Genannten wird der Regierungsrat
beauftragt, den Einfluss des Staates Bern, des Hauptaktionärs

der BKW AG, geltend zu machen, damit zur
weiteren Abklärung mit den Ausführungsarbeiten für
das A-Werk Graben gewartet wird,

- bis eine meteorologische Oberexpertise für den Raum
Graben eine von der eidg. Kühlturmkommission
unabhängige wissenschaftliche Expertise über die ökologischen

Auswirkungen des gesamten Projekts vorliegt;
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- bis eindeutig nachgewiesen ist, dass mit der projektierten

Anlage der Schutz von Mensch und Umwelt
sichergestellt ist und die konkreten Massnahmen zum
Schutz der Bevölkerung, insbesondere für den
Katastrophenfall (Alarmsystem und Bereitstellung von
Schutzräumen für die Region Graben/Herzogenbuch-
see/Langenthal) öffentlich bekannt sind;

- bis sämtliche Fragen im Zusammenhang mit der
Ablagerung des radioaktiven Mülls gelöst sind;

- bis von einer neutralen Stelle eine wissenschaftliche
Untersuchung über die energiepolitische Notwendigkeit
des A-Werks Graben und die finanziellen Auswirkungen

des Projekts, insbesondere was den Strompreis
der BKW AG betrifft, vorliegt;

- bis die Zustimmung der Stimmberechtigten der
Gemeinde Graben und der Stimmberechtigten jedes
Kantons, dessen Gebiet ganz oder teilweise innerhalb
eines Abstandes von 30 km von der Atomanlage liegt,
eingeholt ist;

- bis im v/eiteren die Konzessionsbestimmungen für
A-Werke gemäss der eidg. Volksinitiative zur Wahrung
der Volksrechte und der Sicherheit beim Bau von
Atomanlagen voll und ganz zur Anwendung kommen.

Schneider (Bern). Erlauben Sie mir eine kurze
Vorbemerkung. Einige von Ihnen werden denken, nachdem
in der letzten Septembersession ein Postulat Andres
zum Atomkraftwerk Graben verabschiedet worden ist,
bringe Beat Schneider dieses Problem schon wieder
zur Sprache. Ich gebe zu, dass wir ein Postulat zur
Frage der Sicherheit der Bevölkerung im Einzugsgebiet

des Atomkraftwerks Graben überwiesen haben.
Verschiedene Redner haben aber schon damals
bedauert, dass das Postulat nicht konkreter gefasst war.
Ich selber habe darauf hingewiesen, dass sich mit der
Überweisung des Postulates Andres nichts ändern
werde. Die Antwort des Regierungsrates hat dies denn
auch bestätigt, und darum habe ich meinen Vorstoss
im August dieses Jahres eingereicht. Er konkretisiert
in Motionsform das Anliegen des Postulates Andres,
geht aber in einigen Punkten weiter. Ich glaube, dass
der Grosse Rat sich den Vorwurf nicht ersparen kann,
die Frage der Sicherheit bisher auf die leichte Schulter

genommen zu haben. In meiner Motion werfe ich
deshalb einige sehr konkrete Fragen auf, auf die man
in der Diskussion konkret eingehen möge.
Gemäss Punkt 1 des Postulates Andres wird der
Regierungsrat die Bevölkerung der betroffenen Region
durch eine wissenschaftlich kompetente Stelle in
allgemeinverständlicher Weise über die Sicherheit des
Atomkraftwerkes Graben orientieren. Ich habe damals
darauf hingewiesen, dass die Bevölkerung das Recht
besitze, informiert zu werden, dass man sie nicht vor
vollendete Tatsachen stellen dürfe. Die Reihenfolge
ist nun umgekehrt. Die Informationskampagne, die der
Regierungsrat auf Grund des Postulates Andres
veranlassen wird, kann erst sinnvoll sein, wenn sie nicht nur
allgemeine Aussagen über die Atomkraftwerke bekanntgibt,

sondern der Bevölkerung der Region Graben auch
Antworten auf ganz konkrete Fragen erteilt, die gestellt
worden sind. In diesen Informationen muss nachgewiesen

werden, dass mit der projektierten Anlage Graben

erstens der Schutz von Mensch und Umwelt
sichergestellt ist und zweitens die konkreten Massnahmen

zum Schutz der Bevölkerung, insbesondere für

den Katastrophenfall, öffentlich bekannt sind, so dass
sie auch angewandt werden können.
Zum ersten Punkt: Bisher ist über die Sicherheitsfrage
nicht informiert worden. Die Bevölkerung liest immer
wieder Meldungen wie die, dass 2300 amerikanische
Wissenschafter, die nicht grundsätzlich gegen
Atomkraftwerke eingestellt sind, eine Petition verfasst
haben, in der sie einen Baustopp für Atomkraftwerke
verlangen, da die Sicherheit der Reaktoren immer noch
ungenügend sei und einwandfreie Methoden zur Beseitigung

grosser Quantitäten von Atommüll noch fehlen
würden. Solche sehr allgemein gehaltene Meldungen
werden also in der Presse verbreitet, während die
Bevölkerung nicht konkret informiert wird, und ich
befürchte, dass man dies auch auf Grund des Postulates
Andres, das in viel zu allgemeiner Form gehalten ist,
nicht tun wird. Meines Erachtens hat die Bevölkerung
ein Anrecht auf Information über meteorologische
Expertisen. Insbesondere muss die meteorologische
Oberexpertise für den Raum Basel, der bekanntlich ein
Testfall ist, abgewartet werden, aber auch Expertisen
für den Raum Graben über die ökologischen Auswirkungen

des gesamten Projektes müssen, wenn nicht
vorhanden, erstellt und publiziert werden.
Zum Punkt zwei, den konkreten Massnahmen für den
Katastrophenfall: Die eidgenössische Kommission zur
Überwachung der Radioaktivität (KUER) hat in dieser
Beziehung relativ weit gehende Vorstellungen. Dazu
gibt es auch die Verordnung vom 9. September 1966
über die Alarmorganisation für den Fall erhöhter
Radioaktivität. Wie steht es nun aber mit dem Alarmsystem

für die Region Graben/Herzogenbuchsee/Langen-
thal? Gibt es dafür überhaupt konkrete Pläne oder
Vorstellungen? Die betroffene Bevölkerung hat das
Recht, darüber rechtzeitig informiert zu werden. Wie
steht es ferner mit der Bereitstellung von Schutzräumen,

wie sie von der erwähnten Kommission in ihrer
Publikation vom 18. August 1975 als Minimum verlangt
wird?
In der Frage des Atommülls habe ich bereits auf die
Petition der amerikanischen Wissenschafter hingewiesen.

In den USA besitzt man sicher am meisten
Erfahrungen mit Atomkraftwerken, weshalb man diese Petition

nicht einfach negieren kann. Der Regierungsrat
hat in der Septembersession in bezug auf den Atommüll

auf die Bundeskompetenz verwiesen. Der Schwarze

Peter liegt nun aber nur scheinbar beim Bundesrat;
denn es ist nicht Sache des Bundesrates, sondern der
BKW beziehungsweise des Staates Bern als Hauptaktionär

der BKW, zu entscheiden, ob er mit der
Ausführung des Atomkraftwerks Graben zuwarten will, bis
die Frage des Atommülls vom Bundesrat abgeklärt ist.
Man kann unmöglich bei unabgeklärten Fragen auf die
Bundeskompetenz verweisen und in der Zwischenzeit
weitere vollendete Tatsachen schaffen.
Ein weiterer Punkt, der noch der Abklärung bedarf, ist
die Frage der energiepolitischen Notwendigkeit des
Atomkraftwerks Graben. Noch niemand hat bisher die
energiepolitische Notwendigkeit des Atomkraftwerks
Graben für den Kanton Bern nachgewiesen. In dieser
Frage ist bis jetzt nur mit Behauptungen operiert worden,

Behauptungen, die sich in der Zwischenzeit als
reine Märchen entpuppt haben, so etwa die
aufgestellten Prognosen über die Zuwachsraten beim
Elektrizitätsverbrauch und das Argument der Stromknappheit.

Mit diesen beiden Argumenten ist viel Schlangen-
fängerei getrieben worden. Das Volk hat dies
inzwischen denn auch gemerkt.
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Aufhorchen lässt auch die Meldung von Bundesrat
Ritschard, dass man bereit sei, vorläufig auf den Bau
einiger Atomkraftwerke zu verzichten und ein Gesamtkonzept

aufzustellen. Unter den Atomkraftwerken, mit
deren Ausführung noch zugewartet werden soll, fehlt
indessen eigenartigerweise das Atomkraftwerk Graben.
Wir fragen uns, weshalb hier der Kanton Bern eine
Ausnahme macht und welche Rolle das Atomkraftwerk
Graben in einem Gesamtkonzept spielen wird.
Ein weiterer Punkt meiner Motion geht auf folgendes
Problem hinaus: Sollte es jemals soweit kommen, dass
die betroffene Bevölkerung über die gestellten Fragen
informiert wird, so sollte sie auch die Möglichkeit
haben, dazu Stellung zu nehmen, sei es auch nur in einer
Konsultativabstimmung. Das fordert auch die
eidgenössische Initiative zur Wahrung der Volksrechte und
zur Sicherheit beim Bau von Atomanlagen. Die
Bevölkerung von Graben und Umgebung muss endlich auf
Grund konkreter Informationen Stellung beziehen können.

Das sogenannte Malaise der Demokratie liegt
meines Erachtens nicht darin, dass der Stimmbürger
durch unsere Demokratie überfordert ist, sondern dass
er es täglich erleben muss, wie auf wesentliche
Entscheide nicht einmai über das Parlament Einfluss
gewonnen werden kann.
Zusammenfassend beauftragt meine Motion den
Regierungsrat, die Abklärung über die genannten konkreten
Punkte zu veranlassen und in der Zwischenzeit - bis
diese Fragen abgeklärt sind - seinen Einfluss für einen
Ausführungsstopp geltend zu machen. Ich bitte Sie,
meine Motion zu unterstützen.

Bauder, Stellvertreter des Energiewirtschaftsdirektors,
Berichterstatter des Regierungsrates. Der Motionär,
Herr Grossrat Schneider, stellt das Begehren, mit den
Ausführungsarbeiten für das Kernkraftwerk Graben sei
zuzuwarten, bis eine Reihe weiterer Abklärungen
getroffen worden sind. Es ist ziemlich offensichtlich, dass
der jetzige Vorstoss des Motionärs, der erfolgt ist,
nachdem eine Reihe eindeutiger Beschlüsse des
bernischen Grossen Rates vorliegen, den Zweck hat, den
Baubeginn des Atomkraftwerks Graben möglichst weit
hinauszuschieben.
Die meisten Begehren, die der Motionär stellt, sind
bereits im Zusammenhang mit andern Motionen, Po-
stulaten und Interpellationen vom bernischen
Kantonsparlament mit grosser Mehrheit abgelehnt worden. Sie
bringen nichts wesentlich Neues. Der Regierungsrat
beschränkt sich daher darauf, stichwortartig nochmals
zu den einzelnen Punkten Stellung zu nehmen.
Die meteorologische Situation im Räume Graben ist
grundverschieden von derjenigen im Räume Basel. Es
bestehen weder direkte Zusammenhänge zwischen diesen

meteorologischen Verhältnissen noch sind sie in

irgendeiner Weise miteinander vergleichbar. Ich glaube,

darüber nicht lange Ausführungen machen zu müssen.

Kürzlich ist nun auch der Kühlturmbericht für Graben

in der Presse erschienen. Das betreffende
Gutachten kommt eindeutig zum Schluss, dass keine
negativen Auswirkungen der Kühltürme für den Raum
Graben zu erwarten sind. Bei dieser Gelegenheit
möchte ich feststellen, dass die sogenannte
Kühlturmkommission entgegen Unterschiebungen, die immer
wieder gemacht werden, eine absolut unabhängige
Kommission ist, die auf wissenschaftlicher Basis
arbeitet.

Was den Schutz von Mensch und Umwelt anbelangt,
sind über diese Frage in der Septembersession aus¬

führliche Darlegungen auf Grund von Unterlagen, die
auch aus den USA stammen, gemacht worden. Ich
glaube, es hat keinen Sinn, auf dort Gesagtes jetzt
zurückzukommen. Die damaligen Ausführungen können

Sie im «Tagblatt des Grossen Rates» nachlesen.
Für den Katastrophenfall werden die geeigneten
Massnahmen getroffen werden. Sie sind in Bearbeitung. Ich
habe vor mir das Pflichtenheft, das Organigramm für
einen Katastrophenfali in Mühleberg. Es liegt ein
vierstufiges Alarm- und Einsatzprogramm fixfertig vor, das
auf Knopfdruck hin funktioniert und bereits durchexerziert

worden ist. Genau dasselbe wird für Graben
selbstverständlich auch gemacht, so dass diese
Forderung des Herrn Motionärs erfüllt ist.
Die Ablagerung des radioaktiven Mülls ist gemäss den
Ausführungen des Bundesrates in der Junisession 1975
vor den eidgenössischen Räten und gemäss Bestätigung

der leitenden Organe der BKW für die nächsten
Jahre absolut gesichert. Um allerdings mit der Zeit
völlige Unabhängigkeit gegenüber dem Ausland zu
erzielen, werden Ablagerungsstätten in der Schweiz
gesucht werden müssen. Darüber haben Sie auch schon
in der Septembersession Aufschluss erhalten.
Die energiepolitische Notwendigkeit von Atomkraftwerken

für den schweizerischen Energiehaushalt ist
allgemein bekannt. Darüber braucht man nicht noch
eine Reihe von Gutachten und Obergutachten zu
erstellen. Wenn man weiss, wie unsicher die Versorgung
mit Erdöl heute geworden ist, liegt es auf der Hand,
dass nur die elektrische Energie in der Lage ist, in
einem beschränkten Umfang als Ersatz für das Erdöl
zu dienen.
Wenn auch in der gegenwärtigen Rezessionsphase der
Energiebedarf etwas zurückgegangen ist, so sei
immerhin gesagt, dass die derzeitige Rezession kein
Zustand ist, der andauern soll, sondern ein Zustand, der
im Interesse unserer Volkswirtschaft und unseres Volkes

möglichst bald überwunden werden sollte, und
dann wird auch der Bedarf an elektrischer Energie
wieder steigen. Unsere Wasserkräfte sind praktisch
zu 100 Prozent ausgebaut, und das Erdgas kann
ähnlichen Importrestriktionen unterliegen wie das Erdöl.
Dann verbleibt uns nur noch als ins Gewicht fallender
Faktor die elektrische Energie, die aus der Kernenergie

gewonnen wird.
Was die Mitwirkung der Bevölkerung bei der Entscheidung

anbelangt, hat der Regierungsrat im Rahmen seiner

Möglichkeiten stets dafür gesorgt, dass die interessierten

Gemeinden mittels Gemeindepräsidentenkonferenzen
laufend unterrichtet worden sind und dass über

die wesentlichen Belange auch mit ihnen diskutiert
worden ist. Das wird auch in Zukunft so gehalten werden.

Hingegen betrachtet der Regierungsrat die
Durchführung einer Volksabstimmung zu einzelnen Projekten,

sei sie auch nur konsultativer Art, als sehr
fragwürdig, da bei einem derartigen Verfahren die
Gesamtzusammenhänge der lebenswichtigen Energieversorgung

unseres Landes notwendigerweise in den Hintergrund

treten würden, während mehr emotionell geladene

Argumente in den Vordergrund rückten. Dasselbe
gilt für die weiteren Forderungen, die in der eidgenössischen

Volksinitiative zur Wahrung der Volksrechte
und der Sicherheit beim Bau von Atomanlagen gestellt
werden.
Aus allen diesen Überlegungen und auf Grund der
Ausführungen, die der Regierungsrat schon bei früherer

Gelegenheit in dieser Sache gemacht hat, gelangen
wir zum Antrag, die Motion Schneider sei abzulehnen.
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Rollier (Bern). Im Namen der einstimmigen
freisinnigdemokratischen Fraktion beantrage ich Ihnen ebenfalls,

die Motion Schneider abzulehnen.
Erlauben Sie mir eine Vorbemerkung: In den Ländern
des Comecon, d. h. in der Sowjetunion und ihren
Satellitenstaaten, besteht ein Programm für den Bau von
150 Atomkraftwerken im Laufe der nächsten zehn Jahre,

wovon eines in die Agglomeration Leningrad zu stehen

kommen soll, also in ein viel dichter besiedeltes
Gebiet als die Region Graben. Dazu ist ferner zu
bemerken, dass die Sicherheitsbestimmungen in der
Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten weit weniger streng
sind als bei uns und dort überhaupt keine öffentliche
Kritik möglich ist. Der Motionär ist mir bei der Behandlung

seiner letzten Motion betreffend das Atomkraftwerk

Graben eine Antwort auf die Frage schuldig
geblieben, was er oder seine Gesinnungsgenossen im
Osten gegen diese Projekte unternommen haben.
Die heutige Motion bezweckt ganz offensichtlich, das

zu erreichen, was nach der Ablehnung der ersten Motion

nicht möglich ist, nämlich den Bau des Atomkraftwerks

Graben zu verhindern. Wenn man die einzelnen
Abschnitte durchgeht, kommt man eindeutig zu dieser
Feststellung. Es wird eine meteorologische Oberexpertise

verlangt, obwohl eine Expertise vorliegt und der
Motionär nicht den geringsten Grund anführen konnte,
warum diese Expertise nicht zuverlässig, nicht
glaubwürdig oder nicht fachmännisch abgefasst sein soll.
Dass der Raum Graben mit dem Räume Basel
meteorologisch nicht vergleichbar ist, hat schon der Herr
Regierungspräsident erwähnt.
Die Motion verlangt ferner, dass eindeutig nachzuweisen

sei, dass die projektierte Anlage keine Gefahren
für die Bevölkerung mit sich bringe. Das ist indirekt
ein Misstrauensvotum gegenüber dem zuständigen
Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement,

insbesondere gegenüber Herrn Bundesrat
Ritschard und Herrn Direktor Siegrist, dem Vorsteher
des Amtes für Energiewirtschaft. Mit keinem Wort wird
vom Motionär gesagt, warum die Prüfung der
Sicherheitsbestimmungen, die ja von den eidgenössischen
Amtsstellen vorgenommen werden muss und
vorgenommen werden wird, ungenügend sein soll. Es wird
verlangt, dass sämtliche Fragen im Zusammenhang mit
der Ablagerung des radioakativen Mülls gelöst sind. Es

ist ganz klar, dass in diesem Zusammenhang immer
wieder neue Fragen gestellt werden können. Wenn man
ein solches Begehren wörtlich nimmt, heisst das nichts
anderes, als dass das Atomkraftwerk Graben nie
gebaut werden könnte. Ebenso klar ist, dass an jedes
neue Gutachten, das von den Behörden eingeholt wird,
wieder neue Zweifel geknüpft werden können, so dass
das Spiel mit Gutachten und Obergutachten kein Ende

hätte.
Schliesslich verlangt die Motion, dass die
Obergangsbestimmung der gegenwärtig laufenden Volksinitiative
zur Wahrung der Volksrechte und für die Sicherheit
beim Bau von Atombauanlagen schon jetzt, im
Zeitpunkt der Unterschriftensammlung, Rechtswirkungen
habe. Ein solches Begehren ist ein juristisches
Monstrum. Es ist vollständig unhaltbar, Bestimmungen einer
Initiative Jahre bevor über sie abgestimmt wird, zur
Anwendung bringen zu wollen.
Auch ich empfinde keine Freude an den Kühltürmen
der neuen Atomkraftwerke. Sie bringen eine schwere
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes mit sich. Auf
der andern Seite sind aber - leider - die Atomkraftwerke

eine unbedingte Notwendigkeit, wenn wir unsere

bedenkliche Erdölabhängigkeit mit der Zeit vermindern

wollen, dies auch im Zusammenhang mit
Fernheiznetzen, worüber hier auch schon gesprochen worden

ist.
Zum Schluss sei mir noch die Bemerkung gestattet,
dass der Bau eines Atomkraftwerkes in der heutigen
Zeit der Rezession eine dringend gewünschte
Arbeitsbeschaffung auszulösen in der Lage ist.

Bhend. Dass wir einmal mehr über Atomkraftwerke
diskutieren müssen, ist auf der einen Seite bemühend, auf
der andern Seite aber begreiflich, wenn man das
Bewilligungsverfahren und die politischen und rechtlichen
Möglichkeiten betrachtet. In dieser Session wählen wir
eine Kommission, die ein Dekret über die Teilung von
Gemeindesteuern vorzuberaten haben wird. Über
solche Fragen dürfen wir also sprechen, nicht aber über
die Grundsatzfrage bei der Errichtung von Kernkraftwerken.

Von unserem Ratspräsidenten ist heute zu Recht die
schlechte Stimmbeteiligung bei den Nationalratswahlen
kritisiert worden. Darüber darf man sich jedoch nicht
wundern, wenn das Volk nur zu Detailfragen, dagegen
nicht zu Grundsatzfragen etwas zu sagen hat. Deshalb
ist es richtig, dass die Grundsatzfrage in bezug auf das
Atomkraftwerk Graben nochmals aufgeworfen wird.
Gestatten Sie mir eine Bemerkung zu den Ausführungen

von Herrn Rollier. Es ist nicht unbedingt eine sachliche

Diskussion, wenn man von Herrn Schneider eine
Begründung verlangt, warum in Russland auch Fehler
gemacht werden. Herr Schneider hat von Ihnen, Herr
Rollier, auch keine Begründung verlangt, warum in den
USA Fehler begangen werden. Wer nach sachlicher
Diskussion ruft, sollte solche Vergleiche hier nicht
anstellen.

Ein Marschhalt ist wichtig, weil die in der Motion
aufgeworfenen Fragen berechtigt sind. Der Schutz von
Mensch und Umwelt darf sich nicht nur auf ein gut
funktionierendes Alarmsystem beschränken. Die Fragen

bezüglich des Unfallrisikos sind nach wie vor nicht
beantwortet. Stichwortartig erwähne ich bloss die
Möglichkeit eines Terroranschlags oder die Frage der
Stillegung von Atomkraftwerken oder die Möglichkeit von
Erpressungen, die es nicht nur beim Erdöl, sondern
auch beim Uran geben kann.
Auch zur Frage der Notwendigkeit von Atomkraftwerken

ist noch ein Wort zu sagen. Die Gesamtenergiekonzeption,

die nach wie vor nicht vorliegt, wird nicht
nur darüber Auskunft geben dürfen, dass das Erdöl
durch elektrische Energie zu ersetzen sei. Dafür
brauchten wir kein Energiekonzept. Die Fragen sind
vielschichtiger. Zum Beispiel wird in einer
Gesamtenergiekonzeption die Frage beantwortet werden müssen,
wieviel Strom wir in Zukunft benötigen werden und
wieviele Atomkraftwerke, gestützt auf diesen errechneten

Bedarf, nicht nur im Kanton Bern, sondern
gesamtschweizerisch, noch zu bauen sind. Es geht doch nicht
an, drauflos Atomkraftwerke zu errichten, ohne zu wissen,

wieviele Atomkraftwerke schliesslich erstellt sein
werden.
Sehr viel Energie Messe sich übrigens noch einsparen
durch entsprechende Bauvorschriften, oder die BKW
könnten sich in ihrer Reklame für einen sparsameren
Energieverbrauch einsetzen statt umgekehrt. Es könnte
auch eine Tarifordnung erlassen werden, die nicht den
Grossbezüger bevorteilt, sondern den sparsamen
Energieverbraucher.
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Ein Energiekonzept sollte aber auch Auskunft auf die
Frage geben, wo das Uran bezogen werden kann und
für wie lange der Uranvorrat ausreichen wird.
Da ein solches Konzept nicht vorliegt, habe ich Mühe
zu begreifen, dass man die Errichtung von Atomkraftwerken

stillschweigend zu akzeptieren habe.
In den Punkten 5 und 6 der Motion nimmt Herr Schneider

Bezug auf die zur Zeit laufende Volksinitiative. Was
nun gegen diese Initiative vorgekehrt wird, ist psychologisch

falsch. Während der Besetzung des
Kernkraftwerkgeländes Kaiseraugst verwies man immer wieder
auf die Illegalität der Besetzung und auf die demokratischen

Rechte, die uns in der Schweiz zur Verfügung
stehen würden. Jetzt, da die Initiative gestartet ist, werden

Präjudizien geschaffen, um die Initiative nachher
wirkungslos zu machen.
Der Fragenkatalog, der von Herrn Schneider aufgestellt
worden ist, scheint mir mindestens prüfenswert zu sein.
Das Postulat Andres, das in eine ähnliche Richtung
gezielt hat, obwohl es in einigen Punkten etwas weniger
weit gegangen ist, hat man schliesslich auch überwiesen.

Herrn Schneider frage ich an, ob er sich nicht
bereitfinden könnte, seine Motion in ein Postulat
umzuwandeln, das ich dem Rat zur Annahme empfehlen
möchte, damit der Regierungsrat Gelegenheit erhält,
auch noch die im Vorstoss Schneider aufgeführten Fragen

abzuklären.

Jenzer (Bützberg). Der Motionär verlangt, dass mit den
Ausführungsarbeiten für das Atomkraftwerk Graben
gewartet wird, bis nachgewiesen ist, dass mit der projektierten

Anlage der Schutz von Mensch und Umwelt
sichergestellt ist. Wenn ich in dieser Sache spreche, so
deshalb, weil ich letzten Donnerstag einen Vortrag in

Langenthal besuchte, wo ein Herr Professor Becher aus
Deutschland als A-Werkgegner auftrat und während 90

Minuten ununterbrochen die Gefahren schilderte, die
ein A-Werk für Mensch und Umwelt hat. In der Diskussion

wurde dann die Abwesenheit von Vertretern der
BKW beanstandet, obschon die Organe der BKW ebenfalls

eingeladen waren. Eine Information der zirka 200

Zuhörer durch einen Vertreter der BKW und die
Widerlegung einzelner Behauptungen hätten sehr wohltuend
gewirkt. Wohl informieren die BKW immer wieder die
Öffentlichkeit, doch müssen sie dort antreten und sich
exponieren, wo unter der Zuhörerschaft eine geladene
Atmosphäre herrscht. Ich habe nach dem erwähnten

Vortrag unter anderem gefragt, ob es eine Bauart gebe,

die das Gefahrenmoment eliminiere. Herr Becher
hat mir prompt erklärt: «Es gibt keine Bauart und keine

Bauweise, die das Gefahrenmoment ausschliesst.» Es

ist deshalb verständlich, dass die Bevölkerung Angst
bekommt und sich die A-Werk-Gegner organisieren.
Wir Politiker können solche Sachfragen nicht
beantworten. Darum beanstande ich hier in aller Form, dass

kein Vertreter der BKW an jenem Vortrag in Langenthal

anwesend war.

Schweizer (Bern). Wir diskutieren hier ständig sozusagen

in der gleichen Formation über das wichtige
Problem der Atomkraftwerke. Bloss der Sprecher des

Regierungsrates hat für einmal gewechselt, da Herr

Regierungsrat Henri Huber erkrankt ist.

Das Problem ist sicher wichtig, doch sollte man versuchen,

in der Diskussion neue Aspekte aufzuzeigen. Ich

will mich in diesem Sinne bemühen. Nachdem von den
Atomkraftwerkgegnern immer wieder Wissenschafter

zitiert werden, möchte ich Ihnen ebenfalls die Ansichten

eines Wissenschafters bekanntgegeben. So steht
in der heutigen Ausgabe des «Bund» am Schluss eines
Artikels, der über einen Vortrag, den der ehemalige Leiter

der Sektion Strahlenschutz, Professor Walter Minder,

letzten Freitag in Bern gehalten hat, folgendes:
«Ein letzter Teil des Vortrages war den Atomkraftwerken

und ihren angeblich so grossen Gefahren gewidmet.

Auf keinem andern Gebiet der Technik hat man
nach Ansicht des Referenten den Sicherheitsproblemen

so frühzeitig und so umfassend Rechnung getragen.

Deshalb habe die friedliche Nutzung der
Kernenergie bis heute noch keinen Toten gefordert, während
z. B. allein in der Schweiz jährlich über tausend
Menschen dem Strassenverkehr zum Opfer fielen.»
Ich bin aber nicht allein wegen dieses Artikels
hierhergekommen, sondern möchte Ihnen noch einen andern
Wissenschafter zitieren, den Diplomphysiker Dr.
Wegmann, der letzte Woche in der Presse wie folgt zur Frage

der Atomkraftwerke Stellung genommen hat: «Als
Ökologe muss man wissen, dass wir den Ölverbrauch
dringend und drastisch herabsetzen müssen, wenn wir
eine weltweite Katastrophe noch abwenden wollen,
nämlich den Anstieg des Anteils von Co2 in der
Atmosphäre. Der dadurch bewirkte Temperaturanstieg hat
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
unabsehbare klimatische Veränderungen zur Folge. Das
Abschmelzen der Eiskappen über den Polen führt zur
Überschwemmung riesiger bewohnter Gebiete. Eine
Änderung der grossräumigen Luftströmungen führt zu
weltweiter Verlagerung von Dürre- und Regengebieten.
Diese Katastrophe wird in 80 bis 100 Jahren eintreten,
wenn wir mit dem Verbrennen von Erdöl im heutigen
Ausmass weiterfahren. Auch eine Einsparung von
einem Drittel des Ölverbrauchs schiebt den Eintritt dieser

Katastrophe nur um etwa 30 Jahre hinaus.»
Ich zitiere dies deshalb, um ein Gegengewicht zu den
Katastrophen zu schaffen, die offenbar die Atomkraftwerke

bewirken könnten. Die reellen Katastrophen, die
uns mit dem Ölverbrauch drohen, sind also nach der
Ansicht von Wissenschaftern ebenfalls vorhanden.
Dass es an der Information fehlt, wie schon gesagt
worden ist, gebe ich zu. Man versucht nun auch im
Kanton Bern, besser zu informieren durch Stellen, die
nicht von der Industrie oder der Wirtschaft abgestempelt

sind. Das ist notwendig.
Schliesslich sei mir noch die Bemerkung erlaubt, dass
wir nicht unzählige Atomkraftwerke bauen, sondern so
viele, wie auf Grund des Konzeptes, auf das wir warten,

erforderlich sein werden, um unsern Energiebedarf
zu decken und damit eine Katastrophe, wie ich sie
nach dem zitierten Artikel geschildert habe, zu vermeiden.

Auch eine solche Katastrophe muss man sehen,
wenn man immer von Ökologie, Mensch und Umwelt

spricht.

Golowin. Ich erlaube mir, nur ein paar Punkte
hervorzuheben, die meines Erachtens wichtig sind.
Der Vorwurf, in dieser Frage einen Volksentscheid zu

verlangen, komme einem Misstrauensvotum gegenüber
Herrn Bundesrat Ritschard gleich, ist meines Erachtens

unangebracht. Es sollte in unserem Land dem Volk

möglich sein, in allen vitalen Interessen mitzubestimmen,

und ich glaube, zur Zeit gibt es, ausser der Frage
der Arbeitsplatzsicherung, kein vitaleres Interesse als

die Frage der Energiegewinnung. Es ist ein offenes
Geheimnis, dass bei den kürzlichen Wahlergebnissen diese

Fragen eine wesentliche Rolle gespielt haben.
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Sicher ist es ein juristisches Monstrum, gegen die
Errichtung eines relativ harmlosen Wasserwerkes das
Referendum ergreifen zu können, nicht aber, wenn es um
die Energiegewinnung aus den umstrittenen Atomkraftwerken

geht.
Unsere ölabhängigkeit vom Ausland ist unbestritten.
Wenn man indessen die Frage der Energiegewinnung
aus Atomkraftwerken diskutiert, so scheint es mir, dass
die heute projektierten Atomkraftwerke falsch plaziert,
falsch geplant und falsch dimensioniert sind. Man sollte
sie nicht nur zur Stromerzeugung verwenden können,
sondern auch zur Gewinnung von Wärme. Aus diesem
Grunde muss die ganze Konzeption, wie hier schon
mehrmals angetönt worden ist, neu überprüft werden.
Nachdem verschiedentlich von der ölabhängigkeit
gesprochen worden ist, sei mir doch der Hinweis gestattet,

dass unser Land in bezug auf das Uran ebenfalls
vom Ausland abhängig ist. Bei der heutigen Art der
Energiegewinnung gehen 85 Prozent an Energie durch
Abwärme und andere Faktoren verloren. Die Forschung
auf dem Gebiete der Energiegewinnung, das Suchen
nach neuen Energiequellen (Sonnenenergie usw.) dürfen

nicht vernachlässigt werden.
Man diskutiert hier über die Verteilung des Steuerertrages

aus dem Kernkraftwerk Graben AG unter die
betreffenden Gemeinden. Diese Frage berührt jedoch nur
einen Teilaspekt. Bis jetzt ist nämlich nichts gesagt
worden über eine Entschädigung an die Gemeinden,
die den Atommüll, der viel gefährlicher ist als alles
andere, werden aufnehmen müssen. So lange man nicht
über die Grundsatzfrage entscheiden kann, hat es
allerdings gar keinen Sinn, dauernd über die Nebenaspekte

zu diskutieren.
Gegenüber Herrn Schneider ist gesagt worden, in den
Oststaaten, die seiner Gruppe vielleicht wirklich
sympathisch sind, gebe es keine Möglichkeit, gegen den
Bau von Atomkraftwerken zu demonstrieren, sie würden

ohne Befragen des Volkes errichtet. Das stimmt,
soviel ich weiss. Bei uns suchen wir jedoch nach einer
demokratischeren Regelung. Der Hinweis auf die
Ostblockstaaten schiesst meines Erachtens am Ziel vorbei.
Wir kämpfen vielmehr für ein Mitspracherecht des Volkes

in allen vitalen Fragen.

Andres. Ich hätte Ihnen gerne zur Abgrenzung der
Motion Schneider gegenüber meinem Postulat noch einige
Einzelheiten gesagt. Da ich mich an das detaillierte
Programm gehalten habe, bin ich dazu jetzt indessen
nicht in der Lage. Ich bedaure, dass man solche
Änderungen in der Traktandenliste nicht frühzeitig bekanntgeben

kann. Ich muss mich somit auf ein paar
allgemeine Bemerkungen beschränken.
Herr Schneider hat gesagt, mit seinem Vorstoss
konkretisiere er mein Postulat und sein Vorstoss gehe
zum Teil bloss etwas weiter. Soweit die Motion Schneider

im Rahmen meines Postulates bleibt, kann ich ihr
folgen. Was jedoch darüber hinausgeht muss ich
ablehnen.

Was Herr Jenzer über die Notwendigkeit einer
verbesserten Information ausgeführt hat, möchte ich
unterstützen.

Der Schutz von Mensch und Umwelt ist für den
Regierungsrat nicht ein befristeter Auftrag, sondern ein
Dauerauftrag. Gerade die Frage der Sicherheit muss in
erster Linie von der Regierung, über ihre Fachleute,
abgeklärt werden. Wer von uns könnte aus eigenem
Ermessen beurteilen, ob die Sicherheit gewährleistet ist

oder nicht? Diese Frage muss ich also als offen im
Raum stehen lassen.
Wie gesagt, halte ich an den seinerzeitigen Forderungen

meines Postulates fest; was darüber hinausgeht,
weise ich zurück.

Schneider (Bern). Es scheint mir notwendig zu sein,
kurz auf einige der aufgeworfenen Fragen einzugehen.

Zuerst möchte ich feststellen, dass ich nicht Energieexperte

bin. Die von mir gestellten Fragen ergaben
sich aus der Diskussion um das Atomkraftwerk Graben
und aus der Diskussion um die Atomkraftwerke in der
Schweiz überhaupt. Es sind einfache Fragen, die meines

Erachtens durchaus im Raum stehen.
Der Herr Regierungspräsident hat ausgeführt, die meisten

Fragen seien längst abgeklärt worden. Das stimmt
nicht. Das Postulat Andres wurde ja angenommen, und
meine Motion bezweckt im Grunde genommen lediglich

eine Konkretisierung jenes Auftrages.
Zur meteorologischen Oberexpertise Basel ist zu
sagen, dass sie gewisse Konsequenzen haben kann, da
diese Oberexpertise eine umfassende sein wird. Sie
wird gewisse Aspekte neu erleuchten und allenfalls zu
Erkenntnissen führen - das weiss man heute noch
nicht -, die auch für Graben Gültigkeit haben könnten.
Der Kühlturmbericht behandelt eben nur ein beschränktes

Problem, so dass man die Oberexpertise Basel
abwarten sollte.
Zu den Massnahmen für den Katastrophenfall: Das

mehrstufige Alarmsystem für Mühleberg bezieht sich
einzig und allein auf das Atomkraftwerk als Einheit und
nicht auf die ganze Region. Die eidgenössische
Kommission zur Überwachung der Radioaktivität geht
wesentlich weiter, indem sie ganz konkrete Vorschriften
und Verordnungen herausgibt, die bestimmen, was in

einem Umkreis von 30 km vorgesorgt werden muss. In

diesem Zusammenhang möchte ich nur wissen, ob die
erforderlichen Abklärungen getroffen worden sind,
wenn nicht, sollten konkrete Pläne zur Errichtung von
Unterständen bearbeitet und ausgeführt werden.
Die Frage in bezug auf den Atommüll erlaube ich mir
so lange zu stellen, als 2300 Wissenschafter in den USA

diese Frage ebenfalls stellen, ich nehme an, dass diese

Wissenschafter recht haben, handelt es sich doch
um Leute, die sich ständig mit solchen Fragen befassen.

Ich werde mich erst zufriedengeben können,
wenn man dem Grossen Rat und der Bevölkerung des
Kantons Bern eine befriedigende Antwort auf die Frage
nach der Ablagerung des radioaktiven Mülls gegeben
haben wird.
Was die Frage der energiepolitischen Notwendigkeit
von Atomkraftwerken in der Schweiz anbelangt, geht es
nicht an, zu erklären, wer diese Notwendigkeit bestreitet,

sei ein dummer Kerl. So darf man nicht argumentieren.

Ich bin nicht grundsätzlich gegen die Entwicklung
von Atomkraftwerken eingestellt, wenn diese neue Form
der Energie ohne Gefahren für die Umwelt erzeugt
werden kann. Ich frage mich aber, ob die energiepolitische

Notwendigkeit des Atomkraftwerks Graben
nachgewiesen sei, nachdem der Bundesrat selbst in einem

gewissen Sinn zurückgekrebst ist. Ich verweise auf Hin-
wil und Rüthi (SG).
Herr Regierungspräsident Bauder hat gesagt, eine
Volksabstimmung wäre fragwürdig, da in einer
Volksabstimmung die Gesamtzusammenhänge in den Hintergrund

gerückt würden und das Urteil mehr auf Grund
von Emotionen gefällt würde. Das könnte man für jede
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nationalpolitisch wichtige Abstimmung anführen.
Entsprechende Nachweise lassen sich mit Leichtigkeit für
alle eidgenössischen Abstimmungen der letzten Jahre
finden.
Was die Frage von Herrn Rollier in bezug auf die
Sowjetunion betrifft, hat er sich an die falsche Adresse
gerichtet. Um eine Antwort auf diese Frage zu erhalten,
sollte er eine Unterredung mit dem sowjetischen
Botschafter in der Schweiz verlangen. Es ist möglich,
dass dieser Herrn Rollier konkrete Anhaltspunkte
geben kann. Für sowjetische Politik bin ich nicht zuständig;

ich mache Politik in der Schweiz.
Wie bereits gesagt, bin ich nicht gegen die Entwicklung

neuer Energieträger eingestellt. Das Argument
der ölabhängigkeit, das immer in den Vordergrund
geschoben wird, kann man uns somit nicht entgegenhalten.

Wir wissen, dass es immer eine Abhängigkeit von
Energieträgern geben wird, und wenn man neue
Energieträger entwickeln kann, wird sich selbstverständlich
die Abhängigkeit diversifizieren.
Zur Frage nach der Rechtswirkung der Initiative, für
welche die Unterschriftensammlung zur Zeit noch läuft:
Ich habe nicht gesagt, diese Initiative solle im Kanton
Bern eine Rechtswirkung haben, ich verlange vielmehr,
dass man die einzelnen Punkte, die darin genannt sind,
hinsichtlich des Kantons Bern überprüfe.
Was schliesslich das Kriterium der Arbeitsbeschaffung
angbelangt, ist zu entgegnen, dass Hitler beispielsweise

seine militärische Aufrüstung und den Krieg mit der
Arbeitsbeschaffung begründet hat. Ich glaube, es ist
müssig, darauf weiter einzutreten.
Ich bin bereit, meine Motion in ein Postulat umzuwandeln

und so das Postulat Andres zu konkretisieren und
zu erweitern. Der Regierungsrat v/ürde dadurch in die
Lage versetzt, ausser zu den im Postulat Andres
aufgeworfenen Fragen noch zu den von mir gestellten
zusätzlichen Fragen Stellung zu beziehen.

Bauder, Stellvertreter des Energiewirtschaftsdirektors,
Berichterstatter des Regierungsrates. Es wäre müssig,
auf alles, was hier gesagt worden ist, nochmals
eintreten zu wollen. Ich will nur ein paar mir wichtig
scheinende Punkte herausgreifen.
Herr Bhend hat Rückschlüsse auf die schlechte
Stimmbeteiligung bei den letzten Nationalratswahlen gezogen.

Er führt diese schlechte Stimmbeteiligung darauf
zurück, dass das Volk in lebenswichtigen Fragen nicht
mitbestimmen könne. Die Art und Weise, wie heute die
Frage der Errichtung von Atomkraftwerken behandelt
wird, entspricht genau dem geltenden Recht, das auf
eidgenössischer Ebene nach den schweizerischen
Rechtssetzungsnormen geschaffen worden ist.
Es ist gefragt worden, ob man unseren künftigen
Energiebedarf kenne, um daraus die Zahl der erforderlichen
Atomkraftwerke abzuleiten. Entsprechende Zahlen sind
seit langem publiziert in Prognosen, die vielleicht
etwas optimistisch ausgefallen sind. Unser künftiger
Energiebedarf ist also bekannt; darauf braucht man somit

nicht zurückzukommen.
Ich gebe zu, dass man auch versuchen könnte, die
Brennstofflieferungen für unsere Atomkraftwerke zu
unterbinden, gleich wie man das beim Erdgas, bei der
Kohle oder beim Erdöl tun kann. Zu dieser Feststellung

ist jedoch zu sagen, dass die Brennstofflieferungen

für Atomkraftwerke am wenigsten leicht zu blok-
kieren sind, weil die Energiemenge, die in diesem
Brennstoff enthalten ist, so konzentriert ist, dass die
Lagerung viel weniger Raum beansprucht.

Auf die Frage, die Herr Schneider am Schluss seines
Votums aufgeworfen hat, muss ich antworten, dass es
sich dabei um eine Initiative handelt, die noch nicht
zustande gekommen ist und über die die eidgenössischen

Räte und das Volk noch nicht befunden haben.
Eine solche Initiative kann keine Rechtswirkungen
zeitigen.

Herr Golowin hat von vitalen Interessen gesprochen.
Die vitalen Interessen, die man heute um die
Atomkraftwerke herum kombiniert, sind in einer eigenartigen

Weise hochgespielt worden. Ich verweise auf die
Ausführungen von Herrn Grossrat Schweizer. Ich frage
Sie: Bestehen im Zusammenhang mit der Kernenergie
nicht noch andere vitale Interessen, beispielsweise
die Arbeitsplatzsicherung und eine genügende
Energieversorgung, um die wichtigsten Funktionen unserer
Wirtschaft und Gesellschaft ausüben zu können?
Es ist ein Stück weit Ironie dabei, wenn man ein
Atomkraftwerk als Ursprung allen Übels einem harmlosen
Wasserkraftwerk gegenüberstellt. Ich verweise auf die
Riesenkatastrophen, die bei Dammbrüchen von
Wasserkraftwerken in jüngerer Zeit eingetreten sind. Ich
wage zu behaupten, dass uns die Erfahrung lehrt, dass
ein Wasserkraftwerk mit einem Staudamm gefährlicher
ist als ein Atomkraftwerk. Es ist bestimmt eine schiefe
Darstellung der Verhälnisse, wenn man erklärt, ein
Atomkraftwerk berge mehr Gefahren in sich als ein
Wasserkraftwerk.
Ich stelle auch fest, dass die Sicherheitsmassnahmen
für den Katastrophenfall bei Staumauern mindestens
so aufwendig sein müssen wie die Sicherheitsmassnahmen,

die schliesslich getroffen werden müssen, um die
Sicherheit in der Umgebung eines Atomkraftwerkes zu
gewährleisten. Die absolute Sicherheit gibt es übrigens
auf keinem Gebiet. Jede technische Errungenschaft,
jede Maschine, die in Betrieb gesetzt wird, schliesst
gewisse Gefahrenmomente in sich, die Sie nie vollständig
eliminieren können. Selbst wenn wir in die Steinzeit
zurückblicken, stellen wir fest, dass auch damals
Unfälle mit Steinwerkzeugen passieren konnten. Es ist
deshalb sicher verfehlt, verlangen zu wollen, ein
Atomkraftwerk dürfe erst dann in Betrieb genommen werden,

wenn nachgewiesen sei, dass das Gefahrenmoment,

das mit dem Werk verbunden ist, auf null
abgesunken sei. Wer eine solche Forderung stellt, würde
besser tun, direkt zu sagen, was man will, nämlich die
absolute Verhinderung des Baus von Atomkraftwerken.

Herr Schneider hat neue Gutachten verlangt, um noch
gewisse neue Aspekte zu überprüfen. Er hat aber diese
neuen Aspekte nicht konkretisiert. Auf diese Weise
kann man natürlich laufend Fragen um Fragen auftürmen,

nachdem die ersten Fragen beantwortet sind,
oder man kann Gutachten anzweifeln oder Gutachten
durch Gegengutachten vernichten lassen. Dieses ganze
Tun verfolgt nur den Zweck zu verhindern, dass wir
eine vernünftige Energiewirtschaft betreiben können,
die sich auf verschiedene Energiequellen abstützt und
die sich auch vom ökologischen Standpunkt aus
verantworten lässt.
Die Motion Schneider ist somit nicht so unschuldig, wie
er sie hier dargestellt hat. Die Umwandlung seines
Verstosses in ein Postulat bringt keine Entschärfung der
Forderungen. Wenn nämlich der Grosse Rat dem
Postulat Schneider im vorliegenden Wortlaut zustimmt,
verhindert er praktisch auf unbestimmte Zeit, dass das
Atomkraftwerkprojekt Graben weiterbearbeitet und
allenfalls ausgeführt werden kann. Der Regierungsrat
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muss daher auch ein Postulat mit der gleichen
Überzeugung und Vehemenz ablehnen, wie er die Motion
ablehnt.

Präsident. Wir kommen zur Bereinigung. Der Motionär
hat seine Motion in ein Postulat umgewandelt. Die
Regierung lehnt auch das Postulat ab.

Abstimmung

Für Annahme des Postulates 33 Stimmen

Dagegen 80 Stimmen

Interpellation Zimmermann (Kehrsatz) - Flugplatz Belp'
moos

Wortlaut der Interpellation vom 12. Mai 1975

Am 19. November 1974 hat der kantonale Finanzdirektor
die Ablehnung eines Antrages auf Streichung des

Beitrages von 500 000 Franken an die Alpar AG u. a.
damit begründet, dass vorerst der Bericht einer
Expertenkommission abgewartet werden solle. Diese
Kommission habe die Aufgabe, das neue Betriebskonzept
für den Flugplatz Belpmoos zu überprüfen und werde
die Arbeiten Ende 1974 abliefern.

Der Regierungsrat wird ersucht:

a) den Grossen Rat über das Ergebnis der Arbeiten der
eingesetzten Expertenkommission zu orientieren;

b) dem Grossen Rat mitzuteilen, welche Schlussfolgerungen

der Regierungsrat aus dem erwähnten
Bericht gezogen hat.

(23 Mitunterzeichner)

Verkehrsdirektor Huber erteilt namens des Regierungsrates

die folgende schriftliche Antwort:

Lors de la discussion au Grand Conseil du budget
1975, proposition a été faite de biffer la contribution
cantonale à Alpar SA jusqu'à ce que le rapport de la
commission d'experts chargée d'examiner la conception

d'avenir de l'aérodrome du Belpmoos soit connue.
Cette proposition a été rejetée. Ajourd'hui, l'interpella-
teur demande au Conseil-exécutif de renseigner le
Grand Conseil sur le résultat des travaux effectués par
la commission et de lui communiquer les conclusions
que le Conseil-exécutif en a tirées.

Nous répondons comme suit:

Aussi longtemps qu'il a été question de créer, dans la
région de Berne, un aérodrome continental ouvert en
toutes saisons, l'aérodrome du Belpmoos a été considéré

comme une solution transitoire. Pendant des
années, on n'y a investi que les sommes nécessaires à

l'indispensable amélioration de la sécurité. Après que
le Grand Conseil a retardé pour plusieurs années la
création d'un nouvel aérodrome et que, par conséquent,

le transfert des installations du Belpmoos en
ont été retardées d'autant, la question s'est posée pour
Alpar de savoir si cet aéroport devait continuer à être
exploité, et, si oui, de quelle manière. A cela s'ajoute
le fait que les critiques se font de plus en plus
nombreuses à propos du bruit et aussi à propos des frais
élevés causés par l'exploitation de la place et que
doivent couvrir les pouvoirs publics. Ces circonstances

ont, le 10 mai 1975, incité le Conseil d'administration
d'Alpar SA à instituer une commission d'experts chargée

d'étudier les problèmes en suspens. L'indisponibilité
de l'un des experts et son remplacement ont retardé
la présentation du rapport jusqu'en mai 1975. On

peut résumer comme suit les principales conclusions
auxquelles en est arrivée la commission:

- L'aérodrome du Belpmoos sert le développement
économique du canton de Berne et l'intérêt public de
la Confédération (vols de l'administration fédérale et
de la diplomatie, emplacement permettant de développer

la relève pour l'aviation et servant également aux
vols de service et d'expertise de l'Office fédéral de
l'air). Il doit donc être maintenu en activité jusqu'à ce
qu'une solution plus rationnelle soit trouvée qui
permette de couvrir tous ces besoins.

- Le développement souhaitable des installations
existantes qui permettrait d'intensifier le trafic partant et
donc d'améliorer la situation financière du Belpmoos
s'achoppe aux limitations d'ordre opérationnel qui ne
peuvent être corrigées. Les plans d'aménagement
régionaux et les immissions préjudiciables aux communes

voisines rendent, de plus, tout projet d'agrandissement

problématique.

- Etant donné que le Belpmoos ne se prête pas à un
agrandissement qui permettrait d'assurer le trafic normal

d'un aéroport continental, il n'est pas possible d'en
assurer la rentabilité, même par des mesures tendant à

son amélioration. Il convient d'examiner dans quelle
mesure des investissements raisonnables permettraient
d'améliorer le trafic actuel.

- Dans la situation actuelle, c'est la Confédération qui
a surtout intérêt au maintien du Belpmoos. Il convient
donc de trouver une clé de répartition qui permette de
couvrir les déficits d'exploitation en fonction des intérêts

respectifs de chacun.

Le Conseil d'administration d'Alpar SA a étudié
soigneusement le rapport des experts durant l'été 1975. Il

est persuadé que tant la Confédération que le canton
et la ville de Berne sont intéressés au maintien de
l'exploitation malgré le fait que les conditions ne peuvent
être remplies qui permettraient au Belpmoos d'assumer

les fonctions requises d'un aérodrome régional
répondant à toutes les exigences requises. La ligne
Berne-Londres s'est très bien développée. De janvier
à août 1975, ce ne sont pas moins de 9200 passagers
qui ont été transportés, soit le double du nombre atteint
pour l'année 1974 tout entière. Pour 1975, la ligne
londonienne a procuré des arrangements de vacances
pour plus de 22 000 nuitées qui ont drainé au moins
3 millions de francs vers l'hôtellerie oberlandaise. Il

semble, de même, que le Belpmoos ne soit pas sans
importance pour le tourisme de la ville de Berne. Alors
que le nombre des nuitées d'hôtel pour visiteurs étrangers

est généralement stationnaire, voire même en baisse,

les nuitées d'hôtes anglais ont augmenté de 2,6 %

pour Berne durant la période de janvier à avril 1975 et
l'augmentation a été de 31 % depuis l'introduction de
vols quotidiens Berne-Londres de mai à août. De janvier

à juin, l'augmentation a été à Berne de 20 % alors
que la régression était de 5,1 % pour l'ensemble de la
Suisse. Un aérodrome constitue une part de l'infrastructure

indispensable au développement touristique et
sportif de toute ville importante. Enfin, on ne saurait
négliger le fait que l'aéroport bernois occupe actuellement

une centaine de personnes.
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L'Alpar a fait de gros efforts pour augmenter les recettes

et diminuer les frais. Elle étudie actuellement la
possibilité d'améliorer la rentabilité. Il convient de
remarquer, cependant, que les frais ne peuvent être
diminués qu'au détriment des services auxquels le canton

est intéressé au premier chef: vols de ligne et vols
d'affaires. Des pourparlers ont d'abord été engagés
avec la Confédération dans le but d'obtenir une
participation au déficit correspondant à la part des intérêts
fédéraux.
Le Conseil-exécutif constate que l'aéroport apporte au
canton et à la région de Berne des avantages, modestes

peut-être, mais non négligeables, qu'il sert l'intérêt
public fédéral et que, par conséquent, son maintien se
justifie. Il ne prendra cependant définitivement position

sur les recommandations des experts que lorsque
le résultat des pourparlers avec la Confédération ainsi
qu'avec Alpar SA seront connus.
Dans certains milieux, on est d'avis que les subventions

des pouvoirs publics en faveur du Belpmoos
servent les intérêts des vols privés et des vols circulaires
d'Alpar SA. A ce propos, nous tenons à préciser que
le trafic propre de la société Alpar SA se soutient
financièrement par lui-même et contribue à supporter
les charges du trafic de l'aéroport. D'autre part, les frais
élevés que doit couvrir l'aéroport sont provoqués par
les installations et les facteurs économiques liés à
l'intérêt public. Finalement, disons encore qu'en ce qui
concerne le bruit, la commission cantonale pour la lutte

contre les bruits d'avions a organisé des hearings
et de larges consultations aux termes desquels elle a
présenté une douzaine d'améliorations à l'Office fédéral

de l'air. On peut s'attendre à ce que durant les
années à venir, l'immission de bruit diminue sérieusement.

Après que certains retards furent sont survenus dans
l'examen des problèmes et de la marche à suivre, le
Conseil-exécutif va mettre tout en œuvre pour que les
questions encore en suspens, telles que la participation

de la Confédération et la conception même de
l'exploitation, soient résolues aussi rapidement que
possible.

Präsident. Herr Zimmermann (Kehrsatz) beantragt
Diskussion. (Zustimmung)

Zimmermann (Kehrsatz). Ich habe einen Antrag auf
Diskussion gestellt, weil ich nicht einfach nur erklären
wollte, ich sei von der Antwort des Regierungsrates
nicht befriedigt, da man mir das als Trotzreaktion hätte
auslegen können.
Die Regierung antwortet auf meine Interpellation mit
Ausführungen von zweieinhalb Seiten Umfang, ohne
darin etwas Konkretes auszusagen. Die Regierung
zitiert vorab die Stellungnahme des Verwaltungsrates der
Alpar, etwas, was mich gar nicht interessiert. Was mich
interessiert, ist die Stellungnahme der Regierung. Die
Schlussfolgerungen, welche die Regierung zieht, sind
die, dass sie heute nicht definitiv Stellung nehme,
sondern später auf die Angelegenheit zurückkommen werde.

Ich kann somit der Antwort nichts Konkretes
entnehmen, weshalb ich mich nicht als befriedigt erklären

kann.
Enttäuscht hat mich insbesondere auch die Bemerkung
auf Seite 3 des Berichtes, wonach die Fluglärmkommission

dem eidgenössischen Luftamt kürzlich ein
Dutzend Verbesserungsvorschläge eingereicht habe
und nun die Reaktion abwarten wolle. Das schrieb die

Regierung am 15. Oktober. Am 14. Oktober mittags hielt
jedoch die Fluglärmkommission eine Sitzung ab, an der
ich anwesend war und wo beschlossen wurde, dass
die Alpar diese Vorschläge weiterbearbeiten soll (es
handelt sich um den Anhang 5 zum Flugplatzreglement),

um sie nachher dem eidgenössischen Luftamt
zur Genehmigung zu unterbreiten. Was da in der
Antwort des Regierungsrates geschrieben wird, stimmt somit

nicht. Sie werden deshalb begreifen, dass ich von
der Antwort des Regierungsrates keineswegs befriedigt

bin.

Kipfer. Der Flugplatz Belpmoos wächst sich zu einem
Ärgernis aus. Als man den Flugplatz geschaffen hat,
war die Entwicklung der Region zugegebenermassen
nicht vorauszusehen. Seither hat sich die ganze
Region dermassen entwickelt, dass man dem Anachronismus

begegnet, dass dieser Flugplatz praktisch mitten

in einer Agglomeration steht. Die Steigerung der
Flugbewegungen ist ebenfalls ganz immens, und zwar
vor allem wegen des Schulungsbetriebes (Motorflug
einerseits, Segelflug anderseits). Schliesslich hat sich
der Flugplatz Belpmoos zu einem Ärgernis entwickelt
in bezug auf die Kostensteigerung, die natürlich auch
in diesem Bereich nicht haltgemacht hat.
Wenn man sich mit dem Problem Flugplatz Belpmoos
befasst, kommt man sich vor, wie wenn man sich
anschicken wollte, sich durch einen Urwald
durchzuzwängen. Der ganze Fragenkomplex ist praktisch nicht
mehr überblickbar. Es herrscht ein wahres Gestrüpp
von Interessen, die sich zum Teil addieren, zum Teil
potenzieren. Die Interessen liegen beim Bund und
offenbar auch bei der Diplomatie, die offensichtlich einen
Flugplatz vor der Haustüre haben muss, um zufrieden
zu sein. Ein Interesse soll aber auch liegen beim Kanton,

z. B. in Richtung der Wirtschaftsförderung, und bei
der Stadt Bern, die Wert darauf legt, im internationalen
Flugplan verzeichnet zu sein. Weitere Interessen werden

angemeldet vom Militär in bezug auf den militärischen

fliegerischen Vorunterricht, die Wirtschaft
braucht angeblich Hangars und einen Flugplatz, um
ihre Privatflugzeuge einzustellen, womit die
Wirtschaftskapitäne in Europa herumfliegen, der Sport
verteidigt die Interessen der Sportaviatik sowie des
Schulungsbetriebs, und schliesslich ist die Alpar eine
Aktiengesellschaft und nicht eine wohltätige Institution.
Es ist ganz klar, dass dieses Gestrüpp von Interessen
für einen Outsider nicht mehr durchdringbar wird.
Kein Mensch hat je behauptet, der Flugplatz Belpmoos
liege ideal. Dafür bestehen allzugrosse Vorbehalte
bezüglich Sicherheit, Immissionen in den betroffenen
Agglomerationsgemeinden und Wirtschaftlichkeit. In der
Region Bern-Süd herrscht eindeutig die Meinung vor,
der Flugplatz Belp-Bern sei aufzuheben. Auf jeden Fall

muss der Schulungsbetrieb weg, der den Hauptteil der
Immissionen verursacht.
Ich habe gesagt, man komme sich in Sachen Flugzlatz
Belpmoos vor wie vor einem Urwald. Dieser Urwald
betrifft vor allem die juristische Situation. Dazu möchte
ich einmal eine ganz klare Antwort haben: Es besteht
ein Vertrag zwischen dem Kanton und der Stadt Bern
einerseits und der Flugplatzgesellschaft (wahrscheinlich

auch der Alpar AG) anderseits. Der Wortlaut dieses

Vertrages ist praktisch niemand genau bekannt,
d. h. jedermann nennt das, was ihm passt. Meine
konkrete Frage geht nun dahin: Sind der Kanton Bern und
die Stadt Bern vertragsmässig gebunden und gezwungen,

ihre Beiträge zu leisten? Oder umgekehrt gefragt:
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Sind der Kanton Bern und die Stadt Bern in der Lage,
ohne vertragsbrüchig zu werden die Subventionierung
des Flugplatzes einzustellen?
Auf diese Frage möchte ich eine ganz klare Antwort,
ohne Umschweife, erhalten.

Bauder, Stellvertreter des Verkehrsdirektors, Berichterstatter

des Regierungsrates. Die ganz klare Frage von
Herrn Grossrat Kipfer kann ich wie folgt beantworten:
Meines Wissens ja.

Präsident. Der Herr Interpellant ist nicht befriedigt.
Das Geschäft ist erledigt.

Interpellation Aebi (Hellsau) - Signalisation der Erd-

gasleitung Suissegas

Wortlaut der Interpellation vom 13. Mai 1975

Im Jahre 1974 wurde die Erdgasleitung Staffelbach-
Mülchi verlegt, welche durch den bernischen Oberaargau

führt.
Für die Signalisation dieser Erdgasleitung sind in
Abständen von ca. 200-300 m rote, hausdachförmige
Tafeln aufgestellt worden. Diese Farbe und Form der
Signale sind vermutlich im Hinblick auf die Überwachung

durch Flugzeuge gewählt worden.

Ich erlaube mir folgende Fragen:
1. Ist der Regierungsrat nicht auch der Meinung, dass

sich diese roten Tafeln schlecht in die Landschaft
einfügen?

2. Wurde das Aufstellen der Signale durch die zuständige

Direktion und die Kommission zur Pflege der
Orts- und Landschaftsbilder geprüft und bewilligt?

(5 Mitunterzeichner)

Energiewirtschaftsdirektor Huber erteilt namens des
Regierungsrates die folgende schriftliche Antwort:
En 1974, des panneaux rouges, en forme de toit,
distants de 200 à 300 mètres, ont été posés pour signaler
le gazoduc Staffelbach-Mülchi. M. Aebi demande si le
Conseil-exécutif n'est pas également d'avis que ces
panneaux rouges s'intègrent mal dans le paysage et si
ces panneaux ont fait l'objet d'un examen et ont été
approuvés par la Direction compétente et la commission

de protection des sites et paysages.
L'autorisation d'exploiter des gazoducs ainsi que leur
construction et leur signalisation sont régies par des
prescriptions fédérales. La procédure cantonale d'octroi

du permis de construire n'est pas engagée à cet
égard. La forme des panneaux en ce qui concerne la

hauteur, l'étendue du toit (largeur, hauteur, angle
d'inclinaison) est fixée avec la plus grand précision. Il

existe plusieurs variantes dans le choix des couleurs.
A cet égard, comme le relève très justement l'interpel-
lateur, les panneaux doivent être facilement repérables
pour les pilotes d'avions.
L'Office cantonal d'économie hydraulique et énergétique

a donné son avis à l'époque, en accord avec
d'autres services du canton, sur le gazoduc et sa
signalisation.

Par contre, la commission cantonale de protection des
sites et paysages (CPSP) n'a pas été consultée. Cette
commission constitue un organe consultatif de la
Direction des travaux publics qui peut être sollicité avant

tout pour apprécier des questions d'esthétique en
procédure d'octroi du permis de construire et lors de
déterminations de plans d'aménagement. La CPSP ne
peut être engagée pour se prononcer sur la signalisation

du gazoduc. Elle ne pourrait éventuellement prêter

ses services que si les autorités fédérales compétentes

ou les organes d'exécution du canton le lui
demandaient.
A cet égard, l'inspection cantonale des constructions
(l'inspecteur des constructions est membre de la CPSP)
a été invitée à se prononcer sur les effets que
pourraient avoir sur le paysage les panneaux de signalisation

en cause. Après avoir visité les lieux dans la
région de Mülchi et dans la direction Mülchi-Jegenstorf,
l'inspection cantonale des constructions a estimé qu'il
n'y avait aucune atteinte grave au paysage. Selon l'avis

de l'inspecteur des constructions, la CPSP serait
parvenue à la même conclusion.

Aebi (Hellsau). Ich bin von der Antwort des
Regierungsrates nicht befriedigt.

Interpellation Bärtschi (Heiligenschwendi) - Phosphat-
Elimination

Wortlaut der Interpellation vom 15. September 1975

Im Regierungsratsbeschluss Nr. 993 vom 17. März 1971

wird festgestellt, dass «bei allen bestehenden und im
Bau befindlichen Kläranlagen im Einzugsbereich der
Aare und deren Nebenflüssen von Innertkirchen bis
zum Bielersee sowie am Brienzer-, Thuner- und Bieler-
see die Einrichtungen zur Phosphat-Elimination spätestens

bis zum 1. Januar 1976 einzubauen seien».

Im Zusammenhang damit bitte ich den Regierungsrat
um Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie hoch sind die Kosten, die durch die Phosphat-
Elimination mit Eisenchlorid gemäss RRB vom 17. März
1971 entstehen würden und zwar
a) durch den Einbau der Anlagen und

b) als jährliche Betriebskosten?

2. Seit einiger Zeit laufen in der Kläranlage Bern
Versuche mit neuen Phosphatfällungsmitteln (zweiwertiges
Eisen), v/as starke Kostensenkungen zur Folge haben
könnte. Das zweiwertige Eisen ist zudem ein
Abfallprodukt aus der metallverarbeitenden Industrie, so dass
die Verwendung dieses Mittels doppelt sinnvoll wäre.
Sollte das Ergebnis dieser Versuche nicht abgewartet
werden, bevor unter Umständen Fehlinvestitionen und
auch Fehlinformationen für die Bevölkerung erfolgen?
Sollte sich der Kanton nicht aktiv koordinierend an den
an verschiedenen Orten laufenden Versuchen beteiligen?

Als unabhängiges Fachorgan hätte hier das WA
eine wertvolle Aufgabe zu lösen.

3. Der Bund beabsichtigt, eine Verordnung über die
Phosphat-Elimination in Kraft zu setzen. Diese wird für
bestehende Anlagen eine bestimmte Übergangszeit
zur Anpassung vorsehen.
Sollte der Kanton nicht die gleichen Fristen vorsehen
wie der Bund, vor allem auch um von den Erfahrungen
der Versuche profitieren zu können?
Hätte der Kanton überhaupt die Möglichkeit, andere
Fristen vorzuschreiben und welches wären die dazu
notwendigen gesetzlichen Grundlagen?
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4. Der Direktor der Eidgenössischen Anstalt für
Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz

in Dübendorf, Professor Dr. W. Stumm, hat
festgestellt, dass sich mindestens zwei Sofortmassnahmen
aufdrängen:
1. Phosphatfreie Waschmittel
2. Phosphat-Elimination

Der Kanton drängt nun ausserordentlich auf die Erfüllung

der zweiten Forderung. Was hat er bis heute zur
Realisierung der ersten Forderung unternommen? Ist
der Kanton bereit, sich beim Bund mit allem Nachdruck
dafür einzusetzen, dass die Waschmittelfabrikanten
endlich phosphatfreie Mittel oder mindestens
phosphatarme auf den Markt bringen?

Wasserwirtschaftsdirektor Huber erteilt namens des
Regierungsrates die folgende schriftliche Antwort:

Le Conseil-exécutif, préoccupé par la dégradation des
eaux du lac de Bienne et soucieux de réaliser un
postulat du député Köhler (Bienne), prit le 17 mars 1971

un arrêté par lequel il ordonnait que toutes les
stations d'épuration bio-mécaniques importantes situées
dans le bassin d'alimentation et sur les rives du lac de
Bienne soient pourvues d'installations permettant
l'élimination des phosphates et ce, jusqu'au 1er janvier
1976 au plus tard.
Qu'il nous soit permis de prime abord de souligner
qu'en se cantonnant dans l'épuration bio-mécanique
des eaux usées, on laisse de côté un domaine important

de la protection des eaux, celui de l'épuration
chimique et notamment de l'élimination des phosphates.
De l'avis de spécialistes de l'Institut fédéral pour
l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux, si

nous ne commençons pas immédiatement à éliminer
les phophates, nous nous trouverons dans quelques
années devant une telle pollution des eaux que nous
pourrions bien connaître à nouveau la situation des
années 50 ou presque.
A cet égard, le député Bärtschi pose plusieurs questions

auxquelles le gouvernement répond comme suit:

1. A combien s'élèvent les frais d'aménagement et
d'exploitation des installations destinées à l'élimination
des phosphates?
a) Lorsque l'installation est incorporée après coup à

une station existante, les frais en résultant oscillent
entre 5 et 8 % du coût de construction de la station,
suivant l'importance de l'installation et le procédé
utilisé pour l'épuration. Lorsque l'aménagement de
l'installation et la construction de la station ont lieu
simultanément, les frais sont naturellement réduits.

b) Quant aux frais d'exploitation, ils se situent, d'après
notre expérience, entre 2 et 3 francs par an et par
habitant profitant de la station.

2. A la STEP de Berne furent tentées des expériences
avec du fer bivalent, résidu de l'usinage des métaux.
Ne devrait-on pas attendre le résultat de ces expériences?

Ces expériences sont achevées. Elle ont révélé que le

fer bivalent pouvait, après oxydation, être utilisé comme

précipitant du phosphate. A la suite de cette
découverte, une firme allemande a acquis le monopole
de ce produit, réduisant ainsi la différence de prix
escomptée entre le fer bivalent et le chlorure de fer,
qui, au demeurant, est également tiré des résidus de
l'industrie métallurgique.

L'interpellateur demande par ailleurs que l'Office de
l'économie hydraulique et énergétique (OEHE) assure
la coordination des différentes expériences.
L'adjoint de la section des eaux usées artisanales et
industrielles et le laboratoire cantonal de la protection
des eaux ont pris part à toutes les expériences dont
l'OEHE avait connaissance. Il faut noter toutefois que
celles-ci ont souvent lieu à l'insu de cet Office.
3. La Confédération envisage de promulguer une
ordonnance sur l'élimination des phosphates. Le canton
ne devrait-il pas également prévoir les mêmes délais
que la Confédération pour que l'on puisse avant tout
mettre à profit le résultat des expériences effectuées?
Le canton n'aurait-il pas la possibilité de prescrire d'autres

délais et quelles seraient à cet effet les bases
légales nécessaires?
L'application de la législation fédérale sur la protection
des eaux incombe en premier lieu aux cantons. Ceux-
ci peuvent (et parfois doivent) arrêter des dispositions
complémentaires qui, bien entendu, ne doivent pas être
en contradiction avec les prescriptions fédérales.
Jusqu'à présent, on s'appuyait sur les directives fédérales
du 1er septembre 1966 concernant la composition des
eaux d'évacuation, directives qui, d'une manière générale,

et plus particulièrement en ce qui concerne le
déversement de phosphate dans les lacs, habilitent les
cantons à se montrer plus stricts dans leurs exigences
(chiffre 5 et 12 des directives du DFI). Une circulaire du
19 juin 1967 émanant du Département fédéral de
l'intérieur et une recommandation du 19 novembre 1970
de l'Office de la protection des eaux soulignaient, à
l'intention des cantons, l'importance que revêt l'élimination

des phosphates.
Il est probable que ces directives, qui ont subi
entretemps plusieurs mises au point, seront reprises et
promulguées sous forme d'ordonnance fédérale avec force

obligatoire à compter du 1er janvier 1976. Les cantons

ne sont donc pas seulement habilités mais encore
obligés de fixer des dates limites pour l'aménagement
des installations d'élimination des phosphates.
Plusieurs cantons (Zurich, cantons de Suisse centrale,
Vaud, etc...) ayant déjà prescrit l'aménagement de
dispositifs d'élimination de phosphates, le Conseil-exécutif

maintient la date fixée. Tout report de celle-ci
défavoriserait les communes et les syndicats d'épuration
des eaux qui pratiquent déjà l'élimination des
phosphates. Par ailleurs, il convient de souligner que
l'ordonnance susmentionnée prévoira l'aménagement
d'installations d'élimination des phosphates non seulement

dans les stations d'épuration situées dans le bassin

de réception des lacs mais encore dans celles qui
sont construites au bord d'exutoires envahis par les
herbes (p. ex. l'Urtenen). Il s'imposera d'équiper en
priorité les stations d'épuration les plus importantes de
dispositifs d'élimination des phosphates.
4. Récemment, le Professeur W. Stumm, directeur de
l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la
protection des eaux a relevé que deux mesures urgentes

au moins s'imposaient:
1. Utiliser des détergents ne contenant pas de

phosphate.

2. Eliminer le phosphate.

L'interpellateur demande ce que le canton de Berne a
déjà entrepris pour satisfaire à la première exigence.
Les dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral du
19 juin 1972 sur la dégradabilité des produits de lavage,

de rinçage et de nettoyage stipulent expressément



674 3. November 1975

que l'appréciation de la dégradabilité des produits de
lavage ressortit à la compétence de la Confédération,
les cantons jouant uniquement le rôle d'organes de
surveillance. L'analyse de ces produits est confiée au
Laboratoire fédéral d'essai des matériaux de Saint-
Gall. Aux USA, les différentes ordonnances de 1970/
1971 qui prescrivaient l'utilisation de lessives ne contenant

pas de phosphate furent abrogées dans maints
Etats au cours de l'année 1974 et remplacées par des
dispositions concernant l'emploi de lessives pauvres
en phosphate. On craignait alors que les succédanés
du phosphate fassent courir des dangers d'ordre génétique.

Au cours de la session d'été des Chambres
fédérales, plusieurs députés tant du Conseil national que
du Conseil des Etats ont déposé des motions demandant

une réduction de la teneur en phosphate des
produits de lessive et l'aménagement de dispositifs
d'élimination des phosphates dans les stations d'épuration.
Le Conseil-exécutif apporte son soutien à toutes les
mesures et initiatives qui sont prises dans ce domaine.

Präsident. Herr Bärtschi (Heiligenschwendi) wünscht
Diskussion. (Zustimmung)

Bärtschi (Heiligenschwendi). Es geht mir ähnlich wie
Herrn Kollega Zimmermann. Ich möchte nicht einfach
sagen, ich sei nicht befriedigt, sondern möchte ein
paar Erläuterungen dazu abgeben.
Die ARA Thun erhielt den Auftrag zur Phosphatelimination.

Im Frühling 1975 fand eine Gemeinde-Delegiertenversammlung

statt. Der Gemeindedelegiertenversammlung

wurde vorgeschlagen, eine
Phosphateliminationseinrichtung auf der Basis von Eisenchlorid
einzubauen, was jährliche Betriebskosten von vier bis fünf
Franken je Bewohneranschlusswert verursachen dürfte.
Das hätte für die ARA Thun jährliche Kosten von etwa
300 000 Franken zur Folge. Die Gemeindedelegiertenversammlung

vertrat jedoch die Meinung, das Projekt
sei noch zu wenig gründlich abgeklärt, es sollte geprüft
werden, ob es nicht kostenmässig vorteilhaftere Varianten

gäbe. Auf diesen Beschluss der Delegiertenversammlung

hin erhielt die ARA Thun einen ziemlich
resoluten Brief des Wasserwirtschaftsamtes, bei einem
solchen Vorgehen müsste man sich überlegen, die
Subventionen an die ARA Thun einzustellen. Das war
kein günstiger Ton, der hier in die Diskussion gebracht
wurde. Man hätte besser getan, miteinander über die
Möglichkeiten zu sprechen. Ich habe nachher dem
Wasserwirtschaftsamt geschrieben, das mir geantwortet
hat, es würde neben der Phosphatfällung mit dreiwertigem

Eisen auch noch die Möglichkeit der
Phosphatelimination mit zweiwertigem Eisen bestehen. Solche
Versuche seien zur Zeit in Bern im Gange und hätten
gezeigt, dass sie sich kostenmässig günstiger auswirken.

Bis zu diesem Zeitpunkt wusste jedoch niemand
in Thun von den Versuchen in Bern.
In der Folge habe ich meine Interpellation eingereicht
und gefragt, was eine entsprechende Ausrüstung der
Abwasserreinigungsanlagen im Kanton Bern kosten
würde und mit welchen jährlichen Betriebskosten zu
rechnen wäre. Als Antwort erhielt ich die Mitteilung,
man müsse mit fünf bis acht Prozent der Erstellungskosten

rechnen. Um zu wissen, wieviel das ausmacht,
müsste ich nun eine weitere Interpellation starten, man

möge mir die Erstellungskosten der Abwasserreinigungsanlagen

im Kanton Bern nennen.
Die Frage nach den jährlichen Betriebskosten wurde
in dem Sinne beantwortet, dass sich die Kosten je an¬

geschlossener Bewohnergleichwert auf zwei bis drei
Franken belaufen dürften. Kann mir jemand von Ihnen
sagen, was das für den Kanton Bern ausmachen wird?
Um eine Antwort auf diese Frage zu erhalten, muss
ich somit nochmals eine Interpellation einreichen, um
dann zu erfahren, wieviele Bewohnergleichwerte wir
im Kanton Bern haben. Die jährlichen Betriebskosten
von zwei bis drei Franken je angeschlossener
Bewohnergleichwert, wie sie genannt worden sind, stimmen
übrigens nicht. Dem ARA-Verband Thun sind ganz
andere Zahlen (vier bis fünf Franken gegenüber zwei bis
drei Franken) vorgelegt worden, und in einer Diskussion

in unserer Fraktion wurden gar Zahlen von zwölf
und mehr Franken je angeschlossener Bewohnergleichwert

genannt. Es würde mich nun tatsächlich interessieren

zu vernehmen, was die Phosphatelimination
wirklich kostet.
Eine weitere Frage meiner Interpellation ging dahin,
ob nicht etwas unternommen werden könnte, um die
Waschmittelfabrikanten zur Herstellung möglichst
phosphatarmer Waschmittel anzuhalten. Ich erhielt zur
Antwort, der Regierungsrat unterstütze alle diesbezüglichen

Bestrebungen. Mit dem Zuschauen ist es jedoch
nicht getan.
Es stimmt auch nicht, wenn geschrieben wird, die
Versuche in der ARA-Bern seien abgeschlossen und hätten

gezeigt, dass auch das zweiwertige Eisen verwendet

werden könne. Entgegen dieser Mitteilung habe ich
nämlich vernommen, dass die Versuche nicht
abgeschlossen sind, sondern im nächsten Frühling wieder
aufgenommen werden müssen. Das Wasserwirtschaftsamt

scheint tatsächlich ausserordentlich schlecht orientiert

zu sein - oder die Grossräte werden sehr liederlich

weiterorientiert.
Im weiteren habe ich gefragt, ob der Regierungsrat
nicht auch der Meinung sei, es sollte zuerst das Ergebnis

der Versuche abgewartet werden, bevor man den
Einbau von Einrichtungen verlangt, die sich unter
Umständen als Fehlinvestitionen erweisen könnten. Darauf
erhielt ich die simple Antwort, der Regierungsrat halte
an seiner Frist fest. Das heisst nichts anderes, als dass
alle Kläranlagen im Einzugsbereich der Aare auf den
1. Januar 1976 mit Einrichtungen zur Phosphatelimination

auszurüsten sind, obschon heute noch niemand
weiss, welche Fällungsart eingerichtet werden soll und
welche Kosten daraus entstehen.
Aus diesen Gründen muss ich mich als von der Antwort
vollkommen unbefriedigt erklären.

Bauder, Stellvertreter des Wasserwirtschaftsdirektors,
Berichterstatter des Regierungsrates. Der Herr
Interpellant hat offenbar das Heu nicht auf der gleichen
Bühne wie das Wasserwirtschaftsamt. Es tut mir dies
sehr leid.
Statt für jede der noch offenen Fragen eine neue
Interpellation einzureichen, möchte ich im Interesse der
Arbeitsökonomie des Rates den Herrn Interpellanten
bitten, die betreffenden Fragen in einer Besprechnung mit
den zuständigen Beamten des Wasserwirtschaftsamtes
abklären zu lassen.

Präsident. Der Herr Interpellant ist nicht befriedigt. Das
Geschäft ist erledigt.

Schluss der Sitzung um 16.45 Uhr.

Der Redaktor:
L/'c. oec. W. Bosshard
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Zweite Sitzung

Dienstag, 4. November 1975, 9 Uhr

Vorsitzender: Präsident Gerber

Anwesend sind 189 Mitglieder. Entschuldigt abwesend
sind die Herren Christen 0. W., Gehler (Bassecourt),
Hess (Stettlen), Hubacher, Marchand, Müller, Pieren,
Reimann, Schaffner, Schnyder.

Dekrete über die Gewährung von Teuerungszulagen
für die Jahre 1975 und 1976

Siehe Nr. 29 der Beilagen

Michel (Brienz), Präsident der Kommission. Sie werden
sich erinnern, dass wir in der Novembersession 1974
eine Nachteuerungszulage von zehn Prozent beschlossen

haben und gleichzeitig dem Regierungsrat die
Kompetenz erteilten, auf den 1. Januar 1975 sowie auf
den 1. Juli 1975 die Teuerung soweit als möglich
auszugleichen. In Artikel 6 Absatz 2 des Dekretes erhielt
der Regierungsrat auch die Kompetenz, wenn nötig für
das erste Halbjahr 1975 eine Nachteuerungszulage
auszurichten.

Der Regierungsrat hat von seiner Kompetenz Gebrauch
gemacht und im ersten Halbjahr eine Teuerungszulage
an Staatspersonal und Lehrerschaft von 6,5 Prozent
ausgerichtet, im zweiten Halbjahr eine solche von 8,5
Prozent. Von der Kompetenz, eine Nachteuerungszulage

auszurichten, hat er keinen Gebrauch gemacht.
Der Antrag des Regierungsrates an unsere Kommission

lautete: Für das Jahr 1975 wird keine Teuerungszulage

ausgerichtet; dem Regierungsrat wird weiterhin
die Kompetenz gegeben, auf den 1. Januar und den
1. Juli 1976 Teuerungszulagen auszurichten.
Er hat sich ferner einer Selbstbeschränkung in dem
Sinne unterzogen, dass er beantragte, die Teuerung
nur auszugleichen, wenn sie zwei Prozent übersteigt.
Im letzten Artikel wird noch beantragt, dass der Grosse

Rat im November 1976 über eine allfällige
Nachteuerungszulage beraten werde.
Die Kommission hat in ihrer Sitzung vom 7. Oktober
zu diesen Anträgen Stellung genommen. Wir haben aus
zwei Gründen erst so spät getagt: Wir wollten wissen,
ob eventuell eine Bundeslösung möglich sei (falls
Bundesrat Chevallaz die Katze aus dem Sack lasse) und
wir wollten den September-Lebenskostenindex abwarten.

- Die Kommission erkannte, dass das Kernstück
der Vorlage in Artikel 2 liege, worin dem Regierungsrat

die Kompetenz gegeben wird, auch für 1976 wenn
nötig die Teuerungszulagen halbjährlich anzuheben.
Dass die Ordnung der Nachteuerungszulagen
entschärft worden ist, bemerkte man daran, dass ein
Antrag aus der Mitte der Kommission, es sei zunächst
Artikel 2 der Vorlage zu behandeln, einstimmig
angenommen worden ist. Den Absätzen 1 und 2 des Artikels
2 hat die Kommission einstimmig zugestimmt; Absatz 3

dagegen (wo der Regierungsrat eine Einschränkung in
dem Sinne vorsehen wollte, dass die Teuerung nur
ausgeglichen werde, wenn sie zwei Prozent übersteige)
hat die Kommission abgelehnt. Absatz 3 ist also gestri¬

chen und erscheint in der heutigen Vorlage nicht mehr.
- Was die Nachteuerungszulage betrifft, ist ein Antrag,
eine Kopfquote von 348 Franken auszurichten, mit
12 :7 Stimmen abgelehnt worden.
Die Kommissionsmehrheit hat diesen Antrag nicht
leichtfertig abgelehnt; das erfolgte lediglich in Anbetracht

der Tatsache, dass immerhin bis zur Lohnklasse
17 eine Minimalgarantie für die Teuerungszulage
eingebaut ist und dass Bern vermutlich als einziger Kanton

auch eine Minimalgarantie für den 13. Monatslohn
eingebaut hat, womit in den unteren Lohnklassen
vermutlich die Teuerung ausgeglichen wird. Es geht also
in erster Linie um die Lohnklassen mit Einkommen von
über 30 000 Franken.
Artikel 3 wurde diskussionslos genehmigt. In der
Schlussabstimmung wurden alle vier Dekrete mit 19
bzw. 20 Stimmen ohne Gegenstimme angenommen. Im
Namen der Kommission beantrage ich Ihnen, auf die
vier Dekrete einzutreten.

Mäder. «Alle Jahre wieder...» Wiederum beraten wir
diese Dekrete und stehen dabei vor folgender Situation:

Sowohl beim Bund wie bei der Stadt Bern wurde
beschlossen, auch für 1975 eine Teuerungszulage
auszurichten. Die grossrätliche vorberatende Kommission
aber hat leider sämtliche gestellten Anträge abgelehnt.
Dabei muss ich allerdings zugeben, dass der
weitergehende Antrag dann zurückgezogen wurde, weil er
politisch nicht durchzubringen wäre. Die heute
unterbreitete Lösung ist also keine Verständigungsvorlage
zwischen den interessierten Verbänden und ihrem
Arbeitgeber, dem Kanton; heute gilt es das auf dem
politischen Boden auszutragen. Dies sei als kleiner Hinweis
vorausgeschickt.
Der hier jeweils angewendete Verständigungsindex ist
ja sowohl von den Arbeitnehmern wie von den
Arbeitgebern als Grundlage genehmigt worden. Das ist in
der heutigen Zeit sicher ein wertvolles Instrument; in
manchem Land wäre man sicher froh, etwas Derartiges
zu besitzen. Wir Gewerkschafter sind stolz auf dieses
Instrument. Wenn diese Gewichtung aber einmal
stattgefunden hat, sollte man sich meines Erachtens auch
daran halten. Mit andern Worten: Wenn die Teuerung
um 1,5 Prozent nicht ausgeglichen ist, sollten diese 1,5
Prozent den Arbeitnehmern eben vergütet werden. Das
ist doch der Sinn einer Verständigungsvorlage. - Dass
wir bis jetzt nicht extrem eingestellt waren, lässt sich
an folgendem beweisen: 1973 wurde der Ausgleich um
Vi Prozent gekürzt (also zuungunsten der Arbeitnehmer);

im Jahre 1974 wurden sogar zwei Prozent nicht
ausgeglichen. Darüber will ich jetzt nicht jammern, aber
es muss wieder einmal festgehalten werden: Es trifft
nicht zu, dass hier immer alles ausgeglichen worden
wäre. Der Sinn einer Verständigungslösung wäre es
allerdings, auszugleichen, was berechnet worden ist. Es
sei in diesem Zusammenhang auch noch daran erinnert,

dass der Bund sowohl 1973 wie 1974 die Teuerung

gegenüber seinen Angestellten und Beamten voll
ausgeglichen hat. Das musste wieder einmal gesagt
sein, denn ich bin überzeugt, dass viele der Anwesenden

das nicht mehr wussten.
Wie ist die heutige Situation? Der Bund hat - wie
erwähnt - beschlossen, für 1975 3,5 Prozent an
Teuerungszulage auszuzahlen, bzw. 2,6 Prozent, wie wir in
der Zeitung lesen konnten. Die 3,5 Prozent sind von
der Grundbesoldung aus berechnet; Grundbesoldung
— 120 Indexpunkte. Der Gemeinderat der Stadt Bern
hat seinerseits letzte Woche beschlossen, 2,5 Prozent
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- von der Grundbesoldung aus berechnet - auszurichten,

so dass also die Beamten und Angestellten von
Bund und Stadt Bern einen Teuerungsausgleich erhalten

werden. Es gibt dort allerdings eine Minimalgarantie,
aber das Maximum beläuft sich beim Bund auf 800

Franken; das heisst, der Bund gleicht die Teuerung
für die Klassen 25 bis 18 voll aus, während für die
Klassen 17 bis 1 bzw. die 6 Überklassen dann einfach
800 Franken ausgerichtet werden, so dass der
Ausgleich am Schluss vielleicht noch V2 Prozent ausmacht.
Das System der Stadt Bern ist sehr ähnlich, dort wird
ein Minimum von 500 Franken und ein Maximum von
600 Franken ausgerichtet.
Der Kanton hat nun leider - die grossrätliche Kommission

beschloss auch nichts anderes - auf eine zusätzliche

Teuerungszulage pro 1975 verzichtet. Im heute
unterbreiteten Dekret wird auf einen solchen Ausgleich
verzichtet; das muss noch einmal ausdrücklich erwähnt
sein. Wir halten das nicht für richtig. Unsere Vertrauensleute

unter den kantonalen Beamten und Angestellten
haben ausdrücklich erklärt, dass sie diese Lösung
nicht für richtig halten. Nachdem aber unsere Anträge
bereits in der Kommission nicht durchgedrungen, das
heisst weit überstimmt worden sind, hat es heute aus
politischen Überlegungen keinen Sinn mehr, einen
Antrag zu stellen. Das ist der einzige Grund, weshalb
unsere Fraktion auf einen weitergehenden Antrag
verzichtet. Dabei gebe ich zu, dass ja für 1976 der erwähnte

Absatz 3 von Artikel 2 gestrichen werden konnte,
wie es der Kommissionspräsident darlegte. - Wir haben
also eine politische Lösung, nicht eine Verständigung
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern vor uns.
Die sozialdemokratische Fraktion stimmt diesen Dekreten

ohne Begeisterung zu. Wir hoffen anderseits, dass
von nun an die Verständigung wieder spielen werde,
das heisst, dass man sich der Lösung von Bund und
Stadt Bern angleichen werde. Es wird ja an diesem
Pult immer wieder eine bessere Koordination zwischen
Bund, Kanton und Stadt gefordert. In der Regel ist es
dann aber ausgerechnet der Kanton, der immer wieder
ausschert. - Wir empfehlen also Eintreten und Zustimmung.

Krähenbühl. Die freisinnig-demokratische Fraktion
stimmt diesen Dekreten ebenfalls zu. Sie werden
begreifen, dass im Zuge der Diskussion darüber in unserer

Fraktion auch eine ganz grundsätzliche Aussprache
über die Frage der Teuerungszulagen stattgefunden hat.
Angesichts der sehr verschiedenartigen Zusammensetzung

unserer Fraktion wurden auch recht unterschiedliche

Gesichtspunkte vorgetragen; einerseits waren es
die Fixbesoldeten, also die Angestellten ganz generell,
die ihre Ansicht äusserten, dann sind aber auch
Überlegungen von Seiten der Industrie und des Gewerbes
dargelegt worden. Im Rahmen dieser Grundsatzdiskussion

wurde selbstverständlich auch die Lage der
privaten Wirtschaft eingehend dargestellt. Dabei wundert
es nicht, dass in einer Periode von Kurzarbeit und
sogar von Entlassungen alle diese Gesichtspunkte mit
Nachdruck vertreten wurden. Wir haben im Rahmen
unserer Fraktionsdiskussion zur Kenntnis nehmen müssen,

dass es in zahlreichen Firmen heute nicht mehr
darum geht, ob ein Prozent mehr oder weniger an
Teuerungszulage ausbezahlt werden kann, sondern
dass es oft sehr ernsthaft darum geht, ob angesichts
der prekären Entwicklung die Teuerung überhaupt
ausgeglichen werden kann. - In der Öffentlichkeit wird diese

Entwicklung sehr lebhaft diskutiert.

Wir sind der Regierung dankbar, dass im Vortrag zu
diesen Dekreten die gesamtwirtschaftlichen Aspekte
berücksichtigt worden sind. Ich verweise hier auf die
Ausführungen auf Seite 1 des Vortrages, wo von der
Würdigung der gesamtwirtschaftlichen Situation
gesprochen wird. Auf Seite 3 des Vortrages wird auf den
Konjunkturrückgang verwiesen; vom Regierungsrat aus
wolle man diesem Rückgang unter anderem mit
vermehrten Investitionen begegnen. Es scheint uns richtig

zu sein, dass man im Rahmen der Diskussion über
diese Teuerungszulagen die gesamtwirtschaftlichen
Aspekte gebührend berücksichtigt. Aus all diesen
Überlegungen schliessen wir uns dem Antrag von
Regierung und Kommission an, der dahin geht, pro 1975
auf eine Nachteuerungszulage von 1,5 Prozent zu
verzichten.

Auch bei der Festsetzung der Teuerungszulage für 1976
muss selbstverständlich die gesamtwirtschaftliche
Situation berücksichtigt werden. Es geht darum, dass
nicht ein Graben entsteht zwischen den Arbeitnehmern
in der Privatwirtschaft und jenen bei der öffentlichen
Hand. Uns scheint, dass diese Vorlage, die nicht ganz
zum Maximum geht, in einer ausgewogenen Art und
Weise der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Rechnung

trägt. Auf weite Sicht betrachtet ist es sicher
richtig, von Seiten des Personals einen gewissen kleinen

Verzicht in Kauf zu nehmen. Es ist von ausschlaggebender

Bedeutung, dass zwischen dem Personal in
der Privatwirtschaft und jenem der öffentlichen Hand
nicht ein Graben aufgerissen wird. Wir sind deshalb
auch dem Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion
dankbar, dass er darauf verzichtete, einen Antrag zu
stellen, diese Dekrete nicht zu genehmigen. Wir halten
es für richtig, diesen staatspolitischen Entscheid zu
treffen, im Sinne eines besseren Verständnisses
zwischen den Arbeitnehmern der Privatwirtschaft und dem
öffentlichen Personal.

Jenzer (Bützberg). Namens der SVP-Fraktion empfehle
ich Ihnen ebenfalls Eintreten auf die uns vorgeschlagene

Lösung. Wir halten fest: Wenn der Vorschlag auch
nicht in allen Richtungen hundertprozentig zu befriedigen

vermag, bildet er doch eine Lösung, die in die
gegenwärtige Situation passt.

Fleury. Le groupe PDC se déclare en faveur du présent
décret.
Nous ne nous étendrons pas longuement sur le principe

de l'octroi d'allocations de renchérissement au
personne! de l'Etat alors que la situation économique se
détériore de jour en jour.
Le Gouvernement se réserve d'accorder des allocations

de renchérissement dès le 1er janvier 1976. Je
voudrais attirer son attention sur l'éventualité de l'octroi

de telles allocations. Quand bien même l'indice des
prix à la consommation accuse une certaine hausse, il
y a lieu de tenir compte de l'écart qui subsiste entre
les traitements dont bénéficie le personnel de l'Etat et
les salaires versés aux autres partenaires sociaux, dont
la sécurité d'emploi et les moyens d'existence sont de
plus en plus menacés, en particulier dans l'industrie
privée.
Je vous recommande d'adopter ce décret sans modification.

Flück. Wir lehnen diese Dekrete ab. Wir sind nicht für
einen Zickzackkurs, sondern stehen für einen vollen
Teuerungsausgleich ein. Letztes Jahr haben hier alle
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eine Begrenzung nach oben abgelehnt, und nach
langem Hin und Her wurde schliesslich der fast volle
Teuerungsausgleich gewährt. Es ist schon eigenartig,
dass sowohl der Bund wie die Stadt Bern den
Ausgleich gewähren, aber ausgerechnet die kantonalen
Beamten das nicht erhalten sollen. Das bedeutet nichts
anderes als einen realen Lohnabbau. Eigenartig ist
ferner, dass ausgerechnet das kantonale Personal den
Ausgleich nicht erhalten soll, während doch auf der
anderen Seite immer wieder von vermehrter Solidarität
in bezug auf AHV, auf Steuerprogression usw. gesprochen

wird. Zusätzliche Solidarität wird aber auch bei
der Arbeitslosenversicherung verlangt; überall soll man
mehr bezahlen, auf der andern Seite aber wird ein
Lohnabbau verordnet.
Im Budget können Sie ferner feststellen, dass für die
Bauwirtschaft vermehrte Investitionen vorgesehen sind.
Im Bund ist man wenigstens konsequent: Auch dort
will man Hunderte von Millionen Franken in die
Wirtschaft hineinpumpen, aber man gibt wenigstens dem
Personal auch den vollen Teuerungsausgleich. Wir aber
werden hier schon im Budget darauf aufmerksam
gemacht, dass diese Beträge nicht ausreichen werden,
sondern dass wir für Investitionen an die Bauwirtschaft
Nachkredite werden gewähren müssen.
Ich beantrage also, diese Dekrete abzulehnen.

Günter. Der Vorlage entnehme ich, dass eine
Nachteuerungszulage von 348 Franken dem Minimum in
Klasse 17 entsprechen würde, bzw. dass darauf ein
Anrecht vorhanden wäre. Weiter lesen wir im Vortrag:
«Nachdem ein deutlicher Konjunkturrückgang eingetreten

ist und der Staat versuchen muss, durch
Arbeitsbeschaffungen und sonstige Massnahmen, trotz
voraussichtlichem Rückgang der Steuererträge, der
Wirtschaft und den Arbeitslosen zu helfen, scheint die
vorgesehene Nichtgewährung einer ohnehin für den
einzelnen nur bescheiden ausgefallenen Nachteuerungszulage

verantwortbar zu sein.»
Ich beschränke mich auf zwei Punkte; grundsätzlich
bin ich für Eintreten. Nach meiner Auffassung müssen
aber Änderungen vorgenommen werden. Der Wirtschaft
und den Arbeitslosen wird mit einem Verzicht auf die
Nachteuerungszulage nicht geholfen. Es wird einfach
beim Privatkonsum abgeschöpft zugunsten einer
Staatsinvestition. Das wird vor allem das Weihnachstge-
schäft und den Detailhandel treffen, während anderseits

die Baumaschinen des Herrn Losinger etwas besser

beschäftigt sein werden. Der Wirtschaft als Ganzes
ist damit sicher wenig geholfen.
Wir alle wissen, dass der Staat sich antizyklisch
verhalten sollte: Erhöhte Ausgaben in Krisenzeiten und
gedrosselte Ausgaben während der Hochkonjunktur.
Wir aber haben während der Hochkonjunktur
Teuerungszulagen und Nachteuerungszulagen bis ganz
oben voll ausgerichtet und fast nicht gewusst, wie wir
das Geld ausgeben wollen. Jetzt aber wird überall
gebremst. Damit verhalten wir uns genau wie die
Wirtschaft selber. Wir verhalten uns zyklisch, d. h. für den
gesamten Staat ungünstig. Das ist der eine Grund, weshalb

ich eine Nachteuerungszulage befürworte.
Der zweite Grund: Ich halte es für eine Anmassung, zu
behaupten, der Verzicht auf die 348 Franken sei ohne
weiteres möglich, weil das für den einzelnen ohnehin
ein bescheidener Betrag sei. Das hängt doch ganz
wesentlich davon ab, wie gross das Portemonnaie
überhaupt ist. Bei den unteren Lohnklassen bedeutet ein
Verlust von fast 350 Franken eine deutliche Einbusse;

diese würde zu einer starken Konsumdrosselung führen

und den einzelnen sicher schwer treffen, denn bei
manchem wird es mehr als eine Monatsmiete ausmachen,

besonders bei den Älteren.
Wir schlagen deshalb vor, für die Gruppe Behördemitglieder

und Staatspersonal, Lehrerschaft und Rentner
der Versicherungskasse eine einheitliche
Nachteuerungszulage von 340 Franken auszurichten. Den
Regierungsrat wagten wir hier nicht aufzunehmen; wir waren
der Meinung, dass er selber am besten wisse, ob er
darauf verzichten könne oder nicht. Mit diesem
Vorschlag werden die unteren Lohnklassen geschützt,
während die Beamten insgesamt trotzdem ein Zeichen
dafür setzen, dass sie die wirtschaftlich schlechteren
Zeiten bemerkt haben, indem bei den oberen Lohnklassen

- wo das verantwortet werden kann - eine gewisse
Einbusse in Kauf genommen wird. Ich halte das für
einen vernünftigen Mittelweg, der für einmal nicht die
Kleinen trifft.
Erlauben Sie mir zum Schluss noch eine kleine Bemerkung:

Es ist interessant festzustellen, dass Bund und
Stadt Bern eine Lösung gewählt haben, die jener sehr
ähnlich ist, die wir im Februar hier vorgeschlagen hatten

und die als Fastnachtsscherz bezeichnet wurde. -
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Bircher. Was jenen Fastnachtswitz betrifft, lag der
Unterschied eben darin, dass der Vorschlag des Landesringes

auch die laufende Teuerungszulage «zusammenstauchen»

wollte, nicht nur die Nachteuerungszulage.
Das ist doch nicht ganz dasselbe.
Zur positiven Seite des Votums Günter: Seine
Argumente sind ziemlich genau dieselben, mit denen ich in
der Kommission meinen Antrag auf eine Minimalzulage

begründet hatte. Wir sind aber in der Kommission
sehr deutlich unterlegen und mussten dabei feststellen,
dass keinerlei Chance bestehe, im Rat mit einem
solchen Antrag durchzukommen. Die Sache ist uns aber
zu wichtig, als dass wir hier lediglich eine Demonstration

veranstalten möchten.
Das Staatspersonal und die Lehrerschaft - mindestens
die Verbände, wenn auch nicht das letzte Mitglied -
stimmen diesen Dekreten zu, also auch der Bestimmung,

dass für 1975 keine Nachteuerungszulage
ausgerichtet wird. Wir haben dieser Regelung schon in der
Kommission zugestimmt, wenn es uns auch nicht leicht
fiel. Ich darf Ihnen auch verraten, dass nicht nur in
Städten und Agglomerationsgemeinden kritische Stimmen

laut wurden, ob wir dabei nicht zu weit gegangen
seien; auf dem Lande tönt es da und dort nicht anders.
Jedenfalls bin ich beauftragt, zu dieser «Zustimmung
mit gedämpftem Trommelklang» einige Erklärungen
abzugeben, und zwar beauftragt als Vertreter der mehr als
7000 Mitglieder des Staatspersonalverbandes. Sicher
sind aber auch die anderen - die Lehrer inbegriffen -
damit einverstanden, wenn auch nicht erfreut.
1. Staatspersonal und Lehrerschaft haben in den letzten

drei Jahren auf einen Teuerungsausgleich von
insgesamt vier Prozent ihres Lohnes verzichtet bzw.
verzichten müssen. Herr Mäder verwies schon darauf. 1973
war es ein halbes Prozent, auf das wir freiwillig
verzichteten; 1974 waren es zwei Prozent; auf einen
Prozent hatten wir schon in den Verhandlungen mit dem
Regierungsrat verzichtet; ein zweiter Prozent wurde
uns dann hier im Rat abgezwackt; 1975 lassen wir weitere

1,5 Prozent fahren. Wissen sie, was das dem Staat
in diesen drei Jahren an Einsparungen gebracht hat?
Das sind 28 Millionen Franken, wovon 20 Millionen
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durch Verzicht von Personal und Lehrerschaft. Im
laufenden Jahr sind es elf Millionen, gleichviel wie die
ganze Bundesverwaltung - 38 000 Personen, ohne PTT
und SBB - an Nachteuerungszulagen einspart.

2. Es kommt dazu, dass wir einen Personalstop haben
und dass, nachdem man mit der neuen Besoldungsordnung

innerhalb der einzelnen Gruppen eine grössere
Beweglichkeit erreichen wollte, nun nicht nur die
Nachteuerungszulage weggelassen, sondern auch in
Beförderungen sehr zurückgehalten wird, nicht gerade zu
unserer Freude.

3. Für die Geste, die wir hier tun, hätten wir von der
Gegenseite nun gerne ein wenig Fairness gespürt.
Unsere vernünftige Haltung ist nämlich in den letzten
Jahren in grossen Teilen der Presse und in Parteien -
es gibt Ausnahmen - nicht mit Anerkennung und Dank
aufgenommen worden; vielmehr hat man das Personal
als begehrlichen Profiteur hingestellt, seit es in der
Privatwirtschaft nicht mehr so gut läuft wie früher. Von
den Hochkonjunktur-Jahren, als Personal und Lehrerschaft

belächelt wurden wegen ihrer nicht konkurrenzfähigen

Löhne, wird heute nicht mehr gesprochen.

4. Wir haben uns zur Zustimmung durchgerungen, weil
uns der wichtige Artikel 2 der Dekrete in Ordnung zu
sein scheint. Dass er nicht verschlechtert wird, ist
Voraussetzung für unseren Verzicht auf eine
Nachteuerungszulage.

Ein letztes: Es gibt Kurzarbeit und Arbeitslose in Teilen
der Privatwirtschaft. Wir sind für Investitionen, um die
Entwicklung nach unten zu bremsen; wir sind dafür,
mit einem Obligatorium in der Arbeitslosenversicherung

unsere Solidarität zu beweisen. Es wäre schön,
wenn auch die Nationale Aktion sich dazu hätte durchringen

können. Ich muss aber wiederholen, was ich
schon im September erklärte: Mit Lohnabbautendenzen
ist der privaten Arbeitnehmerschaft und der Wirtschaft
nicht geholfen; das sollten uns die Dreissiger-Krisenjahre

endgültig gelehrt haben. Je mehr Leute eher hohe
als niedrige Steuern bezahlen, je mehr Leute konsumieren

und den Rückgang der Handelsumsätze aufhalten,
desto eher kommen wir aus der Talsohle heraus. Mir
scheint, man könne über die Steuer- und Kaufkraft von
Staatspersonal und Lehrerschaft froh sein und der
Appell an Neid und Missgunst sei eine völlig falsche Politik.

Das musste wieder einmal gesagt sein. Trotz der uns
abverlangten Opfer stimmen wir den Dekreten zu, unter
der Voraussetzung, dass diese nicht noch verschlechtert

werden.

Michel (Brienz), Präsident der Kommission. Den
Kommissionsmitgliedern Mäder und Bircher danke ich, dass
sie sowohl in der Kommission wie auch hier für diese
Dekrete eingetreten sind. Ich glaube, diese beiden
Kollegen haben die Zeichen der Zeit begriffen. Es wäre
vermutlich weder im Interesse der Lehrerschaft, noch
der Staatsbeamten, im heutigen Zeitpunkt der
wirtschaftlichen Schwierigkeiten sozusagen ins Schaufenster

gestellt zu werden.
Wenn Kollege Mäder erwähnte, der Bund habe 3,5
Prozent Nachteuerungszulage bewilligt, muss der Wahrheit
zuliebe doch auch betont werden, dass die sogenannte
Berner Lösung einer Forderung der Beamten wohl am
nächsten kommt: Man möchte mit den Nachteuerungszulagen

nicht immer wieder vor die Öffentlichkeit, bzw.
vor den Grossen Rat treten müssen. (Genau wie wir
Bauern mit dem Milchpreis stets wieder anzutreten ha¬

ben. Das ist für beide Teile nicht angenehm.) Mit dem
nun vorgeschlagenen Artikel 2, der dem Regierungsrat
die Kompetenz gibt, im Laufe des Jahres die
Teuerungszulage zweimal anzupassen - die Beschränkung
ist ja fallengelassen worden, es dürfe nur bei mindestens

zwei Prozent Teuerung angepasst werden -,
kommt man den Interessen der Beamten sicher am
nächsten.
Kollege Flück war leider in der Kommissionssitzung
nicht anwesend und konnte seinen Standpunkt dort
nicht vertreten. Wollten wir seinem Ablehnungsantrag
folgen, dann hätten die Staatsbeamten und die Lehrer
überhaupt nichts. Die Regierung hätte dann auch keine

Kompetenz, nächstes Jahr Teuerungszulagen
auszurichten. Deshalb bitte ich Sie, im Interesse der ganzen
Sache und der hier von allen Seiten dargelegten
Argumente, auf die Dekrete einzutreten.

Martignoni, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Zunächst danke ich der Kommission dafür,
dass sie eine Einigungsformel zustande brachte. Ich bin
mir bewusst, dass das einigen Kommissionsmitgliedern
gar nicht leicht gefallen ist. Anderseits glaube ich,
dass ein gemeinsamer Antrag von Regierung und
Kommission auch im Interesse des Staatspersonals liegt.
Die Frage der Teuerungszulagen - bzw., um es genauer
zu sagen: des Teuerungsausgleichs - ist mit zunehmender

Inflation virulenter geworden. Als dann Inflationsraten

von zehn und mehr Prozent entstanden, welche
mit einmaligen Zulagen zusätzlich zum 13. Monatslohn
und zum ordentlichen Lohn kompensiert werden muss-
ten, entstand auch beim Staatspersonal die Frage, ob
dieses System denn richtig sei. Die Verminderung der
Inflationsrate auf vorläufig fünf Prozent sowie die
krisenartige Flaute in der Wirtschaft führten dann dazu,
dass die Frage des Teuerungsausgleichs beim öffentlichen

Personal nüchterner und kühler beurteilt werden
konnte.
Bei der Vorbereitung der Dekrete, über welche der
Grosse Rat nun zu entscheiden hat, bemühten wir uns,
vor allem die sachlichen Grundlagen zu erarbeiten. Die
Regierung legte sich Rechenschaft darüber ab, dass
es sich dabei nicht nur um ein Geschäft zwischen
Sozialpartnern (zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern),
nicht nur um ein finanzielles Geschäft von erheblicher
Tragweite, sondern um ein ausgesprochen politisches
Geschäft handelt. Also musste neben den Indexzahlen
auch eine Gesamtbeurteilung der wirtschaftlichen und
politischen Situation erarbeitet werden. Dazu gehören
die Tendenzen beim Teuerungsausgleich von Bund,
Kantonen und Gemeinden. Bekanntlich hat der Grosse
Rat den Regierungsrat durch eine Motion beauftragt,
eine Koordination unter den öffentlichen Verwaltungen
in Sachen Teuerungsausgleich anzustreben bzw. zu
realisieren. Das ist allerdings gar nicht leicht; denn die
Voraussetzungen, die Ausgangspunkte und Grundlagen
der Berechnung, die Zulagen sowie die rechtlichen
Kompetenzen sind praktisch von Kanton zu Kanton
verschieden und sind auch beim Bund anders gelagert.

Die zahlreichen Abklärungen, die wir getroffen haben
und die vom Finanzdirektor persönlich an die Hand
genommen wurden, zeigten sowohl beim Bund, den
Kantonen und der Stadt Bern jedoch zwei deutliche
Tendenzen: erstens einen Abbau der Nachteuerungszulagen

und zweitens einen indexnahen Ausgleich der
Teuerung im ordentlichen Verfahren bei den monatli-
lich ausbezahlten Salären. Das bedeutet nichts ande-
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res, als dass der Weg, den der Grosse Rat im November

letzten Jahres nach langer Debatte beschritten
hatte - übrigens nicht als erster -, offenbar in der
Tendenz nun allgemein als richtig anerkannt wird. Damals
erhielt der Regierungsrat die Kompetenz, die ordentliche

Teuerungszulage ab 1. Januar 1975 festzusetzen,
die ordentliche, monatlich auf den Lohn geschlagene
Teuerungszulage in der Mitte des Jahres der
Geldentwertung anzupassen und gleichzeitig in der Mitte
des Jahres wenn nötig den in den sechs Monaten
aufgelaufenen Nachholbedarf in Form einer
Nachteuerungszulage zu decken.
Hier darf nun festgehalten werden - wie das bereits
der Kommissionspräsident betonte -, dass die Regierung

von dieser Kompetenz sehr zurückhaltend
Gebrauch machte. Auf die Ausrichtung einer
Nachteuerungszulage in der Mitte des Jahres wurde verzichtet.
Sie hätte auch nur ca. ein Prozent betragen. Beim
ordentlichen Teuerungsausgleich stützte sich die Regierung,

entgegen den Anträgen der Personalverbände,
nicht auf den voraussichtlichen Juni-Index, sondern
auf den Mai-Index. Das bedeutete, dass nicht um 2,5
Prozent, sondern um zwei Prozent erhöht wurde; dies
in der Meinung, dass das halbe Prozent in die
Gesamtbeurteilung über die Zweckmässigkeit der Ausrichtung
einer Nachteuerungszulage für das ganze Jahr 1975
einzubeziehen sei. Es darf aber erwähnt werden, dass
die Personalverbände vorgängig jeder Entscheidung
konsultiert wurden - dabei gebe ich offen zu, dass wir
uns manchmal nicht einigen konnten -, dass sie auch
immer rechtzeitig über die getroffenen Entscheide in
Kenntnis gesetzt wurden.
Aufgrund dieser Überlegungen gelangt der Regierungsrat

zu seinem Antrag, im Prinzip die bisherige Regelung

weiterzuführen. Damit wird eine gewisse Beweglichkeit

gesichert, welche das Auflaufen grosser Nach-
teuerungszulagen vermeidet und dem Personal
dennoch die durch die Teuerung entstandenen Kaufkraftverluste

ersetzt. Anderseits erhält der Grosse Rat am
Ende des Jahres jeweils Gelegenheit, die Beschlüsse
des Regierungsrates nicht nur zu kontrollieren und zu
kritisieren, sondern über eine Regelung der
Nachteuerungszulagen auch zu korrigieren. Auf die Ausrichtung

einer Nachteuerungszulage im Verlaufe des Jahres

soll dabei - nicht zuletzt dank einem Rückgang der
Inflation - inskünftig verzichtet werden. Dies ist die
einzige Änderung, die in Artikel 2 des Dekretes gegenüber

der bisherigen vorgeschlagen wird.
In der Praxis wird der Regierungsrat von Artikel 2 in
dem Sinne Gebrauch machen, dass er - wie im laufenden

Jahr - auch für das neue Jahr ab 1. Januar
möglichst indexnahe ausgleichen wird, damit wir eine
möglichst kleine Rate erhalten, die dann allenfalls
durch eine Nachteuerungszulage beurteilt werden
müsste. Ein weiterer Ausgleich soll im Laufe des Jahres

wiederum auf dem ordentlichen Wege - wenn nötig

- vorgenommen werden.
In diesem Zusammenhang möchte der Regierungsrat
dem Personal, das in dieser Frage in der Öffentlichkeit
verschieden angerempelt wurde, den Dank und sein
Vertrauen für die zuverlässigen Dienste und die Loyalität

gegenüber Staat und Volk zum Ausdruck bringen.
In weitesten Kreisen wird die Haltung des Staatspersonals

anerkannt. Gegenüber Herrn Bircher möchte
ich wiederholen, was ich ihm bereits in der Kommission

sagte: Ich glaube, wenn in der Öffentlichkeit da
und dort teilweise zurechtgemachte oder auch gezielte
Kritiken gegenüber dem Staatspersonal und dem öffent¬

lichen Personal laut geworden sind, ist dabei gerade
das kantonale Personal eher «am Schermen» gestanden,

dank dem Umstand, dass man immer wieder
Lösungen finden konnte, die den Interessen des Personals

und des Staates Rechnung trugen. Das darf hier
auch einmal anerkannt werden.
Dank der neuen grundsätzlichen Regelung, wie wir sie
auch für das nächste Jahr vorsehen, ist die Frage der
Nachteuerungszulage bei weitem nicht mehr so heftig
umstritten wie früher. Nachdem der Bund auf Mitte des
Jahres nicht hatte ausgleichen können - das möchte
ich besonders an die Adresse des Herrn Flück sagen -
und nun eine begrenzte Nachteuerungszulage vorsieht,
nachdem auch verschiedene andere Kantone eine
ähnliche Regelung wie wir vorsehen und ganz auf eine
Nachteuerungszulage verzichten, gelangte der
Regierungsrat zum Schluss, der Verzicht auf die 1,5 Prozent
liege ziemlich genau - wenn man alles berücksichtigt -
auf dieser Linie.
Ich sage hier ganz offen, dass die Finanzdirektion
zuerst auch mit dem Gedanken spielte - bzw. den
Gedanken ernsthaft prüfte -, eine Lösung zu treffen, wie
sie nun Herr Grossrat Günter vorschlug, nämlich einen
Kopfbeitrag für alle Kategorien. Nachdem aber die
Besprechung mit Herrn Bundesrat Chevallaz stattgefunden

hatte und ich mich auch noch mit verschiedenen
Finanzdirektoren anderer Kantone unterhalten hatte,
musste ich einsehen, dass der Kanton Bern nach
einem Teuerungsausgleich im Laufe des Jahres nun nicht
noch eine Nachteuerung auszahlen kann, weil er sonst
über dem allgemeinen Mittel und dem allgemeinen
Trend liegen würde. Hier liegt der Grund für den
Verzicht auf eine Nachteuerungszulage. Ich betone: Es ist
natürlich eine willkommene «Nebenerscheinung» für
den Finanzdirektor, damit wesentliche Mittel einzusparen;

aber das war nicht die Hauptüberlegung.
Hauptüberlegung war vielmehr, dem Auftrag des Rates
entgegenzukommen, in Sachen Teuerungsausgleich für
das öffentliche Personal einen allgemeinen Trend zu
erreichen, und dem sind wir doch wohl nachgekommen.

Wir haben mit den Personalverbänden auch noch
andere Lösungen erwogen; sie sind im Vortrag dargelegt.
Aber wir gelangten zum Schluss, dass ein Verzicht
dem Personal nicht unzumutbare Opfer auferlege,
gleichzeitig dem Staat aber wesentliche Mittel sichere,
die er nun an einer anderen Front dringend braucht.
Mit Herrn Mäder bin ich einverstanden, dass das
Personal immer Zurückhaltung geübt hat. Dafür danke ich.
Ich danke aber auch dafür, dass in Kreisen des
Personals volkswirtschaftliche Überlegungen angestellt
wurden, wenn man diese Frage des Teuerungsausgleichs

diskutierte. Wir hoffen, dass der Kanton -
zusammen mit dem Bund und der Stadt Bern - schliesslich

doch zu einer gemeinsamen Lösung kommen werde.

Beim Bund sind Tendenzen vorhanden, ab 1977
aufgrund der bis dahin geschaffenen neuen rechtlichen
Ordnung eine ähnliche Regelung zu treffen, wie wir sie
hier vorschlagen.
Noch eine Bemerkung zur Frage des zyklischen oder
antizyklischen Verhaltens. Bei der Beratung des
Voranschlages werde ich mich näher dazu äussern.
Natürlich hat es etwas für sich - wie schon in der
Kommission erwähnt wurde -, zu sagen, es habe
keinen Sinn, wenn nun der Staat durch einen Verzicht
auf den vollen Teuerungsausgleich Konsumkraft
abschöpfe oder diese Kraft überhaupt nicht zur Verfügung
stelle. Hier ist aber darauf aufmerksam zu machen,
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dass wir, besonders in den letzten zwölf Monaten, eine
ausserordentlich grosse Anschwemmung von Spargeldern

bei den Banken beobachten konnten. Die Leute
haben heute gar nicht mehr so sehr die Tendenz, zu
konsumieren, vielmehr wird das, was nicht für den al-
lernötigsten Bedarf verwendet wird, zum grossen Teil
beiseite gelegt. Es gilt auch dieses Verhalten zu
berücksichtigen. Das wird sich sicher in jenem Augenblick

wieder ändern, da sich in der Wirtschaft ein
gewisser Optimismus einstellen wird. Diesen Optimismus
versuchen wir nun mit staatlichen Mitteln durch
Investitionen zu fördern. Ich halte dieses Vorgehen für richtig,

indem wir nicht Gelder auszahlen, die unter
Umständen bei der Bank lediglich auf die hohe Kante
gelegt werden, da die Banken heute ohnehin Schwierigkeiten

haben, diese Mittel überhaupt richtig anzulegen.

Das wollte ich den Herren Flück und Günter speziell
noch sagen: Wir sind uns durchaus bewusst, dass auch
der Staat mithelfen sollte, antizyklische Politik zu
betreiben. Das hat aber manchmal seinen Haken.
Beispielsweise sei daran erinnert, dass in Zeiten der
Hochkonjunktur das antizyklische Verhalten des Staates
nicht unbedingt befolgt wurde, namentlich nicht von
jenen, die verlangten, der Staat habe nun genug Geld
und solle es für die verschiedenen Zielsetzungen
verwenden. Gehen wir noch weiter zurück in der
Beobachtung, stossen wir schliesslich darauf, dass gesagt
wurde, der Staat nehme zuviel Geld ein und müsse
zurückgeschraubt werden; man müsse unbedingt mit
den Steueransätzen zurückgehen. Das war auch nicht
unbedingt ein antizyklisches Verhalten.
Es gilt also immer wieder, mit den politischen Realitäten

zu rechnen. Auf Seiten der Regierung halten wir diese

Vorlage für einigermassen auf der Linie der
Tendenz anderer Kantone liegend, und ich bitte Sie
deshalb, auf diese Dekrete einzutreten.

Präsident. Wir kommen zur Bereinigung der Eintretensfrage.

Ich schlage Ihnen vor, gleich über Eintreten auf
alle vier Dekrete zu beschliessen. Sie sind damit
einverstanden.

Abstimmung

Für Eintreten auf die vier Dekrete: Grosse Mehrheit

Dekret über die Gewährung von Teuerungszulagen für
die Jahre 1975 und 1976 an die Behördemitglieder und
das Staatspersonal

Art. 1

Günter. Ich gebe Herrn Regierungsrat Martignoni
vollständig recht. Der Staat hat sich in der Hochkonjunktur

nicht antizyklisch verhalten, und das war ein Fehler.
Im Rückblick ist die Beurteilung natürlich immer leichter.

Aber ich glaube, das kann keine Begründung dafür

sein, mit Fehlern nun weiterzufahren, sondern wir
sollten daraus lernen.
Zu Artikel 1 haben wir Ihnen den Antrag unterbreitet:
«Die Behördemitglieder und das Personal der
Staatsverwaltung erhalten für das Jahr 1975 eine
Nachteuerungszulage von 340 Franken.» Es ist etwas weniger
als das vom Regierungsrat ausgerechnete Minimum,
ist aber eine gerade Zahl. Ich wiederhole: Wir sollten
mit dem Sparen nicht ausgerechnet auf dem Buckel
der Kleinsten beginnen. Ich bin überzeugt, wenn wir

hier mit Sparen einsetzen, wird das der Detailhandel
in der Stadt Bern wesentlich zu spüren bekommen, und
ich glaube kaum, dass das der Sinn dessen ist, was wir
alle hier wollen; ganz abgesehen davon, dass es wieder
einmal die Kleinen viel stärker trifft als die oberen
Lohn-Klassen. Ich bitte Sie darum um Zustimmung zu
meinem Antrag.

Schneider (Bern). Ich verstehe gar nicht, warum wegen
dieser 1,5 Prozent eine derartige Debatte entstand und
soviele Geister heraufbeschworen wurden. Offenbar
geht es im Hintergrund doch um Grundsätze. Deshalb
habe auch ich grundsätzlich reagiert und beantragt,
die Teuerung auszugleichen, und zwar in der Form,
dass der Gesamtbetrag der Nachteuerungszulage von
1,5 Prozent der Besoldung der Behördemitglieder und
des Personals der Staatsverwaltung zu gleichen Teilen
auf alle Betroffenen verteilt werde. Ich brauche die
Argumente des Herrn Günter nicht zu wiederholen, will
nur noch betonen, dass es sich hier klar um einen Verlust

an Reallohn handeln würde und dass darum
ausgeglichen werden muss. Es darf hier kein Präjudiz
geschaffen werden. Wenn nämlich der Einbruch bei den
Staatsangestellten einmal gelungen sein wird, wird es
bei den privaten Arbeitnehmern erst recht losgehen.
Darum beantrage ich, der von mir vorgeschlagenen
Änderung zuzustimmen.

Michel (Brienz), Präsident der Kommission. Kollege
Günter strebt die sogenannte Kopfquoten-Lösung an,
und zwar mit einem runden Frankenbetrag. Wenn Sie
aber genau hinschauen, werden Sie feststellen, dass
der Antrag Günter sich lediglich auf drei dieser vier
Dekrete bezieht, nämlich nicht auf die Besoldung der
Regierungsräte. Nun weiss ich nicht, ob er der Regierung

eines auswischen oder den Beamten einen Dienst
erweisen will. Immerhin muss ich bemerken, dass man
doch einfach einsehen muss, wie der volkswirtschaftliche

Kuchen nun kleiner geworden ist.
Wir wissen ja, dass der Schweizer eigentlich von
Vergleichen lebt, und da kann ich von meiner Warte aus
ein Beispiel geben. Man spricht ja nicht gerne in eigener

Sache, aber ich muss es hier doch tun, ich komme
aus dem Bergbauernstand; da haben Sie vielleicht die
Indexzahlen verglichen, die ergeben, dass wir pro
Arbeitstag durchschnittlich 38 Franken unter dem
Paritätslohn stehen. Wir haben also in neun Tagen bereits
soviel verloren, wie den Beamten nun von der Kommission

aus zugemutet wird. Zudem hat der Bauernverband
in Anbetracht der Rezession auf weitere Preisforderungen

verzichtet. Auch das sollte man meines Erachtens
berücksichtigen. Mit den elf Millionen, die hier eingespart

werden können - ich halte es mit dem Finanzdirektor,

es geht nicht in erster Linie darum, wieviele
Millionen es sind -, kann man anderseitig Investitionen
vornehmen, mit denen wir die Wirtschaft beleben können,

und davon profitieren wir wiederum alle.
Zum Antrag Schneider: Er geht nicht auf eine Minimalgarantie

hinaus, sondern will allen Beamten die 1,5
Prozent Nachteuerungszulage auszahlen lassen. Das
würde rund elf Millionen Franken ausmachen, gegenüber

rund 6,8 Millionen beim Antrag Günter. Ich bitte
Sie dringend, beide Anträge abzulehnen und der
Kommission zuzustimmen.

Martignoni, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. So, wie ich den Antrag Günter verstanden
habe, möchte er einen Kopfbeitrag ausrichten gemäss
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der Überlegung, die auch wir angestellt hatten, und
gleichzeitig den Regierungsrat einladen, auf die Zulage

- wie der Bundesrat - zu verzichten. So habe ich die
Sache verstanden.
Gemäss unserem Vorschlag verzichtet natürlich der
Regierungsrat ebenfalls auf diese Zulage. Wir sind der
Auffassung, angesichts der heutigen Situation in der
Privatwirtschaft dürfe man zum Schluss kommen: Das
Staatspersonal erhält den vollen ordentlichen
Teuerungsausgleich; was aber im Laufe des Jahres aufläuft,
wird nicht ausgeglichen. Das dürfen wir uns nach unserer

Meinung erlauben.
Herr Schneider ist der Meinung, das Staatspersonal
müsse nun vorangehen mit einem Verzicht, und dann
komme das Personal in der Privatwirtschaft zu kurz.
Dazu muss ich entgegnen: Was wir bereits im Laufe
des Jahres vorgekehrt haben, entspricht weitgehend
den Abmachungen in Gesamtarbeitsverträgen der
Privatwirtschaft. In den wenigsten Gesamtarbeitsverträgen
sind Nachteuerungszülagen vorgesehen; dort wird die
Teuerung vielmehr laufend ausgeglichen, und zwar
stufenweise, teilweise in der Mitte des Jahres. Was wir
jetzt vorschlagen, nähert sich meines Erachtens eher
der privatwirtschaftlichen Lösung und könnte dort ein
Beispiel sein, wie man vorgehen könnte, sofern die
Situation es überhaupt erlaubt, Teuerungszulagen
auszurichten. - Hier liegt der Grund, weshalb ich Sie bitten
muss, beide Anträge abzulehnen.

Präsident. Ich schlage Ihnen vor, die beiden Anträge
Günter und Schneider in einer Eventualabstimmung
einander gegenüberzustellen, das Resultat dann dem
Antrag von Regierung und Kommission. (Zustimmung)

Abstimmung

Eventuell:

Für den Antrag Günter 38 Stimmen

Für den Antrag Schneider 8 Stimmen

Definitiv:

Für den Antrag
der vorberatenden Behörden 115 Stimmen
Für den Antrag Günter 24 Stimmen

Art. 2 - 4

Angenommen.

Titel und Ingress

Angenommen.

Schlussabstimmung
Für Annahme des Dekretentwurtes 148 Stimmen

Dagegen 4 Stimmen

Dekret über die Gewährung von Teuerungszulagen für
die Jahre 1975 und 1976 an die Mitglieder des
Regierungsrates

Art. 1 - 3

Angenommen.

Titel und Ingress

Angenommen.

Schlussabstimmung

Für Annahme des Dekretentwurfes 123 Stimmen
(Einstimmigkeit)

Dekret über die Gewährung von Teuerungszulagen für
die Jähre 1975 und 1976 an die Rentenbezüger der
Versicherungskasse und der Lehrerversicherungskasse

Art. 1

Günter. Es hat sicher keinen Sinn mehr, meinen Antrag
aufrechtzuerhalten. Ich ziehe ihn deshalb zurück und
bemerke lediglich, dass die Rentenbezüger eine solche
Zulage am nötigsten gehabt hätten. In der gegenwärtigen

politischen Situation hat ein Antrag aber keinen
Sinn mehr.

Präsident. Schliesst sich Herr Schneider dieser
Auffassung an? Das ist der Fall.

Angenommen.

Art. 2 und 3

Angenommen.

Titel und Ingress

Angenommen.

Schlussabstimmung

Für Annahme des Dekretentwurfes 120 Stimmen
(Einstimmigkeit)

Dekret über die Gewährung von Teuerungszulagen für
die Jahre 1975 und 1976 an die Lehrerschaft

Art. 1 -3
Angenommen.

Titel und Ingress

Angenommen.

Schlussabstimmung

Für Annahme des Dekretentwurfes 115 Stimmen
(Einstimmigkeit)

Motion Michel (Gasel) - Sozial gerechterer Teuerungsausgleich

Fortsetzung

Siehe Seite 438 hievor

Präsident Die Motion ist in der Septembersession
begründet worden; die Regierung lehnt den Vorstoss ab.
Damit ist die Diskussion eröffnet.

Meinen. Gegenüber den Forderungen des Herrn Michel
gilt es meines Erachtens drei Dinge festzuhalten:
1. Seine Hauptforderung ist weitgehend erfüllt durch
den soeben gefassten Beschluss. Wir haben eine Ein-
busse an Nachteuerungszulagen beschlossen, die in
den unteren Klassen 300 bis 400 Franken ausmacht,
in den oberen bis gegen 2000 Franken.
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2. Wir haben auch heute von Herrn Finanzdirektor
Martignoni gehört, dass er die Teuerungszulagen
konjunkturgerecht auszahlen möchte. Er präzisierte,
was er darunter versteht. Das geht doch genau in der
durch Herrn Michel angestrebten Richtung.
3. Im Februar haben wir eine Motion überwiesen, mit
welcher der Regierungsrat beauftragt wird, mit dem
Bund und anderen Kantonen zusammen im Gleichschritt

diese Zulagen und Nachteuerungszulagen
festzulegen. Ich weiss, dass dieser Gleichschritt noch nicht
erzielt worden ist, stelle aber fest, dass wir dazu auf
gutem Wege sind. Nun halte ich es für falsch, dem
Regierungsrat heute einen anderen Auftrag zu geben
durch Überweisung dieser Motion - das befürchte ich
nun eben -, denn man kann dem Regierungsrat doch
nicht das eine Mal «Hüst» befehlen, das andere Mal
wieder «Hott». Seit Einreichung der Motion Michel
haben sich die Verhältnisse derart geändert, dass es nach
meiner Meinung am besten wäre - und ich möchte
meinen Fraktionskollegen Michel im Namen einer
Gruppe unserer Fraktion darum bitten -, diese Motion
zurückzuziehen. Tut er das nicht, könnten wir der Motion

nicht beipflichten.

Miche! (Gasei). Auf Antrag des Kollegen Bircher ist die
Diskussion im September verschoben worden, mit dem
ausdrücklichen Hinweis auf die Nationalratswahlen, die
noch ausstehende Bundesregelung usw. Alle diese
Argumente fallen heute dahin. - Die soeben gefassten
Beschlüsse aber beziehen sich vor allem auf die
Nachteuerungszulagen, aber nicht auf das, was ich in meiner

Motion formuliert hatte im Zusammenhang mit dem
ordentlichen Teuerungsausgleich. Von den
Nachteuerungszulagen habe ich in meinem Vorstoss überhaupt
nicht gesprochen.
Erlauben Sie mir noch, auf einige Bemerkungen
zurückzukommen, zum Beispiel das könnte ein Appell an Neid
und Missgunst sein. Sogar der Herr Finanzdirektor hat
in einem ähnlichen Zusammenhang erwähnt, man sei
überall auf Verständnis gestossen, mit Ausnahme einiger

Anrempelungen aus der Öffentlichkeit. Der
Vollständigkeit halber sei hier doch erwähnt, dass man
nicht überall die gleichen Lösungen trifft wie wir hier
für den Kanton Bern. Beispielsweise im Kanton Solo-
thurn ist der 13. Monatslohn noch gar nicht vollständig
ausbezahlt, sondern lediglich zur Hälfte. Die Diskussion

in der Öffentlichkeit darf meines Erachtens vom
Regierungsrat aus nicht als Anrempelung qualifiziert
werden, wenn man sich daneben das ganze Jahr
hindurch über das mangelnde Interesse der Bürgerschaft
beklagt, die sich nicht darum kümmere, was die
Behörden tun. Dann sollte man mit etwas mehr Respekt
von diesen Diskussionen reden, in denen man sich
wenigstens noch mit den öffentlichen Problemen be-
fasst. Das muss hier doch festgehalten werden.
Es geht mir nicht um die Frage: Teuerungsausgleich ja
oder nein? Es ist auch für mich selbstverständlich,
dass unser Personal, analog den Angestellten in der
übrigen Wirtschaft, die Teuerung ausgeglichen erhält,
und zwar für die kleinen und mittleren Besoldungsbezüger

im vollen Umfange, denn diese Leute haben keine

grossen Ausweichmöglichkeiten. Die oberen Klassen

aber erleben beim täglichen Zwangsbedarf die
genau gleiche Teuerung wie die übrigen Lohnempfänger,
und da muss man sich doch wirklich fragen: Ist es
richtig, dass auch beim Wunschbedarf oder sogar beim
Luxus ausgeglichen wird, ja, dass dies 3-, 4- oder 5 mal
so hoch abgegolten wird wie beim Zwangsbedarf? Ich

komme nicht darum herum, hier noch etwas in Erinnerung

zu rufen: Während der Wahlkampagne war ich
etwa viermal auswärts an sogenannten WahVeranstaltungen.

Dreimal habe ich auf dem Heimweg um Mitternacht

noch Berufskollegen auf dem Felde an der
Arbeit, bzw. mit Gütern auf dem Heimweg, angetroffen,
ohne dass diese Leute irgendwelche Zuschläge oder
sogar Teuerungszulage erhalten hätten. Diese Zulagen
sind ja sogar im letzten Frühling auf die Hälfte reduziert
und in diesem Herbst sogar von den eigenen Organisationen

abgelehnt worden. Dies nur als kleiner Hinweis
zu jener Behauptung betreffend das nicht überall
vorhandene Verständnis.
Zurück zum Staatspersonal: Der Leistungslohn wird
dort nie ganz realisiert werden können. Ich bin mir be-
wusst, dass es sehr, sehr viele Staatsbedienstete gibt,
die mehr leisten, als ihrer Bezahlung entsprechen würde.

Vielleicht ist es nirgends so wie gerade beim
Fixbesoldeten, dass der gut arbeitende eben zu schlecht
bezahlt wird, der andere aber zu gut.
Derjenige aber, der zu wenig erhält, weil er gut arbeitet,

kann nie so honoriert werden, indem man dann
allen soviel gibt, wie er erhalten sollte. Hier liegt die
grosse Schwierigkeit. Darum bin ich nach wie vor der
Auffassung, wir haben ein fortschrittliches Besoldungssystem,

und die Teuerung soll den mittleren und unteren

Besoldungsklassen voll ausgeglichen werden. Dort
aber, wo Ausweichmöglichkeiten vorhanden sind in
den oberen und obersten Klassen, darf man in der
heutigen Wirtschaftslage schon etwas Rücksicht verlangen

und die Zulagen eben plafonieren oder abstufen.
Das war der Sinn meiner Motion.
Es ist schon so, dass die Öffentlichkeit heute von
diesen Dingen eher Notiz nimmt als früher, von diesen
Disharmonien, wie wir es einmal nennen wollen. Ich
will Ihnen deshalb entgegenkommen (wenn auch nicht
so weit, wie das ein Fraktionskollege wünschte), indem
ich meinen Vorstoss auf die weniger verbindliche Form
des Postulates reduziere, um Ihnen die Zustimmung zu
erleichtern.

Mädar. Ich muss auch dieses Postulat des Herrn
Michel bekämpfen. Wenn er erklärte, er sei absolut für
einen vollen Teuerungsausgleich bei kleinen und
mittleren Besoldungen, dann tönt das sehr sympathisch
und sieht im Volke draussen gut aus. Das ist auch mir
klar. Unser Kollege Michel ist aber nicht Realist. Wie
steht es denn bei den Bauern? Bekommt da ein Grossbauer

weniger, oder jener, der sein Heimwesen schon
geerbt hat und in Sachen Zinsbelastung gut dasteht?
Das würde mich wirklich interessieren, ob er weniger
an Ausgleich erhält. Es ist doch sicher genau gleich,
weil man das auch dort nicht fertigbringt.
Zurück zu den Fixbesoldeten. Die immer wieder
auftauchende Behauptung, es gebe dort keinen Leistungslohn,

stimmt einfach nicht. Ich gebe zu, dass wir den
Leistungslohn nicht bis ins kleinste Detail erreichen
können. Aber da frage ich Herrn Kollega Michel: Wie
ist es denn in der Landwirtschaft? Ist es da nicht sehr
ähnlich? Ein Minimallohn muss bezahlt werden, damit
einer beispielsweise überhaupt eine Familie erhalten
kann. Die Leistung lässt sich bewerten, aber manchmal

braucht es dafür eben Mut, der Chef sollte vielleicht
qualifizieren können, und das ist nicht immer der Fall.
Es liegt aber nicht am System, denn es ist möglich,
und wenn das nicht gelingt, liegt der Fehler eher beim
Menschen. Solche Fälle gibt es, das bestreite ich gar
nicht. Als Gewerkschafter halten wir am Prinzip des
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Leistungslohnes fest. Alles andere ist eine Behauptung,

die wir an X Beispielen widerlegen könnten.
Was das Staatspersonal im Kanton Bern betrifft, erinnere

ich daran, dass wir Richtlinien haben, in denen
das ganz genau umschrieben ist. Diese Richtlinien werden

auch befolgt, es wird also nicht planlos einfach
da und dort eingereiht.
Zum Zwangsbedarf: Was Kollege Michel zum Zwangsbedarf

sagte, ist sicher richtig. Wir sind dir sehr dankbar,

Kollege Michel, wenn du uns hier unterstützest,
dass eben in diesen Fällen die Minimalgarantie höher
angesetzt werden muss. Zurzeit steht diese Garantie
für den Kanton bei der 17. Klasse, also in der dritthintersten

Klasse. Es gibt aber noch die sogenannten
Landwirtschaftsklassen, die nicht im Dekret, sondern in
einer Verordnung verankert sind. Der Bund hat die
Minimalgarantie berechnet auf Klasse 21, dort geht es
aber hinauf bis zu Klasse 25. In der Stadt Bern ist das
Maximum bei Klasse 3. Wenn wir das ehrlich verbessern

wollen, müssten wir die Minimalgarantie
ausbauen. Der Föderativverband als die schweizerische
Dachorganisation der Fixbesoldeten hat beim Bund
verlangt, zu verschieben auf Klasse 15.
Nun geht es um folgendes: Wenn wir bei der ordentlichen

Teuerungszulage plötzlich ein anderes System
einführen wollten - wie das Kollege Michel in seinem
Vorstoss verlangt -, dann bedeutet das nichts anderes,
als dass wir die Besoldungsklassen alle paar Jahre
«auseinandernehmen» müssen; denn es stimmt
einfach nicht, dass wir mit diesen Klassen sozusagen im
luftleeren Räume stehen. Vielmehr entsprechen sie
den Regelungen in der Privatwirtschaft. In den letzten
Jahren stellten wir für gewisse Berufskategorien fest,
dass wir gegenüber der Privatwirtschaft nicht
konkurrenzfähig waren; man musste jenen Leuten eine besondere

Zulage ausrichten, damit sie überhaupt soviel
Lohn erhielten, wie sie an der letzten Stelle in der
Privatwirtschaft erhalten hatten. Diese Tatsachen lassen
sich belegen.
Persönlich wäre ich nicht unglücklich über eine solche

Neueinreihung alle paar Jahre; aber solange wir
das in der Privatwirtschaft nicht zustande bringen,
können wir es bei den Fixbesoldeten auch nicht
ändern. Wir sind hier dem Spiel von Angebot und Nachfrage

unterworfen. Wenn man diese Besoldungsskala
ändern will, soll man den Mut haben, das auch zu
sagen, aber man soll nicht auf dem Weg über die
Teuerungszulage ein anderes System einführen wollen.
Die sozialdemokratische Fraktion muss also sowohl
Motion wie Postulat bekämpfen und bittet auch Sie,
den Vorstoss abzulehnen.

Christen Hans-Rudolf. Herr Mäder bekämpft das Postulat

im Namen der sozialdemokratischen Fraktion. Da
wir diesen Vorstoss auch in der Gewerbegruppe des
Rates besprochen haben, möchte ich keinen falschen
Eindruck aufkommen lassen. Nach den ergänzenden
Ausführungen des Herrn Michel verstehe ich seinen
Vorstoss so, dass er nicht über Nachteuerungszulagen
sprechen will, dass es ihm um die Frage der Regelung
des Teuerungsausgleiches geht und dass er anstrebt,
diesen Ausgleich möglichst gerecht und gegebenenfalls

unter Rücksichtnahme auf andere Wirtschaftsgruppen

zu gestalten.
Wenn wir nun dieses Postulat ablehnen, erweckt das
den Eindruck, als ob wir an den Grundfesten des
Teuerungsausgleiches nichts ändern wollten. Darum bitte ich
Sie, dem Postulat zuzustimmen. An sich ist es ja über¬

holt, denn seit seiner Einreichung haben sich die
Verhältnisse geändert. Das haben wir ja vorhin gehört.
Ich verstehe die vorhin verabschiedeten Dekrete so,
dass die Regierung in Artikel 2 ermächtigt wird, bei
der Festsetzung der Zulagen im Jahre 1976 genau zu
überlegen, wieweit sie bei der Teuerungszulage gehen
kann; dabei hat sie auch auf die Verhältnisse in der
Privatwirtschaft Rücksicht zu nehmen. Das hat uns der
Herr Finanzdirektor vorhin bestätigt. Das Postulat
Michel wäre also nicht mehr nötig. Um aber in der
Öffentlichkeit einen falschen Eindruck zu vermeiden,
möchte ich doch bitten, ihm zuzustimmen, im präzisierten

Sinne, dann aber die Regierung nun einmal -
gestützt auf diese Dekrete - walten zu lassen. Wir werden
wieder Gelegenheit haben, über diese Dinge zu
reden, wenn die Regierung eine v/eitere Vorlage
unterbreitet.

Michel (Gasel). Herrn Kollege Mäder danke ich für die
vielen Punkte, in denen er mir zustimmte; speziell aber
danke ich Herrn Dr. Christen für die genauere Auslegung.

Herr Kollege Mäder hat mich mit seinem
Vergleich mit der Landwirtschaft aus dem Busch geklopft.
Mehr als gut gebrüllt, Löwe, sogar wunderbar! In der
Landwirtschaft wird tatsächlich immer wieder kritisiert,
die Grösseren würden stärker profitieren als die Kleinen.

Dazu möchte ich Herrn Kollege Mäder verständlich

zu machen suchen, dass auf diesem Gebiet
wahrscheinlich die soziale Gerechtigkeit eher weiter
entwickelt ist als bei den Lohnbezügern. Auch jener, der
hinter den sieben Bergen wohnt, erhält praktisch
gleichviel für den Liter Milch wie ich am Stadtrand. Das
besorgt man schon in der Milchrechnung; jener hinter
den sieben Bergen muss die Transportkosten nicht
alleine tragen, denn sonst müsste er ja noch darauflegen.

Auch der Grossbauer bekommt keinen Rappen,
ohne etwas dafür zu leisten. Die Qualität wird bei
jedem genau gleich gut bezahlt. - Die beste Verteidigung

ist bekanntlich der Angriff: Nehmen wir das
Beispiel der Verantwortlichkeit: Das beginnt bei mir schon
beim Lichterlöschen. Jeden Morgen achte ich darauf,
dass beispielsweise auf dem Vorplatz nicht «Löcher in
den Tag hinein gebrannt werden», weil das sonst auch
Löcher in meinem Portemonnaie ergäbe. Diese
Verantwortlichkeit aber spüre ich beispielsweise schon
nicht mehr bei den Herren Kollegen Bürki und Hauden-
schild auf der Gemeindeverwaltung, wenn da bis weit
in den Vormittag hinein die Strassenbeleuchtung
eingeschaltet bleibt. Schon hier sehen wir einen
Unterschied in der Verantwortlichkeit. Ein geradezu klassisches

Beispiel: Vor Jahren haben wir der Firma Zent
zwei Millionen Franken zugeschoben. Das ist ja alles
verloren. Aber weder der Herr Volkswirtschaftsdirektor,

noch der Finanzdirektor haben irgendetwas daran
ersetzt, trotzdem sie für ihre Verantwortung speziell
gut bezahlt werden. In der Eidgenossenschaft geht es
genau gleich: Beim berüchtigten EWG-Vertrag, der nun
in der Bundeskasse den Boden sichtbar werden lässt

- weshalb wir mehr Steuern bezahlen müssen -, ist die
Frage der Verantwortlichkeit auch nie aufgeworfen
worden, bestenfalls bei der Besoldung. - Sie sehen: Es
ist nicht ganz unberechtigt, wenn man hier von einer
gewissen Plafonierung oder Abstufung spricht.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie
diesem Postulat doch noch zustimmen werden.

Hächler. Es wurde bereits erklärt, diese Motion sei
eigentlich erledigt und überholt. Mit den heute morgen
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gutgeheißenen Dekreten dürfen wir sieher zufrieden
sein. - Wenn von der Verantwortlichkeit gesprochen
wurde, dann glaube ich doch, daß jeder diese
Verantwortung spürt, ob er nun- als Landwirt oder als Beamter

tätig sei. Das ist eine allgemeinmenschliche Eigenschaft

und ist wahrscheinlich gleichmäßig verteilt.
Jedenfalls möchte ich die doch eher gesuchten Beispiele
von Verantwortlichkeit bei Beamten usw. zurückweisen.

Ich weiß, dass viele ihre Aufgabe erfüllen, ohne
im Rampenlicht zu stehen, dass sie dem Staat und der
Allgemeinheit treu dienen. Das dürfte auch wieder einmal

anerkannt werden.
Ferner ist davon gesprochen worden, daß nicht ein
Graben zwischen den Angestellten in der Privatwirtschaft

und den Beamten beim Staate aufgerissen werden

sollte. Dafür wird sicher gesorgt durch die gemeinsamen

Ziele, die gemeinsamen Bestrebungen, aber
auch die gemeinsam zu bewältigenden Sorgen. Unsere
Sorge müsste wohl eher dahin zielen, uns zu überlegen,
was eigentlich für die Entwicklung in der Wirtschaft
verantwortlich ist. Ist es nicht so, dass der soziale Friede,

die Absprache zwischen den Sozialpartnern viei
dazu beigetragen hat? Dort müssten wir wohl ansetzen
und dafür sorgen, dass das Gespräch zwischen den
Sozialpartnern gerade jetzt weitergeht, dass im Interesse

von Volk und Wirtschaft nach Lösungen gesucht
wird.
Ich bitte Sie, diesem Postulat nicht zuzustimmen,
sondern dem Antrag des Regierungsrates zu folgen und
sowohl Motion wie Postulat abzulehnen.

Fleury. J'appuie l'intervention de M. Michel, qui
demande que l'on étudie la possibilité de fixer le montant

des allocations de renchérissement sur d'autres
bases. Cependant, le système qu'il préconise est
extrêmement compliqué et quasi inapplicable. La solution
que nous avons préconisée à plusieurs reprises, soit le
plafonnement du montant des allocations sur la base
du traitement d'une classe de fonction déterminée,
est la plus juste et la plus simple. Je vous invite donc
à accepter le postulat de M. Michel, mais avec la
réserve que je viens de formuler.

Martignoni, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Debatte mündet aus in eine allgemeine
Betrachtung über die Besoldungspolitik oder unsere
Besoldungsordnung im Kanton. Sie erinnerte mich an
eine Stelle in den Müller-Liedern, die Franz Schubert
vertont hat, wo es irgendwo heisst: «Ist es der Nachklang

meiner Liebespein, soll es das Vorspiel neuer
Lieder sein?» Nun weiss ich nicht genau, ob es noch
ein Nachklang zur Besoldungsordnungsrevision ist,
oder ob bereits Fühler ausgestreckt werden für eine
allfällige weitere Revision. Ich will das im Räume stehen

lassen.
Herr Michel erklärte, er sei für den vollen Teuerungsausgleich

beim täglichen Zwangsbedarf, aber gegen
einen Teuerungsausgleich beim Wunsch- oder
Luxusbedarf. Was ist der Unterschied und wo ist hier die
Grenze zu ziehen? Unser Index, auf den wir uns stützen,

erfasst ja nicht nur den täglichen Zwangsbedarf,
sondern es sind darin auch Dinge enthalten, die eher
unter Wunschbedarf oder unter Luxus einzustufen
sind.
Ich habe ein gewisses Verständnis für all jene Anliegen,

die darauf tendieren, beim Ausgleich nicht bis
nach ganz oben zu gehen. Bei der ganzen Geschichte
darf man aber die Gegenseite nicht vergessen. Das hat

heute noch niemand erwähnt. Ich verweise beispielsweise

auf die Steuerprogreßion, durch die ein wesentlicher

Teii dieses Teuerungsausgleiches wieder weggesteuert

wird; ferner verweise ich auf die Solidaritätsbeiträge

bei den Lohnabzügen. Wir haben ja kürzlich
wieder einen neuen Lohnabzug für die Arbeitslosenversicherung

beschlossen. Ich bin durchaus damit
einverstanden, dass dies so gehandhabt wird; das ist
richtig und gegeben. Auf der ganzen Linie werden
Solidaritätsbeiträge zur Verfügung gestellt, gegen die
niemand etwas einwendet.
Hier Hegt aber nicht einmal das Hauptproblem: Bis
heute hat niemand erklären können wie das bei den
ordentlichen Teuerungszulagen geregelt werden sollte,
wenn es einmal darum geht, sie in die Versicherung
einzubauen. Bisher war es doch so, dass man immer
dann, wenn die Teuerungszulagen 20 oder 30 Prozent
erreicht hatten, diese in die Versicherung eingebaut wurden

und man das Ganze wieder als ordentlichen Lohn
bezeichnete. Wie wollen Sie dann plafonieren? Entweder

läuft es darauf hinaus, dass man bei den oberen
Klassen einen riesigen Sprung macht, damit die
Besoldungsordnung wieder einigermassen «im Senkel»
ist - es käme dann in einem Jahr vielleicht auf zehn
bis 20 Prozent mehr Lohn hinaus -, oder man müsste
das fallenlassen und die Besoldung auf dem kalten
Wege über die Versicherungskasse revidieren. Hier
sind wir der Auffassung: Wenn schon die Meinung
besteht, dass man bei der Besoldungsordnung in den
oberen Klassen zu weit gegangen sei, soll man das
ehrlich sagen und entsprechend Antrag stellen. Dann
kann man darüber diskutieren. Hier liegt wohl der
springende Punkt dieser Problematik einer Plafonie-
rung beim ordentlichen Teuerungsausgleich. Diese Frage

konnte mir noch niemand beantworten.
Herrn Mäder danke ich für seine Darlegungen, möchte
aber lediglich präzisieren in bezug auf die Minimalgarantie:

Herr Mäder, ich habe natürlich registriert, was
Sie hier darlegten, erinnere aber daran, dass der Kanton

- im Unterschied zum Bund und zur Stadt Bern -
auch beim 13. Monatslohn eine Minimalgarantie
beschlossen hat (übrigens gegen den Widerstand von
seiten der Regierung; es war ein Antrag Hennet, der
damals durchgegangen ist). Beim Kanton besteht also
mindestens dort ein gewisser Vorsprung, der dann bei
der Beurteilung der Minimalgarantie in die Diskussion
einzubeziehen sein wird.
Herrn Christen kann ich bestätigen, dass wir bei jeder
Neufestsetzung der Teuerungszulagen uns sowohl von
gesamtpolitischen, wie wirtschaftlichen und finanzpolitischen

Überlegungen werden leiten lassen. Das ist

ganz klar. Anderseits bestätige ich noch einmal, dass
die Absicht besteht - mindestens auf seiten der
Finanzdirektion -, dem Regierungsrat zu beantragen, auf
Jahresbeginn für das Staatspersonal die Teuerung
gemäss index auszugleichen. Der Ausgangspunkt für das
«Rennen» im nächsten Jahr ist also einigermassen
klargestellt.
Wenn die Regierung in der Septembersession sowohl
die Motion wie ein Postulat Michel ablehnte, dann
nicht zuletzt deshalb, weil der Grosse Rat im Februar
1975 bei Behandlung einer Motion Günter in diesem
Sinne entschieden hatte. Wir waren der Auffassung,
dass es nun Sache des Grossen Rates wäre, einen
anderen Kurs einzuschlagen, falls er das will, während
sich die Regierung daran zu halten hat, was der Grosse

Rat beschliesst. Dabei ist noch zu betonen, dass
Motion und Postulat Michel - was den ordentlichen
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Teuerungsausgleich betrifft - noch weitergehen als
das, was im Februar von Ihnen abgelehnt worden ist.
Darum beantrage ich Ihnen, sowohl Motion wie Postulat

Michel im Sinne einer konsequenten Haltung
abzulehnen.

Präsident. Herr Michel hat seine Motion in ein Postulat
umgewandelt. Wir stimmen deshalb über das Postulat
ab.

Abstimmung
Für Annahme des Postulates 40 Stimmen

Dagegen 76 Stimmen

Dekret über die Organisation der Finanzdirektion
(Änderung)

Siehe Nr. 30 der Beilagen

Gafner, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.
Das uns unterbreitete Dekret bringt grundsätzlich

nichts Neues, denn im Prinzip geht es lediglich
um die Legalisierung bereits durchgeführter
Reorganisationen. Sie finden unter I die Artikel aufgezählt,
welche abgeändert werden sollen. Ich mache Sie dabei
auf den Artikel 2 aufmerksam, wo das Amt für Statistik
und Wirtschaftsanalyse eine gesetzliche Grundlage
erhalten soll. In der heutigen wirtschaftlichen Situation
kann sich das im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung

als sehr wertvoll erweisen, aber auch im
Zusammenhang mit dem IHG.
In Artikel 3 ist festgehalten, dass die Vertretung des
Kantons im Konkordat über den Salzverkauf gewährleistet

sein solle. Unser Herr Finanzdirektor wird jenem
Verwaltungsrat angehören. Sie wissen ja, dass der
Salzverkauf heute über das Konkordat, das heisst über
die Rheinsalinen geht.
Weitere Bemerkungen habe ich nicht anzubringen. Die
Änderungen sind teilweise nur redaktioneller Natur.
Die Staatswirtschaftskommission empfiehlt Ihnen, diesen

Abänderungen zuzustimmen.

Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung

Ziff I, Ingress
Angenommen.

Art. 1 - 8

Angenommen.

Art. 12

Angenommen.

Art. 14 und 15

Angenommen.

Art. 17

Angenommen.

Art. 19

Angenommen.

Art. 21 - 27

Angenommen.

Ziff. II

Angenommen.

Titel und Ingress

Angenommen.

Schlussabstimmung

Für Annahme des Dekretentwurfes 72 Stimmen
(Einstimmigkeit)

Grossratsbeschluss betreffend die authentische Auslegung

von Artikel 27 Absatz 2 des Dekretes vom 13.
Februar 1973 betreffend die Hauptrevision der amtlichen
Werte der Grundstücke und Wasserkräfte

Siehe Nr. 38 der Beilagen

Schmid, Präsident der Kommission. Den Anstoss zu
diesem Grossratsbeschluss gab meine Motion, die am
20. Mai überwiesen worden ist und mit welcher eine
flexiblere Auslegung und Anwendung des Artikels 27
Absatz 2 des Dekretes betreffend die Hauptrevision der
amtlichen Werte verlangt wurde. Schon bei der
Entgegennahme meiner Motion hat der Regierungsrat auf
den Weg der authentischen Interpretation verwiesen,
mit der Begründung, dass eine Dekretsänderung
problematisch wäre und zu grossen Unsicherheiten führen
müsste in einem Zeitpunkt, da die amtliche Bewertung
noch im Gange sei und kurz vor ihrem Abschluss stehe.
Auch wenn die authentische Auslegung eines Dekretes
nicht völlig über alle rechtlichen Zweifel erhaben ist,
muss man die Gründe der Rechtssicherheit doch
akzeptieren. Ich möchte aber gleich zu Beginn unserer
Beratung daran erinnern, dass diese authentische
Auslegung für uns eine Einschränkung in dem Sinne
bedeutet, dass wir an den Dekretswortlaut gebunden
sind. Der Rahmen ist gegeben und darf von uns nicht
überschritten werden.
Lassen Sie mich kurz auf die Gründe zurückkommen,
die diesen Beschluss als notwendig erscheinen lassen.
Artikel 27 Absatz 2 dieses Dekretes ist im Laufe der
Beratungen im Grossen Rat entstanden. Er weist
verschiedene Lücken auf, die unbedingt geschlossen
werden müssen, um diese Bestimmung überhaupt
anwenden zu können. Die Anwendung führt eindeutig zu
Härtefällen, welche vom Gesetzgeber kaum beabsichtigt

waren. Ferner ist davon auszugehen, dass auf dem
Grundstückmarkt heute völlig veränderte Verhältnisse
vorliegen gegenüber der Situation zur Zeit der
Dekretsberatung; Verhältnisse, die den mit der Bestimmung
verfolgten Planungszweck illusorisch machen. Auch
aus diesem Grunde ist eine flexiblere Anwendung der
Bestimmung sicher erforderlich.
Es ist auch davon auszugehen, dass in den meisten
Gemeinden unseres Kantons viel zu viel Bauland
ausgeschieden worden ist; die Bauzonen sind grösstenteils

unrealistisch. Anderseits dürfen wir zugeben, dass
gerade von seiten der Grundeigentümer weitgehend
Bereitschaft zum Auszonen vorhanden ist. Man muss
sich hier aber beschränken auf den Rand des Baugebietes,

denn das Baugebiet als solches sollte natürlich
zusammenhängend bleiben.
Ich glaube, es ist der Kommission gelungen, mit dem
nun unterbreiteten Grossratsbeschluss eine Lösung zu
finden, die all diesen Punkten Rechnung trägt und die
als ausgewogen bezeichnet werden darf. Bei dieser
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Gelegenheit möchte ich den Kommissionsmitgliedern
für ihre Mitarbeit, der Finanzdirektion und der
Steuerverwaltung für die immense Vorarbeit danken, die hier
geleistet worden ist.
Der Ihnen unterbreitete Kommissionsantrag sieht im
wesentlichen vier Punkte vor: 1. Es soll nicht mehr auf
die Eigentums-, sondern auf die Nutzungsverhältnisse
abgestellt werden, das heisst alles Land, das
landwirtschaftlich genutzt wird, soll in der Bauzone grundsätzlich

mit einem Bauverzichts-Vertrag belegt werden
können.

2. Zur rechtlichen Wirkung: Die Rechtswirkung eines
solchen Vertrages für die Besteuerung wird differenziert:

Einerseits für Land, das zu einem tatsächlich
bewirtschafteten Betrieb gehört, hat das zur Folge, dass
das Land zum Ertragswert besteuert wird, während für
das übrige Land die Formel des reduzierten Verkehrswertes

vorgesehen wird, öffentliche Korporationen
werden gleich privilegiert wie landwirtschaftliche
Grundeigentümer.
3. Zur Verpflichtung der Gemeinden: Nach dem
vorgesehenen Entwurf sind die Gemeinden grundsätzlich
verpflichtet, zu einem solchen Vertrag Hand zu bieten.
Wollen sie das nicht, müssen sie konkret ausgewiesen
öffentliche Interessen darlegen können.
4. Aufhebung der Verträge: Eine solche Aufhebung ist
möglich, wenn beide Vertragspartner zustimmen oder
wenn veränderte Verhältnisse vorliegen.
Ein wesentlicher Punkt, der auch in der Kommission
zu Diskussionen Anlass gab, ist die Frage des Rechtsweges,

das heisst, welche Rechtsmittel einem
Grundeigentümer zur Verfügung stehen, dem die Gemeinde
den Abschluss eines solchen Vertrages verweigern
will. Grundsätzlich gibt es hier drei Möglichkeiten: Den
Weg der Gemeindebeschwerde, den Weg über die
Steuerjustiz - mit Zuständigkeit der Rekurskommission
und des Verwaltungsgerichtes - und die verwaltungsrechtliche

Klage. Von seiten der Verwaltung war die
Auffassung vertreten worden, die Gemeindebeschwerde

nach Artikel 57 ff des Gemeindegesetzes sei hier
gegeben. In der Kommission ging die Tendenz eher
dahin - vor allem aus Gründen des Rechtsschutzes -,
den Weg über die Steuerjustiz-Behörde vorzusehen.
Wichtig ist ja vor allem, dass eine verwaltungsunabhängige

Behörde zu entscheiden hat.
Nach Rücksprache mit dem Verwaltungsgerichtspräsidenten

hat die Verwaltung nun einen dritten Weg
aufgezeigt, nämlich über die verwaltungsrechtliche Klage,
gestützt auf Artikel 24 Ziffer 3 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes,

wo vorgesehen ist, dass öffentlichrechtliche

Verträge zwischen Gemeinden oder ihnen
gleichgestellten Korporationen und Privaten vom
Regierungsstatthalter erstinstanzlich zu beurteilen seien
und wo dann in Artikel 26 eine Weiterzugsmöglichkeit
ans Verwaltungsgericht besteht.
Diese Konstruktion geht davon aus, dass wir es hier
mit einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zu tun haben;
eine Auffassung, die nicht unbestritten blieb, denn im
Grunde sind es privatrechtliche Dienstbarkeitsverträge,
die aber ihren Entstehungsgrund im öffentlichen Recht
haben. Aus diesem Grunde ist diese Konstruktion - die
die Möglichkeit bietet, dass das Verwaltungsgericht in
zweiter Instanz über die Verträge zu urteilen hat
zweifellos haltbar. Diese Klagemöglichkeit bietet zudem den
Vorteil, dass das Verwaltungsgericht eine umfassende
Prüfung vornehmen kann, nicht nur eine Rechtskontrolle,

wie dies bei der Gemeindebeschwerde der Fall wäre.

Gestützt darauf glaube ich, dass mit dieser Vorlage
die Möglichkeit geboten wird, jenen Landwirten in der
Bauzone, die den ehrlichen Willen haben, ihr Land
weiterhin wirklich landwirtschaftlich zu bebauen, den
nötigen Schutz zu verschaffen. Dabei sind wir uns be-
wusst, dass dieses Instrumentarium recht kompliziert
ist. Man kann sich deshalb fragen, ob nicht eine
Systemänderung - zum Beispiel die Einführung des
Zürcher Systems mit der grundsätzlichen Besteuerung des
Ertragswertes - sowohl für die öffentliche Hand wie für
den privaten Grundeigentümer sinnvoller wäre. Aber
eine solche Revision kann nicht einfach durch eine
Dekretsänderung erfolgen, denn dafür müssten die
Grundlagen im Steuergesetz geschaffen werden. Deshalb

wäre eine solche Änderung auch nicht kurzfristig
realisierbar. Darum bin ich der Meinung, dass auch
jener, der für eine Änderung des Systems eintritt, dieser
Vorlage zustimmen muss, um die entstandenen Härten
überhaupt eliminieren zu können.
Aus diesen Erwägungen bitte ich Sie, auf die Vorlage
einzutreten.

Bürki. Die sozialdemokratische Fraktion hat den
unterbreiteten Beschlussesentwurf geprüft. Sie stimmt
diesem Text grundsätzlich zu, erwartet aber ausdrücklich,
dass - gesamthaft gesehen - die im Dekret vom 13.

Februar 1973 enthaltene und damals bewusst
aufgenommene indirekte fiskalische Unterstützung der Ortsund

Zonenplanung aufrechterhalten bleibt. Wir sind in
diesem Zusammenhang der Auffassung, dass der zweite

Satz von Artikel 2 nicht zu eng interpretiert werden
dürfe und den Gemeinden, ausgehend von ihren
Bedürfnissen, weiterhin eine angemessene Wahrung der
öffentlichen Interessen zugestanden werden soll.
Was die Frage einer allfälligen Revision des Dekretes
betrifft, die in der Motion Schmid und teilweise auch
in der Kommission aufgeworfen wurde, vertreten wir
den Standpunkt, dass nun zunächst einmal die amtliche
Bewertung durchgeführt und abgeschlossen werden
sollte - was zurzeit noch nicht der Fall ist - und dass
im übrigen die Auswirkungen dieser heute zu beschlies-
senden authentischen Auslegung abgewartet werden
müssen. Erst wenn entsprechende Erfahrungen und
Ergebnisse vorliegen, können allenfalls weitergehende
Schlussfolgerungen gezogen werden. Für heute
beantragen wir aus diesen Überlegungen und unter Hinweis
auf die gemachten Feststellungen, dem unterbreiteten
Beschlussesentwurf zuzustimmen.

Aebi (Hellsau). Auch die SVP-Fraktion hat sich mit
diesem Beschluss eingehend befasst. Die grosse Mehrheit
unserer Fraktion stimmt für Eintreten. Der Umstand,
dass ein Artikel durch eine authentische Interpretation
gewährleistet werden muss, zeigt, dass er in der Praxis
nicht überall einhellig aufgenommen worden ist. Mit der
hier vorgeschlagenen Lösung kommen wir dem
praktizierenden Landwirt entgegen, weil damit gewisse
Härtefälle ausgemerzt werden können. Anderseits wird
dieser Beschluss auch Richtlinien bieten für die
Beschwerdeinstanzen. Härtefälle, wie zum Beispiel für
kleine Landbesitzer, die den Betrieb nicht mehr selber
bewirtschaften oder für Gemeinden, die keinen Vertrag
abschliessen wollen, bleiben weiterhin bestehen. Aus
diesem Grunde scheint uns, eine Revision des Dekretes

werde in nächster Zeit unumgänglich sein.
Einen weiteren Grund für diese Vorlage bildet die
Wirtschaftslage, die ja heute ganz anders ist als im Februar
1972 zurzeit der Beratung dieses Dekretes. Die Nach-
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frage nach Bauland ist heute eher rückläufig. Mit
diesem Dekret hat man seinerzeit indirekt in die Planung
eingreifen wollen, indem das Bauland fiskalisch hoch
belastet wurde, um es auf den Markt zu bringen. Wie
bereits der Kommissionspräsident darlegte, ist die
Situation heute ganz anders: Es ist zuviel Bauland ein-
gezont. In nächster Zukunft wird sich die Lage kaum
ändern, denn wir wissen, dass die Nachfrage auf dem
Wohnungsmarkt und damit auch die Nachfrage nach
Bauland zurückgegangen ist. Zudem stagniert die
Bevölkerungszahl in unserem Lande und nimmt nicht mehr
zu. Weil eine Revision des Dekretes in nächster Zeit
nicht möglich sein wird, schlägt die Mehrheit unserer
Fraktion vor, auf diesen Beschlussesentwurf einzutreten.

Gygi. Auch die freisinnige Fraktion stimmt der
vorgeschlagenen Regelung für die Inanspruchnahme einer
Bauverbotsdienstbarkeit zu. Dabei ist festzuhalten,
dass dieser Beschluss die gesetzlichen Möglichkeiten
voll ausschöpft. Auch wir hätten es vorgezogen, die
Zürcher Lösung einzuführen, weil diese dem heutigen
Planungs-Vakuum besser Rechnung tragen würde.
Dazu aber wäre eine Gesetzesrevision nötig. Wir werden

uns überlegen, ob auch bei dieser angeblich kleinen

Revision die Bestimmungen über die amtlichen
Werte einbezogen werden sollen.
Ausschlaggebend für die Zustimmung ist vor allem der
Umstand, dass die heute rechtsgültig ausgeschiedenen
Bauzonen im kantonalen Durchschnitt zehnmal zu
gross sind. Würde in den heutigen grossen Bauzonen
auf der Basis des Verkehrswertes veranlagt, hätte das
zur Folge, dass die Überbauung von heute
landwirtschaftlich genutzten Grundstücken quasi erzwungen
würde, obschon das aus raumplanerischen und
siedlungspolitischen Gründen abzulehnen ist. Das hätte
weiter zur Folge, dass Rückzonungen - die nötig sein
werden - erschwert würden; falls sie doch erfolgten,
wäre in vielen Fällen der Tatbestand der materiellen
Enteignung erfüllt, was für Staat und Gemeinden zu
horrenden Entschädigungsleistungen führen könnte.
Darum ist das auch aus finanzpolitischen Gründen
abzulehnen. Das hätte übrigens auch finanzielle Auswirkungen

für das Gemeinwesen, die dieses veranlassen
könnten, von Rückzonungen abzusehen, womit also
andere raumplanerische Ziele tangiert würden.
Aus diesen Hauptgründen stimmen wir der Vorlage zu,
weil sie den Sachverhalt, soweit es das Gesetz zulässt,
berücksichtigt. Ich bitte Sie ebenfalls um Zustimmung.

Martignoni, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Hauptrevision der amtlichen Werte der
Grundstücke und Wasserkräfte ist auf eine Motion des
Grossen Rates zurückzuführen. Damals in den Jahren
1972 und 1973 stand man vor einer wirtschaftlich völlig
veränderten Situation, als dies heute der Fall ist. Die
Vorbereitung der Dekretsänderung und die Ausführung,
welche übrigens im Rahmen der kantonalen
Schatzungskommission in engstem Einvernehmen mit allen
beteiligten und betroffenen Kreisen vorgenommen wurden,

beanspruchte rund drei Jahre. Damals ging man
von den damaligen wirtschaftlichen Voraussetzungen
aus. Heute sind diese Voraussetzungen anders. Es ist
begreiflich, wenn nun Kritiken auftauchen, man sei da
und dort etwas zu weit gegangen. So werden bereits
heute Grundstücke zu einem Preise gehandelt, der unter

ihrem amtlichen Wert liegt. Das war übrigens auch
im Jahre 1966 der Fall. Man hat bei der Beratung des

Dekretes über die Hauptrevision bereits ein Stück der
wirtschaftlichen Entwicklung vorausnehmen wollen, um
nicht sofort wieder revidieren zu müssen. Man konnte
im Februar 1972 nicht voraussehen, dass schon Ende
1973 die Ölkrise auftauchen würde, mit all dem, was
daraus entstanden ist.
Zudem wollte man die amtliche Bewertung auf die
Planung ausrichten, d. h. mit dem amtlichen Wert Druck
auf die Grundeigentümer ausüben, das Bauland auf
den Markt zu bringen.
Die amtliche Bewertung ist noch nicht ganz
abgeschlossen, obwohl es sich zum grössten Teil nur noch
um Korrekturen und Nachträge handelt. Wir dürfen
erwarten, dass wir bis Ende dieses Jahres den gesamten
Überblick erhalten. Eine der wichtigsten Fragen, die in
diesem Zusammenhang als ungelöst bezeichnet werden

müssen, betrifft die Ausnahmebestimmung in
Artikel 27 Absatz 2. Durch die Motion Schmid hat der
Grosse Rat die Regierung beauftragt, hier eine Lösung
zu suchen. Wir haben schon bei Entgegennahme der
Motion erklärt, dass wir diese Lösung nicht in einer
Dekretsrevision sehen, weil dadurch eine grosse Unsicherheit

im Procedere der amtlichen Bewertung ausgelöst
würde, sondern dass wir eine authentische Interpretation

durch den Grossen Rat (wie sie in der Verfassung
durchaus vorgesehen ist) vorbereiten würden. Es geht
bei diesen landwirtschaftlichen Grundstücken in der
Bauzone um drei Probleme:

1. Welche Grundstücke können einem 15-jährigen
Bauverbot unterstellt werden?

2. Welches sind die Voraussetzungen eines Vertrages
zwischen Grundeigentümer und Gemeinde?

3. Welches ist der Rechtsweg?

Zu diesen drei Punkten auch von unserer Seite noch
einige Bemerkungen.
Aus dem Antrag von Herrn Grossrat Guggenheim und
seiner Begründung, aber auch aus der Diskussion im
Grossen Rat geht eindeutig hervor, dass zunächst einmal

die landwirtschaftlichen Eigentümer entlastet werden

sollten. Es zeigte sich dann aber, dass die Abgrenzung

gegenüber verpachteten Parzellen recht schwierig

war. Mit anderen Worten: Eine saubere Lösung bot
sich nur dadurch an, dass man entweder gemäss
ursprünglicher grossrätlicher Absicht sich auf die
Zielsetzung stützte - um mit dem anfänglichen Antrag der
Regierung zu sprechen - «von der steuerlichen Seite
her einen Beitrag zu leisten zur Erhaltung
landwirtschaftlicher Heimwesen, die eine bäuerliche
Existenzgrundlage bilden».
Oder aber man ging an die weiteste Grenze dessen,
was rechtlich möglich war und erklärte zur Zielsetzung
- so wie es jetzt in dem gemeinsamen Antrag lautet -
«von der steuerlichen Seite her einen Beitrag zu
leisten zur Erhaltung der landwirtschaftlichen Nutzung
von Grundstücken». Jede Lösung zwischen diesen beiden

Grenzen hätte zu einer unabsehbaren Kasuistik
geführt, zu grosser Verwaltungsarbeit und vermutlich
auch zu vielen Rechtshändeln.
Die Kommission ist also, um es nochmals zu betonen,
von der ursprünglichen Version abgewichen, und die
Regierung schloss sich dieser Auffassung an. Nicht
zuletzt deshalb, weil damit zumindest auf diesem Gebiete
den wirtschaftlichen Verhältnissen besser Rechnung
getragen werden kann. Es war aber nicht am
Regierungsrat, sondern es liegt ausdrücklich am Grossen
Rat, diese neue Interpretation festzuhalten.
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In der Praxis läuft der gemeinsame Antrag darauf
hinaus, dass unterschieden wird auf der einen Seite
zwischen bäuerlichen Eigenbesitzern und gleichgestellten
Korporationen (Burgergemeinden, auch wenn diese
Einzelparzellen haben). Diese Kategorie würde nach
dem Ertragswert besteuert. Die andere Kategorie wären

alle Andern, die nach dem reduzierten Verkehrswert

- nämlich nach Abzinsung zu 40 Prozent des
Verkehrswertes - besteuert würden.
Welches sind die Voraussetzungen des Vertrages. Nach
dem Beschlussesentwurf Artikel 2 hat die Gemeinde zur
Errichtung einer Bauverbotsdienstbarkeit grundsätzlich

Hand zu bieten. Sie darf sich nur widersetzen,
wenn sie übergeordnete öffentliche, insbesondere
planerische Interessen dartun kann.
Mit andern Worten: Der Grosse Rat erwartet von den
Gemeinden, dass sie im Rahmen der von ihm
ausgesprochenen Zielsetzung Hand bieten zu derartigen
Verträgen. Ausnahmen, d. h. eine Ablehnung des
Vertragsabschlusses, sind nur unter ganz bestimmten
Voraussetzungen möglich. Jeder Einzelfall ist dabei zu prüfen.

Ausnahmen, d. h. eine Ablehnung des Vertrages,
wären nach Aussagen des Planungsamtes beispielsweise

dann gegeben, wenn Land im Zentrum einer
Gemeinde mit Bauverbot beiastet wäre, so dass die
Gemeinde die ganze Zentrumsplanung umorganisieren
müsste. Grundsätzlich könnte man sagen, eine
Gemeinde könne dann nicht Hand bieten zu einem
Vertrag, wenn sie wegen eines Bauverbotes eine wesentliche

Gemeindeaufgabe nicht erfüllen könnte.
Es wird nicht zu umgehen sein, dass auch aus dieser
doch eher auf den Einzelfall ausgerichteten
Betrachtungsweise Meinungsverschiedenheiten zwischen
Landeigentümern und Gemeinde entstehen könnten. Daraus
erhellt, dass der Rechtsweg in dieser Angelegenheit
von grosser Bedeutung ist. Wenn sich die Gemeinde
weigert, einen Bauverbotsdienstbarkeitsvertrag im Sinne

von Artikel 27 Absatz 2 des Dekretes abzuschlies-
sen, muss der Eigentümer die Möglichkeit haben, den
entsprechenden Beschluss anzufechten. Auf welche
Weise ist dies nun möglich? (Der Herr Kommissionspräsident

hat bereits darauf hingewiesen; ich will es
kurz wiederholen.)
Hier gingen die Meinungen auseinander. Nach Auffassung

der Finanzdirektion und nach eingehenden
Besprechungen mit dem Rechtsdienst der Gemeindedirektion,

wurde auf Regierungsseite die Auffassung
vertreten, dass einzig die Gemeindebeschwerde in Frage

komme; zuständig wäre demnach der Regierungsstatthalter.

In der grossrätlichen Kommission war dem gegenüber
die Meinung vertreten worden, dass die Steuerjustizbehörden

(Rekurskommission und Verwaltungsgericht)
zuständig sein sollten. Man habe es mit einem
steuerrechtlichen Problem zu tun. Das stimmt natürlich nicht
ganz. Es ist nicht nur eine steuerrechtliche Frage, wenn
beim Abschluss von Gemeindeverträgen auch planerische

Fragen mitspielen. Beide Argumente haben
zweifellos eine gewisse Berechtigung.
Nach Rücksprache mit Herrn Verwaltungsgerichtspräsident

Zimmerli kann ich hiezu nun folgendes mitteilen:

Präsident Zimmerli teilt die Auffassung der Verwaltung,
dass die Steuerjustizbehörden nicht zuständig sind, in
Streitfällen nach Artikel 27 Absatz 2 zu entscheiden.
Er hält aber dafür, dass der von der Gemeinde
abgewiesene vertragswillige Eigentümer beim Regierungsstatthalter

Klage einreichen kann. Diese Instanz kann

also nicht ausgeschaltet werden. Im Falle der Abweisung

der Klage besteht die Möglichkeit, den Entscheid
des Regierungsstatthalters direkt an das Verwaltungsgericht

weiterzuziehen. Auf diese Weise ist ein sehr
einfaches und übersichtliches Verfahren vorgeschlagen,

das den betroffenen Grundbesitzern alle Rechte
offen lässt.
Wir sind uns bewusst, dass die Hauptrevision der
amtlichen Werte diesmal unter besonders schwierigen
Bedingungen vor sich ging. Nicht nur die wirtschaftliche
Entwicklung hat hier hineingefunkt, sondern auch, wie
ich bereits darlegte, die erstmalige Verwendung der
elektronischen Datenverarbeitung, die auf weite Strek-
ken Schwierigkeiten über Schwierigkeiten brachte.
Immerhin hat die Kontrolle des Computers gezeigt, dass
in den meisten Gemeinden noch zu schätzende Grundstücke

bearbeitet werden müssen. Es handelt sich um
ca. 6000 Schätzungen. Ohne Datenverarbeitung wären
diese vermutlich unbeachtet geblieben, oder man wäre
erst im Verlaufe der kommenden Jahre auf die Auslassung

gestossen. In diesem Zusammenhang interessiert
es Sie vielleicht, dass bei einer amtlichen Bewertung
im Kanton rund 600 000 Liegenschaften und Grundstücke

bewertet und geschätzt werden müssen. Es wird
immer wieder davon gesprochen, nun sofort eine neue
Revision an die Hand zu nehmen.
Mit vorliegendem Beschlussesentwurf wird nun
versucht, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten die
grössten Schwierigkeiten zu lösen.
Eine Gesamtrevision des Dekretes kann aber ganz
einfach nicht an die Hand genommen werden, bevor nicht
eine Übersicht über die vorliegende Revision gewonnen

ist. Ich habe es bereits in der Kommission gesagt
und wiederhole es hier: «In der Politik ist die Versuchung

immer sehr gross, aus momentanen Verhältnissen

Politik auf lange Sicht betreiben zu wollen. Das
ist eine Art Feuerlöschtendenz, die gewissen
Unzulänglichkeiten Rechnung zu tragen versucht. Die Sache
muss aber stets in einem grösseren Zusammenhang
gesehen werden.»
Wir sind uns auch bewusst, wie dies aus verschiedenen
Voten hervorgegangen ist, dass eine Kollission mit den
Absichten des Raumplanungsgesetzes eintreten könnte.

Aber auch hier müssen wir zunächst einmal, sowohl
beim Raumplanungsgesetz und seinen Ausführungsvorschriften,

wie auch bei der amtlichen Bewertung die
vollständigen Unterlagen haben, bevor Konsequenzen
gezogen werden können.
Ich habe Ihnen einleitend gesagt, dass Vorbereitung
und Durchführung einer Hauptrevision der amtlichen
Werte drei Jahre dauert (Ganz abgesehen vom
rechtlichen und parlamentarischen Prozedere.) Von
möglichst rascher Revision zu sprechen, kommt einer
Illusion gleich. Die Regierung ist aber bereit, nach
Vorliegen der Ergebnisse der gegenwärtigen Revision
sowohl diese Ergebnisse selber zu prüfen, wie auch daraus

allfällige Konsequenzen in der Richtung einer
Systemänderung zu untersuchen.
Ich gebe offen zu - das habe ich ja schon einmal
gesagt -, dass auch ich der Auffassung bin, unser heutiges

Verfahren sei ausserordentlich kompliziert und
arbeitsaufwendig. Wir müssen uns irgendetwas einfallen
lassen, um in Zuknuft eine Verbesserung zu erreichen.

In diesem Sinne bin ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie
auf diesen Beschluss für die authentische Interpretation
eintreten. Mir scheint, das sei im jetzigen Zeitpunkt die
beste und fast einzige Möglichkeit, um, ohne schwer-
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wiegende Konsequenzen für das ganze Verfahren, zu
einer Lösung zu kommen.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen.

Detailberatung

Art. 1

Schmid, Präsident der Kommission. Absatz 2 sieht den
Begriff der landwirtschaftlichen Nutzung vor. Um keine
Abgrenzungsschwierigkeiten zu bekommen, dürfen wir
an diesen Begriff keine allzu grossen Anforderungen
im Sinne einer intensiven Nutzung stellen.
Zur Differenzierung in den Absätzen 3 und 4: In der
Kommission haben wir uns gefragt, ob diese Differenzierung

überhaupt nötig sei zwischen Land, das
eigentumsrechtlich zu einem Landwirtschaftsbetrieb gehört,
und Land, das einer Burgergemeinde oder einer
öffentlich-rechtlichen Körperschaft gehört, und dem übrigen
Land in der Bauzone, weil die Gefahr, dass dadurch
Spekulationsland privilegiert würde, nicht sehr gross
ist. Es ist ja nicht wahrscheinlich, dass ein Spekulant,
der Land zu hohen Preisen gekauft hat, sich der
Einschränkung eines solchen Verzichtvertrages unterziehen

würde. Trotzdem hat man diese Differenzierung
getroffen, weil man nicht eine Besserstellung gegenüber

dem vor 1973 bestehenden System einführen
wollte.
Zum Burgergemeinde-Privileg: Wir wissen, dass unsere

Burgergemeinden zum Teil recht grosse Landbesitzer

sind. Es wurde auch festgestellt, dass gerade sie
durch die amtliche Bewertung zum Teil ausserordentlich

hart betroffen worden wären und dass sie aufgrund
dieser Bestimmung zum Teil gezwungen worden
wären, an den Baulandmarkt zu gelangen. Ohne das Ho-
he-Lied der Burgergemeinden singen zu wollen, dürfen
wir doch festhalten, dass diese im allgemeinen zu ihrem
Grundbesitz Sorge tragen, dass sie vielfach zur Erhaltung

der landwirtschaftlichen Nutzung beitragen und
dass sie nicht zuletzt in vielen Gemeinden noch erhebliche

wohltätige Funktionen erfüllen. Diese sind eben
dank dem Vermögensbesitz möglich. Die Kommission
kam zum Schluss, dass sich diese Ausnahme für die
Burgergemeinde rechtfertige.
Zum reduzierten Verkehrswert für Grundstücke nach
Buchstabe b) in Absatz 3 und Absatz 4: Es besteht die
Meinung, dass bei diesen Grundstücken die Herabsetzung

des Verkehrswertes aufgrund des Verzichtvertrages

abgezinst würde, das heisst, dass man quasi durch
eine negative Zinseszins-Rechnung vom Verkehrswert
gemäss Artikel 25 das für die Dauer des Vertrages
reduzieren würde. Theoretisch ist es möglich, einen
solchen Vertrag auch für länger als 15 Jahre abzuschlies-
sen. In diesem Fall würde der Wert noch weiter reduziert.

Wir glauben jedoch, eine Gemeinde könne kaum
verpflichtet werden, einen solchen Vertrag für mehr als
15 Jahre abzuschliessen, weil ihre ganze Planung auf
ungefähr diesen Zeitraum ausgerichtet ist.

Angenommen.

Art. 2

Schmid, Präsident der Kommission. Zu den übergeordneten

öffentlichen Interessen: Ich bin der Auffassung,
dass diese Interessen einschränkend beurteilt werden
müssen und dass sie im Einzelfall konkret nachzuweisen

sind. Diese Interessen müssen gewichtig und für
die Gemeinde von einiger Bedeutung sein. Das ist
dann der Fall, wenn eine Gemeinde wegen eines Bau¬

verbotes in ihrer konkret geplanten Weiterentwicklung
blockiert würde. Ich bin deshalb der Auffassung, dass
wir hier einschränken und strenge Anforderungen
anstellen müssen; bei veränderten Verhältnissen ist ja
auch ohne weiteres von seiten der Gemeinde eine
Vertragsauflösung möglich. Eine Gemeinde kann also
geltend machen, in der Zeit seit Abschluss des Vertrages
sei sie in Entwicklung und Planung weitergekommen,
es seien neue Momente eingetreten, weshalb darauf
zurückgekommen werden müsse. Darum scheint es mir
am Platz zu sein, diese übergeordneten Interessen
nicht allzu weit zu fassen.
Die Frage des Rechtsschutzes ist schon genügend
dargestellt worden. Wir konnten sie hier nicht aufnehmen,
weil wir uns auch hier an den Rahmen zu halten haben
und nichts aufnehmen können, das durch den Wortlaut
des Dekretes nicht gedeckt wäre.

Bürki. Ich habe schon im Eintretensvotum bemerkt, wir
seien der Meinung, dass Absatz 2 zweiter Satz nicht
allzu eng interpretiert werden dürfe; es müsse also
möglich sein, die echten öffentlichen Interessen weiterhin

zu wahren. Insofern bin ich mit dem Kommissionspräsidenten

einverstanden, wenn er bemerkte, dass
die konkret geplante Weiterentwicklung möglich bleiben

müsse. Ich verweise ausdrücklich darauf, dass der
Wortlaut sagt, die Gemeinde dürfe sich nur widersetzen,

«wenn sie übergeordnete öffentliche, insbesondere
planerische Interessen dartun kann.» Dieses Wörtchen
«insbesondere» bedeutet doch, dass es nicht
ausschliesslich planerische Interessen sein müssen.
Im übrigen haben wir uns das so vorgestellt, dass man
zum Beispiel - wie hier vorgesehen - das planerische
Moment in den Vordergrund stellt, das heisst dass die
geplante harmonische Entwicklung baulicher Art
ermöglicht werden soll. Wir sind aber auch der Meinung,
dass man damit einer Zerstückelung sollte entgegenwirken

können, das heisst es sollten nicht beispielsweise

zwei Parzellen überbaut sein, dann drei leer
und wiederum zwei weitere überbaut. Wir sollten also
gegen die Streubauweise ankämpfen können, denn wir
alle haben kein Interesse daran, diese Bauweise zu
fördern. Wir haben seinerzeit bewusst eine gewisse
Bremse eingebaut, die wir nun nicht einfach aus den
Angeln heben sollten.
Es ist wohl allen klar, dass es sich um einen objektiv
ausgewiesenen Baulandbedarf handeln soll. Das Angebot

auf dem Baulandmarkt muss angemessen bleiben.
Auch dieses Moment wurde von Anfang an sowohl bei
der Planung wie bei der Dekretsberatung anerkannt.
Schliesslich sind wir der Meinung, dass vor allem aus
öffentlichen Interessen abgewogen werden müsse, ob
die Basiserschliessung schon getätigt sei. Es besteht
doch ein öffentliches Interesse daran, dort zu bauen,
wo diese Erschliessung schon vorhanden ist, das heisst
die öffentliche Hand soll nicht gezwungen werden, auf
15 Jahre ein Bauverbot einzugehen für Land, das
bereits erschlossen ist, während dann in der Aussenre-
gion die Erschliessung noch getätigt werden muss. Es
ist uns klar, dass die Gemeinde hier eine Einschränkung

auf sich nimmt, aber diese darf nicht allzu eng
sein.

Martignoni, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wir müssen uns klar sein über die Wirkung
dieser authentischen Interpretation. Der Grosse Rat
gibt durch diese Interpretation einem Willen Ausdruck.
Die Gemeinden sind aber nach wie vor frei. Der Grosse
Rat kann die Gemeinden nicht beauftragen, einen Ver-




























































































































































































































































































